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Freiheit, Gerechtigkeit und Verantwortung 
Perspektiven der Evangelischen Landeskirchen für di e aktuelle Bildungs- und 
Schulpolitik in Baden-Württemberg 
 
 
Bildung und Erziehung stehen derzeit als wesentliche Aufgabe der Gesellschaft unver-
mindert in der öffentlichen Auseinandersetzung. Ergebnisse internationaler Vergleichs-
untersuchungen im Bildungsbereich und hitzige Diskussionen haben zu großer Verun-
sicherung in unserem Bildungssystem geführt. Viele Reformen wurden angestoßen und 
vielerlei Reformanstrengungen unternommen. Das große Ziel, mehr Bildungszugänge 
und mehr Chancengerechtigkeit zu schaffen sowie die Qualität nachhaltig zu verbes-
sern, konnte allerdings bis heute nur ansatzweise verwirklicht werden. Angesichts der 
kirchlichen Mitverantwortung für Bildung und Erziehung in Schule und Gesellschaft 
nehmen die Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg Stellung.  
 
1. Die Bildungsverantwortung der Kirchen 

Für die evangelischen Kirchen sind Erziehung und Bildung von Beginn an zentrale An-
liegen. Darum sind sie auch Träger von zahlreichen Bildungseinrichtungen. Der Staat 
seinerseits weist Kirchen, Religionsgemeinschaften und anderen gesellschaftlichen 
Gruppen eine Mitverantwortung für das Bildungswesen zu. In Baden-Württemberg ge-
schieht dies auf der Grundlage der Landesverfassung (insbes. Art 12, 16 und 18). Die 
evangelischen Kirchen nehmen ihre Bildungs(mit)verantwortung in besonderer Weise 
wahr im Elementarbereich, im Religionsunterricht und in der Mitgestaltung des Schulle-
bens, in kirchlichen Schulen und Hochschulen, in der evangelischen Kinder- und Ju-
gendarbeit, der außerschulischen Jugendbildung, in den Bereichen von Erwachsenen- 
und Familienbildung sowie der Fortbildung.  
 
Bildung im evangelischen Sinne richtet sich aus an der Würde eines jeden Menschen 
als einzigartiges Geschöpf Gottes. Die evangelischen Kirchen setzen sich deshalb für 
ein „unverkürztes, mehrdimensionales Verständnis von Bildung“1 ein und messen die 
Leistungen von Bildungseinrichtungen wie die bildungspolitischen Anstrengungen im 
Land daran, inwieweit sie alle Kinder und Jugendlichen entsprechend ihrer jeweiligen 
Gaben gleichermaßen und differenziert fördern. 
 
Bildung im evangelischen Sinne dient der Entfaltung einer Gott-offenen Humanität und 
der Orientierung des Handelns an christlichen Werten. Daher stellen die evangelischen 
Kirchen im Glauben an die Rechtfertigung des Menschen allein aus Glauben die per-
sönliche Freiheit und Verantwortung für die Gemeinschaft, die gelebte Nächstenliebe, 
den Schutz des Lebens, Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung in 
den Mittelpunkt. Die Offenheit für andere, insbesondere das Lernen im Zusammenleben 
mit Menschen aus anderen Kulturen und Religionen, ist kennzeichnend für die Haltung 
christlicher Humanität in einer pluralen Gesellschaft, wie sie unsere Kirchen mit Nach-
druck vertreten.  
 
 
2. Eckpunkte einer verantwortlichen Schulpolitik 

Mit den nachfolgenden Konkretionen und Anregungen möchten die beiden Landeskir-
chen Impulse zu einer Auseinandersetzung für eine nachhaltige Verbesserung der Bil-
dungssituation von Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg geben. Als Träger 
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1 Evangelische Kirche in Deutschland: Maße des Menschlichen, Evangelische Perspektiven zur Bildung 
in der Wissens- und Lerngesellschaft, Eine Denkschrift, Gütersloh 2003, S. 9. 
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von Bildungseinrichtungen sind die Kirchen bereit, Konkretionen modellhaft umzuset-
zen. Dazu bedarf es der politischen Zustimmung und der üblichen Refinanzierung der 
dafür notwendigen Ausstattung. 
 
2.1 Alle haben Gaben - Chancengleichheit befördern  

In einem demokratischen Bildungswesen darf die soziale Herkunft kein bleibendes Hin-
dernis für die Bildungsmöglichkeiten der Menschen sein. Zur Würde jedes Menschen 
gehören seine individuellen Gaben, die es zu fördern gilt. „Eine gerechte Gesellschaft 
muss so gestaltet sein, dass möglichst viele Menschen tatsächlich in der Lage sind, ihre 
jeweiligen Begabungen sowohl zu erkennen, sie auszubilden und produktiv für sich 
selbst und für andere einsetzen zu können.“2 Sozial benachteiligte Kinder sind von vie-
len differenzierten Bildungsmöglichkeiten ausgeschlossen. Die evangelischen Kirchen 
setzen sich deshalb für eine energischere Förderung der Befähigungsgerechtigkeit 
durch das öffentliche Bildungswesen ein. 
 
Konkret bedeutet dies: 

- Wir regen an, die Grundschulempfehlung zur Empfehlung der Schule mit intensi-
ver Beratung der Eltern und Entscheidungsfreiheit der Eltern weiterzuentwickeln. 

- Wir arbeiten mit an Wegen zu einer schulischen Differenzierung ohne Stigmati-
sierung. Wir wollen längeres gemeinsames Lernen durch noch weiterzuentwi-
ckelnde Differenzierungskonzepte ermöglichen – möglichst bis zur 10. Klasse. 
Unser gemeinsames Ziel ist eine bessere Qualifikation für alle. So sollen mög-
lichst viele Jugendliche zu einem mittleren Bildungsabschluss geführt und die   
Abitursquote und Hochschulzugänge gesamteuropäisch angepasst werden. 

- Wir sprechen uns für eine flächendeckende Einführung der rhythmisierten Ganz-
tagesschule in gebundener Form aus. Veränderte Lernzeiten mit konsequenter, 
pädagogischer Rhythmisierung auch im Sekundarbereich müssen angestrebt 
werden. 

- Schüler sollen an unseren Schulen gefördert und befähigt und nicht als Sitzen-
bleiber entmutigt werden.  

- Wir wollen, dass berufliche Schulen gerade auch mit ihren Möglichkeiten der 
Schullaufbahnkorrektur gestärkt werden.  

- Wir sprechen uns für einen verbesserten Übergang von Schule und Beruf durch 
frühzeitige Vernetzung und sozialpädagogische Begleitung aus. 

 
 
2.2 Individuum und Gemeinschaft fördern  

Zur Befähigungsgerechtigkeit gehört, dass jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung 
und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit hat. Dies zielt auf die Bildung des Individuums ebenso wie auf die Förderung 
von Gemeinschaft und Solidarität als strukturierendes Grundprinzip einer demokrati-
schen Gesellschaft. Ungleiche Bildungschancen schwächen den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und die Gemeinschaft. Über die Aneignung des heute gewiss notwendigen 
Verfügungs- und Orientierungswissens hinaus müssen öffentliche Bildungseinrichtun-
gen dem sozialen Lernen, der Herzens- und Gewissensbildung ein stärkeres Augen-
merk schenken. Soziales Lernen entwickelt sich und wird dort gefördert, wo Kinder und 
Jugendlichen die Erfahrung machen, gebraucht zu werden. Gegenseitige Befähigung 

�����������������������������������������������������������

2 Evangelische Kirche in Deutschland: Gerechte Teilhabe – Befähigung zu Eigenverabtwortung und Soli-
darität, Eine Denkschrift zur Armut in Deutschland, Gütersloh 2006, S. 11 
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stärkt die „Starken“, fördert die „Schwachen“ und verbindet beides zur Stärkung der 
Gemeinschaft.  
 

Konkret bedeutet dies: 

- Wir wollen das Lernen mit individuellen Lernplänen ermöglichen. 

- Wir wünschen uns, dass sich das Lehren und Lernen in der Schule an Fähigkei-
ten und Lerntempo des Kindes / der Jugendlichen ausrichtet 

- Wir regen an, unterschiedliche Lernzeiten und heterogene Lerngruppen zu er-
möglichen. 

- Wir fordern um der Kinder und Jugendlichen willen, dass mit Schülerinnen und 
Schüler an ihren Stärken gearbeitet wird und sie nicht auf ihre Defizite festgelegt 
werden. 

- Wir setzen uns dafür ein, benachteiligte Kinder und Jugendliche durch gezielte 
Förderung und Unterstützung nicht zu Verlierern werden lassen. 

- Wir plädieren für einen sinnvollen Wechsel von formalen und nonformalen Lern-
angeboten ein. 

- Wir treten dafür ein, Schulen als Lern- und Lebensgemeinschaften zu entwickeln, 
in denen auf einen gerechten Umgang geachtet und eine Kultur des Respekts 
und Miteinanders gepflegt wird. 

- Wir wollen Kinder und Jugendliche durch unser Verhalten und Reden nicht ver-
letzen und beschämen. Gemeinsam wollen wir das leben, was gelehrt wird. 

 
2.3 Vernetzte Bildungslandschaften 

Ein differenziertes Bildungswesen umfasst neben den öffentlichen auch die sogenann-
ten „privaten“ Schulen, also auch diejenigen in kirchlicher Trägerschaft. Nicht formali-
sierte Lerngelegenheiten und Bildungsherausforderungen, personales und mediales 
Lernen sind von Bedeutung, wie die Bildungsmöglichkeiten in der Berufs- und Arbeits-
welt oder das intergenerationelle Lernen. Bildung ist mehr als Schule. Keine Bildungs-
einrichtung und Bildungsform kann für sich allein die Begleitung von Kindern und Ju-
gendlichen in einer pluralen Gesellschaft sicherstellen und damit den Herausforderun-
gen des Aufwachsens heute gerecht werden. Bildungspartnerschaften z. B. zwischen 
Kindergarten und Schule, Jugendarbeit und Schule, Wirtschaft und Schule sind not-
wendig und – wo realisiert – erfolgreich. Eine differenzierte Förderung aller Kinder und 
Jugendlichen bedarf zudem der institutionellen Vernetzung der unterschiedlichen Ange-
bote und Formen. 
 

Konkret bedeutet dies: 

- Wir wollen den Übergang vom eigenständigen Bildungsort Kindergarten zur 
Grundschule mitgestalten (z. B. durch die Kooperation von Kindertagesstätten 
und Grundschule in einem Bildungshaus). 

- Wir regen an, Kindertageseinrichtungen und Schulen zu „Bildungszentren“ für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiterzuentwickeln. 

- Wir fordern auf, die Öffnung der Schule weiterzuentwickeln und andere Akteure 
im Gemeinwesen (z. B. Wirtschaftsbetriebe, Vereine, Kirchengemeinden, Ju-
gendarbeit,…) partnerschaftlich einzubeziehen. 

- Wir plädieren für den Erhalt wohnortnaher Schulstandorte. Schule muss  Teil der 
räumlichen Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sein. Zu lange Schulwege 
sind zu vermeiden.  
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2.4 Familien unterstützen 

Bildung und Erziehung geschehen zuallererst in der Familie – in allen ihren unterschied-
lichen Formen. Die Familien sind daher gerade um der Erziehungsfähigkeit willen stär-
ker zu unterstützen. Der Gedanke der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft setzt 
kompetente Eltern und Familien voraus. Eltern- und Familienbildung genießen jedoch 
noch nicht die entsprechend gebotene Aufmerksamkeit und Anerkennung. Eine ange-
messene schulische wie außerschulische Bildungsarbeit bezieht deshalb Familien und 
Kinder- und Jugendarbeit stärker mit ein und verbessert die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.  
 

Konkret bedeutet dies: 

- Wir treten dafür ein, dass die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen 
Eltern und Schulen gestärkt wird.  

- Wir haben uns dafür entschieden, Kindertagesstätten zu Familienzentren weiter-
zuentwickeln. Angebote und unterstützende Strukturen des Sozialraums sollen 
aktiver einbezogen werden. 

- Wir können uns ganztägige und frühzeitige Betreuungsangebote in Kooperation 
von Familie, Schule, Jugendarbeit und anderen Bildungsträgern vorstellen. 

- Wir halten fest: Es gibt ein Leben nach und außerhalb der Schule! Die Schule 
endet um 16 Uhr, das Lernen (Hausaufgaben) wird in der Schulzeit erledigt, ein 
Nachmittag in der Woche – der Mittwochnachmittag - bleibt frei. So können sich 
Jugendliche im Gemeinwesen ehrenamtlich engagieren. So bleibt die nötige Zeit 
für Kinder- und Jugendarbeit – eine wichtige außerschulische Bildungsarbeit - 
und für den Konfirmandenunterricht. 

- Wir sind überzeugt, dass eine hausaufgabenfreie Schule auch eine große Entlas-
tung für das Miteinander in vielen Familien und ein wichtiger Beitrag zur geforder-
ten und geförderten Familienfreundlichkeit ist. 

 
 
2.5 Freiheit und Demokratie – Zur Freiheit befähige n und Verantwortung über-
nehmen 

Erziehung zur Mündigkeit ist die Voraussetzung zum Erhalt von Freiheit und Demokra-
tie. Diese müssen gelernt und eingeübt werden, damit sie in Verantwortung gelebt und 
gestaltet werden. Das Recht sichert nur in Fällen der Grenzüberschreitung. Religiöse 
Bildung weist auf die Gottebenbildlichkeit und die Menschenwürde hin – und damit auf 
die Grenzen des Menschen. Sie betont damit den denkbar weitesten Verantwortungs-
horizont des Menschen, nämlich die menschliche Verantwortung vor Gott. Diese be-
wahrt alle anderen Verantwortlichkeiten vor Verabsolutierung und richtet sie am Maß-
stab von Freiheit und Gerechtigkeit aus. Zudem stellt sie eine unerschöpfliche Quelle 
für ein Zusammenleben auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung und des persön-
lichen Einsatzes für die Freiheit des Andersdenkenden dar. Dadurch wird die menschli-
che Verantwortungsfähigkeit von Grund auf gefördert. 
 
 

Konkret bedeutet dies: 

- Wir verstehen Werteorientierung und Wertekommunikation als Auftrag aller Fä-
cher und der ganzen Schule. 
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- Wir wollen Kindern und Jugendlichen sinnstiftende Lebensdeutungen durch reli-
giöse Bildung eröffnen und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Integration leis-
ten. 

- Wir wollen Raum für eigenverantwortliches, freies, individuelles Arbeiten im 
Rahmen der Schule einräumen. 

- Wir wollen das Lernen in der Gruppe der Gleichaltrigen (peerlearning) fördern. 

- Wir wollen mit unseren Angeboten freiwilliges Engagement von Schülerinnen 
und Schülern im schulischen wie außerschulischen Bereich unterstützen und 
Begleitung und Qualifizierung bieten. 

 
2.6 Umfassendes Bildungsverständnis 

Die internationalen Untersuchungen zum Vergleich der Bildungssysteme zeigen, dass 
diejenigen Systeme erfolgreicher sind, in denen jedes Kind frühzeitig individuell und 
umfassend gefördert wird. Ein mehrdimensionales Bildungsverständnis3, begreift Bil-
dung als „Zusammenhang von Lernen, Wissen, Können, Wertbewusstsein, Haltungen 
(Einstellungen) und Handlungsfähigkeit im Horizont sinnstiftender Deutungen des Le-
bens“4. Dies erleichtert eine Bildungspolitik, die auf die Einbeziehung und Förderung 
aller Kinder ausgerichtet ist. Ebenso bedarf es eines entsprechenden, also mehrdimen-
sionalen Leistungsverständnisses. Leistungsbereitschaft und -fähigkeit werden zudem 
nicht nur durch den Wettbewerb zwischen Menschen, sondern vielmehr durch den 
Wettbewerb mit sich selbst herausgefordert. Sie gründet letztlich in einer bedingungslo-
sen Anerkennung, wie sie Gott jedem Menschen zuspricht. Daraus erwächst die 
menschliche Freiheit vor überfordernden Erwartungen.  
Heterogene und inklusive Bildungssysteme mit Binnendifferenzierung haben sich als 
förderlich erwiesen, wenn hinreichend Personal vorhanden, Lehrpersonen über die ent-
sprechenden didaktischen und methodischen Fähigkeiten verfügen und Bildungsein-
richtungen die äußeren Voraussetzungen dazu schaffen, dass Kindern und Jugendli-
chen eine produktive Lernumgebung geboten wird, die sie zu späteren gesellschaftli-
chen Leistungen ertüchtigt. 
 

Konkret bedeutet dies: 

- Wir fordern, dass die Gleichwertigkeit formaler und nonformaler Bildung aner-
kannt und der außerschulische Bereich aufgewertet und so ausgestattet wird, 
dass Kooperationen zwischen außerschulischen Bildungsträgern und Schule 
vernetzt und auf Augenhöhe erfolgen können. 

- Wir sehen die Notwendigkeit, dass formale und nonformale Lernangebote, wo 
notwendig, durch Betreuungsangebote ergänzt und mit Bildungsangeboten ver-
knüpft werden. 

- Wir wollen den eigenständigen Bildungsauftrag und die von der Schule unab-
hängige Struktur außerschulischer kirchlicher Jugendbildung (Kinder- und Ju-
gendarbeit, KonfirmandInnenarbeit oder kirchenmusikalische Angebote) als Bei-
trag zur umfassenden Persönlichkeitsbildung ernst nehmen und weiterentwi-
ckeln. 

2.7 Rahmenbedingungen sichern 

Schule ist nicht das ganze Leben. Daher darf Schule auch nicht alle Lebensbereiche 
und Zeitkontingente von Kindern und Jugendlichen dominieren. Allerdings werden ohne 
gute Schulen und Kindertagesstätten, bereichernde Bildungspartnerschaften und ver-

�����������������������������������������������������������

3 EKD, Maße des Menschlichen, S. 9 
4 Ebd. S. 66 
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netzte Bildungslandschaften, ohne Vertrauen und Zutrauen von Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrern, von orientierenden Persönlichkeiten in der Jugendarbeit und den Ausbildungs-
betrieben die Begabungen, Talente und Fähigkeiten junger Menschen nicht hinreichend 
gefördert. Bildungseinrichtungen und das ganze Bildungssystem sind deshalb kontinu-
ierlich auf ihre Organisation und Kultur sowie den Einsatz finanzieller Mittel und Le-
benszeit hin zu prüfen. Dazu notwendig ist eine intensivere Bildung und Unterstützung 
der Lehrpersonen, des gesamten pädagogischen Personals in den Schul- und Jugend-
hilfeeinrichtungen bei deren gemeinsamer, jedoch immer differenzierteren Aufgabe, 
Kindern und Jugendlichen Bildung zu ermöglichen und Begleitung anzubieten, sie zu 
fordern und zu fördern.  
 

Konkret bedeutet dies: 

- Wir wollen Lehrerinnen und Lehrer für ihre Arbeit Wertschätzung entgegenbrin-
gen und für die Bedeutung ihres gesellschaftlichen Stellenwerts eintreten. 

- Wir wollen die Lehrenden für Weiterentwicklungen gewinnen, weil sie von zentra-
ler Bedeutung für die Entwicklung und Umsetzung neuer konzeptioneller Ansätze 
sind und die meisten die bisherigen Entwicklungen mit hohem persönlichem En-
gagement getragen und gestaltet haben. 

- Wir wollen den Lehrenden hinreichende Angebote zur Persönlichkeitsentwick-
lung anbieten. Sie sind Vorbilder und wichtige Gegenüber, vermitteln Freude am 
Lernen, unterstützen und ermutigen die einzelnen Schülerinnen und Schüler. Sie 
geben als Person Orientierung.   

- Wir unterstützen die Bildungsoffensive des Landes für eine bessere Ausstattung 
der Schulen mit Lehrkräften und weiterem Personal. Wir brauchen eine breit an-
gelegte Fortbildungsinitiative, die Spielräume beziehungsgestützten und perso-
nalen Lernens fördert. 

- Wir halten es für notwendig und für eine Chance, dass vermehrt Personen mit 
sozial- oder heilpädagogischer, psychologischer und seelsorgerlichen Qualifizie-
rung zur Unterstützung einer umfassenden Bildung eingesetzt werden.  

- Wir unterstützen, wenn Expertinnen und Experten zur Vermittlung spezifischen 
Wissens mit konkretem Alltagsbezug (HandwerkerInnen) einbezogen werden 
und damit eine Professionsvielfalt in der Lernbegleitung an der Schule gesichert 
wird. 

- Wir erwarten, dass Schulen entsprechende Räume und Strukturen für eine Zu-
sammenarbeit zur Verfügung stellen und verstärkt auch Räume außerhalb der 
Schule im Rahmen von Kooperationen einbezogen werden. 

 
3. Schlussbemerkungen 

Die Kirchen sind sich gewiss, dass die Orientierung eines Bildungssystems an Freiheit, 
Verantwortung und Gerechtigkeit nicht nur den Kindern und Jugendlichen, sondern der 
Zukunft unserer gesamten Bevölkerung und dem Land Baden-Württemberg dient. Sie 
legen diese Überlegungen dem Land Baden-Württemberg und der Öffentlichkeit vor im 
Vertrauen auf eine offene Diskussion und der Sache dienende, weiterhin gute Zusam-
menarbeit. 
 
 
 
 
Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart Evangelischer Oberkirchenrat Karlsruhe 
 
veröffentlicht Karlsruhe/Stuttgart den 26. 09. 2008 



Das Schulpapier auf einen Blick 
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die ihrerseits von grundlegenden Einsichten ausgehen und mit der allgemeinen Bil-
dungsdiskussion zu tun haben. Im graphischen Überblick stellt sich dies folgender-
maßen dar.�
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Differenzierung                S. 25 

4.3 Rhythmisierte, gebundene 
Ganztagesschule                 S. 36 

 4.4 Integration formalen und 
nichtformalen Lernens     S. 39 

4.5 Vernetzte Bildungsland-
schaften, Partnerschaften   S.  44 

 4.6 Mehrdimensionale Bildung  
                                        S. 47       

4.7 Inklusives Lernen – das Beispiel Johannes Brenz Schule Stuttgart     S. 49 

4.8 Inklusion – Herausforderung und Chance für die Schulentwicklung      S. 57 

Anhang: Daten zur aktuellen Situation von Ganztagesschulen in B-W       S. 69 

 

Die folgenden Texte wurden von den Dozentinnen und Dozenten am Religionspädagogi-
schen Institut Karlsruhe und am Pädagogisch-Theologischen Zentrum Stuttgart-Birkach ver-
fasst zum besseren Verständnis der Voraussetzungen, Hintergründe und Perspektiven des 
bildungs- und schulpolitischen Positionspapiers der beiden Evangelischen Landeskirchen. 
Die Redaktion lag bei Hartmut Rupp und Christoph Th. Scheilke. Den Mitarbeitenden, insbe-
sondere Dr. Anita Müller-Friese, Peter Cleiß, Rainer Kalter, Heinz-Günther Kübler, Herbert 
Kumpf, Detlev Schneider, Dr. Wolfhard Schweiker und Gerhard Ziener sei für ihre Vorlagen 
herzlich gedankt und Susanne Betz / Hans Hilt  für ihren Kommentar. 

Hartmut Rupp       Christoph Th. Scheilke 
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1. Daten zur aktuellen Diskussion um Bildung, Integ ration, 
und Teilhabe sowie zu zentralen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und Herausforderungen 
Schulische und berufliche Bildung sind heute wichtiger denn je. Der Präsident des 
Verbandes der Bayerischen Wirtschaft, der Münchner Unternehmer Randolf Rodens-
tock, hat vor wenigen Wochen den bedenkenswerten Gedanken geäußert, dass wir 
derzeit dreimal so viel für Soziales ausgeben wie für Bildung. „Umgekehrt müsste es 
sein. Wir müssen jetzt in die Bildung unserer Kinder investieren. Mit dem gegenwär-
tigen Verhältnis von Sozial- und Bildungsetat reparieren wir nur die Schäden, die 
durch mangelnde Bildungsinvestition entstanden sind.“ 

Angesichts der Rezession erweist sich die Bildungsfrage erst recht als Schlüssel-
thema der Zukunft. Der Arbeitsmarkt von morgen braucht gut gebildete und gut aus-
gebildete Menschen. Nur mit einer guten beruflichen Qualifikation gelingt es jungen 
Menschen, sich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren und damit die ma-
terielle Grundlage für eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensgestal-
tung zu schaffen. Der Einsatz dafür beginnt schon sehr früh, längst vor der Einschu-
lung, und geht über formale Schulung weit hinaus. Denn Bildung gilt prinzipiell dem 
ganzen Menschen und ist deshalb mehrdimensional. Ein solches Bildungsverständ-
nis begreift „Bildung als ‚Zusammenhang von Lernen, Wissen, Kön nen, Wert-
bewusstsein, Haltungen (Einstellungen) und Handlung sfähigkeit im Horizont 
sinnstiftender Deutungen des Lebens’ (EKD, „Maße des Menschlichen“, 2004, 
S.66)�Das Ziel von Bildung ist mehr als nur Tauglichkeit für den Arbeitsmarkt und ge-
sellschaftliche Brauchbarkeit. 

 

Soziale Herkunft und Schülerleistungen - Der Bildun gserfolg junger Menschen 
wird durch den Faktor soziale Herkunft (zu) stark m itbestimmt 

Die Bildungschancen in Deutschland und auch in Baden-Württemberg sind nach wie 
vor ungleich verteilt. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund besuchen 
seltener höher qualifizierende Schularten und erwerben häufiger niedrigere Bil-
dungsabschlüsse als ihre deutschen Altersgenossen. Nach den neuesten Zahlen des 
Statistischen Landesamtes wechselte von den 14 100 ausländischen5 Viertklässlern 
gut jeder zweite auf eine Hauptschule und nur knapp jeder fünfte auf ein Gymnasi-
um. Von ihren deutschen Mitschülern gingen 42,7 Prozent auf ein Gymnasium, 35,1 
Prozent auf eine Realschule und 21,3 Prozent auf eine Hauptschule. Internationale 
Vergleichsstudien der letzten Jahre bestätigen die starke Selektivität des deutschen 
Bildungssystems, soziale und ethnische Herkunft und Bildungserfolg sind in Deutsch-
land enger als in anderen Ländern gekoppelt. 

 

Deutschland als Einwanderungsland  

Bundesweit liegt der Anteil der Migrantinnen und Migranten an der Gesamtbevöl-
kerung bei 18 %, in Baden-Württemberg bei 25 %. Damit ist Baden-Württemberg vor 
�����������������������������������������������������������

5 Die verfügbaren Forschungsergebnisse weisen leider begriffliche Unschärfen auf. Einige Studien 
und Statistiken – so auch noch die derzeitige deutsche Schulstatistik – benutzen den mittlerweile ü-
berholten Begriff „Ausländer“. Dieser erfasst jedoch nur einen Teil der Migrantenkinder, weil er Kinder 
aus eingebürgerten Familien, solche mit doppelter Staatsbürgerschaft sowie Aussiedlerkinder aus-
schließt. 
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Nordrhein-Westfalen (23%) und Hessen (23%) das Flächenland mit dem höchsten 
Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. 

Grund- und Hauptschulen sowie Sonderschulen sind die Schulformen mit dem 
höchsten Anteil von ausländischen Schülerinnen und Schülern sowie Aussiedlerin-
nen und Aussiedlern. An Grundschulen sind dies insgesamt etwa 14 %, an Haupt-
schulen nahezu 30% und an Realschulen 9% aller Schülerinnen und Schüler. An 
Gymnasien liegt der Anteil von ausländischen Schülerinnen und Schülern sowie 
Aussiedlerinnen und Aussiedlern in Baden- Württemberg bei 5 %. Nahezu ein Viertel 
der Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen hat nicht die deutsche Staatsbürger-
schaft oder stammt aus einer Aussiedlerfamilie. 

Anteile von Ausländern und Aussiedlern an allgemein  bildenden Schulen in 

Baden-Württemberg im Schuljahr 2007/2008 6 

 

 
 

Schulabschlüsse und Übergänge in das Erwerbsleben 

Ein höherer Bildungsabschluss senkt das Risiko erwerbslos zu werden. Geringquali-
fizierte sind in den einzelnen Bundesländern drei- bis sechsmal öfter erwerbslos als 
Hochqualifizierte. In Baden-Württemberg ist die Erwerbslosenquote Geringqualifizier-
ter etwa viermal höher als die hochqualifizierter Personen. Dies verdeutlicht, wie 
wichtig mittlere und höhere Bildungsabschlüsse  generell  für die Beschäftigungs-
aussichten junger Menschen sind. Für Menschen mit Migrationshintergrund sind sie 
individuell besonders bedeutsam. Eine entsprechende Bildungsbeteiligung ist aber 
auch für eine gelingende gesellschaftliche Integration entscheidend. 

Allgemein bildende Schulabschlüsse sind die Ausgangsbasis für eine berufliche Qua-
lifizierung. Ausländische Jugendliche erreichen nach wie vor seltener höher qualifi-
zierende Abschlüsse als Deutsche. Während ihr Anteil an den Schulabgängern mit 
Hauptschulabschluss 2007 bei etwa 23 % lag, hatten nur 3 % der Schülerinnen und 
Schüler, die die Hochschulreife erlangten, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. 

 

Anteile ausländischer Schulabgänger an den Schulabs chlüssen 2007 in Baden-
Württemberg nach Abschlussart 

�����������������������������������������������������������

6 Freie Waldorfschulen, Schulen besonderer Art und Orientierungsstufe. An Freien Waldorfschulen 
wird die Zahl der Aussiedler nicht erhoben.  Quelle: Schulstatistik 2007/2008 
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Generell weisen Migranten bei gleicher Qualifikation höhere Erwerbslosenquoten als 
Einheimische auf. Und sie haben Probleme eine Arbeit zu bekommen, die ihrer Be-
fähigung entsprechen.  

Die aktuelle Bildungsstudie „Bildungsmonitor 2008“ benennt als Schwachpunkt des 
baden-württembergischen Bildungssystems die Integration von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund bzw. aus einkommensschwächeren Familien. Nahezu ein Drit-
tel (31,5%) der Schulabgänger ohne Abschluss in Baden-Württemberg  hat nicht 
die deutsche Staatsbürgerschaft. 

 
Weil junge Migrantinnen und Migranten im Vergleich zu deutschen Schulabgängern 
ohne Migrationshintergrund überwiegend nur niedrige allgemein bildende Schulab-
schlüsse erreichen, haben sie in der Folge auch größere Schwierigkeiten beim Über-
gang in die Berufsausbildung. Der erfolgreiche Übergang in die Berufsausbildung 
stellt für Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland eine besondere Hür-
de dar und gelingt oft nur verzögert. 

Durch PISA 2006 wurde deutlich, dass die Leistungsunterschiede zwischen Schul-
kindern mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland im internationalen Ver-
gleich nach wie vor relativ groß sind, auch wenn zwischen 2001 und 2006 leichte 
Verbesserungen festzustellen waren. Problematisch scheint insbesondere, dass 15-
jährige Migrantinnen und Migranten der 2. Generation in den drei Kompetenzberei-
chen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften schlechter abschnitten als Schü-
lerinnen und Schüler mit eigener Migrationserfahrung (1. Generation). 

Große bis sehr große Integrationsmängel bestehen bei den Gruppen mit Migrations-
hintergrund aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Afrika und der Türkei. Mit Ab-
stand am wenigstens integriert und weit entfernt von einer gleichberechtigten Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben ist die Gruppe mit türkischem Hintergrund. 

Gleichberechtigte Teilhabe und Chancengleichheit sollten nicht nur Grundsätze einer 
modernen Bildungspolitik sein, sondern für alle Schüler und Eltern im Schulalltag er-
fahrbare Realität werden! 
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Frühkindliche Erziehung und Bildung: Erziehung, Bil dung und Betreuung von 
Kindern im vorschulischen Bereich  

 Frühkindliche Bildung beginnt nicht erst in der Schule. Schon in der Kita wird die 
Grundlage gelegt für gerechte Bildungschancen im späteren Leben. Deswegen hat 
das Land Baden-Württemberg im Jahr 2005 den „Orientierungsplan für Bildung und 
Erziehung in den baden-württembergischen Kindergärten“ veröffentlicht, der ab 
Herbst 2009 eine verbindliche Grundlage für die inhaltliche Arbeit in den Tagesein-
richtungen für Kinder sein wird. Außerdem wird zurzeit in einer gemeinsamen An-
strengung von Bund, Ländern und Kommunen das Angebot an Plätzen für unter 3-
Jährige deutlich erweitert, was nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Betreuung 
sondern auch der frühkindlichen Bildung zu betrachten ist. 

Durch frühkindliche Förderung können Bildungschancen für alle Kinder deutlich 
verbessert werden. Insbesondere für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund ist 
eine möglichst frühe Förderung und Bildungsbeteiligung eine zentrale Vorausset-
zung für späteren Bildungserfolg. Im Vorschulalter besuchen ausländische Kinder 
mittlerweile fast ebenso häufig eine Kindertageseinrichtung wie gleichaltrige deut-
sche Kinder. 

Im Hinblick auf die anzustrebende Bildungsintegration von Kindern aus Familien mit 
Migrationshintergrund ist jedoch nicht nur die Frage relevant, wie viele Kinder eine 
Kindertageseinrichtung besuchen, sondern auch, wie sich diese Kinder auf die ein-
zelnen Einrichtungen verteilen. Zentrale Voraussetzung für eine gelingende Integra-
tion ist die Sprache. Daneben ist die Erfahrung von kulturellerund religiöser Ver-
schiedenheit schon im Vorschulalter wichtig für die Ausbildung des Selbst- und Welt-
bildes und die Förderung der Integrationsfähigkeit aller Kinder. Darauf zielt auch der 
baden-württembergische 0rientierungsplan im Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, 
Werte und Religion“. Kinder unterschiedlicher sprachlicher, kultureller und religiöser 
Kontexte können in Kindertageseinrichtungen voneinander und miteinander lernen.  

 
Eine systematische frühe Sprachförderung ist der Schlüssel zu einer besseren Bil-
dungsintegration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Sprach-
standserhebungen in den Bundesländern belegen, dass viele Kinder im Vorschulalter 
– auch mit Deutsch als Muttersprache - sprachliche Entwicklungsbedarfe aufweisen 
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und entsprechenden Förderbedarf haben. In Baden-Württemberg betrifft dies etwa 
ein Drittel der Kinder. Damit zukünftig frühzeitig erkannt werden kann, wo Förderbe-
darf besteht und welche Kinder gezielt unterstützt werden müssen, führen immer 
mehr Bundesländer flächendeckende Sprachstandsdiagnosen bei allen Kindern ein. 
In Baden- Württemberg werden im Rahmen der neu konzipierten Einschulungsunter-
suchung ab Dezember 2008 ebenfalls landesweit Entwicklungsstandsdiagnosen 
durchgeführt. Zukünftig findet die Einschulungsuntersuchung nicht mehr kurz vor der 
Einschulung statt, sondern deutlich früher, im fünften Lebensjahr, damit ein eventuell 
bestehender Förderbedarf frühzeitiger erkannt werden kann. Diesen Diagnosen sol-
len gegebenenfalls entsprechende Fördermaßnahmen folgen. Dabei wird besonders 
darauf zu achten sein, dass diese Sondermaßnahmen nicht zur Desintegration der 
betreffenden Kinder führen. Deshalb werden von den kirchlichen Kindergartenträger-
verbänden Maßnahmen favorisiert, die in den Räumen des Kindergartens durch 
frühpädagogische Fachkräfte durchgeführt werden. 

Kommunikative Fähigkeiten sowie Schreib- und Lesekompetenzen sind für den ge-
samten Bildungsprozess grundlegend. Sprachförderung ist daher nicht nur im Ele-
mentarbereich wichtig, sondern auf allen Bildungsebenen. 

Wer sich bei der Einschulung sprachlich und sozial schwer tut, hat für sein weiteres 
Leben reduzierte Bildungschancen. Kinder aus sozial unterentwickelten Familien 
können bis zum 6. Lebensjahr nur 24 Stunden Vorlesezeit genießen, Kinder aus gut-
bürgerlicher Mittelschicht dagegen 1700 Stunden.  

In Baden-Württemberg gibt es verschiedene Ansätze, um Kinder mit Migrationshin-
tergrund früh in ihrer Sprachentwicklung zu unterstützen und so ihre Zugangschan-
cen zu Bildung zu erhöhen. Letztendlich sind jedoch die Rahmenbedingungen und 
die Qualität der Betreuung in Kindergärten und Kindertagesstätten ausschlaggebend 
dafür, ob es gelingen kann, Kinder mit Migrationshintergrund intensiver als bisher zu 
fördern und so ihre Startvoraussetzungen nachhaltig zu verbessern.  

Darum sollten in Zukunft auch in Baden-Württemberg deutlich mehr finanzielle Mittel 
in die frühkindliche Bildung investiert werden, um qualitativ bessere Strukturen zu 
schaffen und bestehende Ungleichheiten langfristig abzubauen. Die Lehrerinnen und 
Lehrer und das Erziehungspersonal in Krippen und Kindergärten tragen hohe Ver-
antwortung und brauchen deshalb Motivation und gesellschaftliche Anerkennung. 
Die Kirchen sind bereit, sich an dieser Stelle zu engagieren. Deshalb werden sich die 
Kirchen aus dem Bereich der Kindergärten nicht zurückziehen, sondern im Gegenteil 
mehr Kinderkrippen einrichten, Familienzentren schaffen und die Aus- Fort- und Wei-
terbildung für dieses Arbeitsfeld qualitativ und quantitativ ausbauen. Deshalb setzen 
sie sich auch dafür ein, dass frühpädagogische Fachkräfte den heutigen Anforderun-
gen an diese Berufe angemessen vergütet werden. Sie unterstützen alle Bestrebun-
gen, diese Berufe auch für Männer attraktiv zu machen. Da Kindergärten Bildungs-
einrichtungen sind, wäre es darüber hinaus konsequent, wenn das Land - wie auch 
bei den Schulen - die Finanzierung so übernimmt, dass keine Elternbeiträge erhoben 
werden müssen. 
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Demographische Entwicklung  

Die Bevölkerung in Deutschland nimmt seit 2003 ab. Nach einer Schätzung des Sta-
tistischen Bundesamts ist die Zahl der Einwohner 2008 auf 
82,06 Millionen gesunken. Das ist eine halbe Million 
weniger als vor fünf Jahren. Der Grund für die Abnahme 
der Bevölkerung ist in erster Linie der Überschuss der 
Sterbefälle gegenüber den Geburten im Bundesgebiet, das 
sogenannte Geburtendefizit. Dieses Minus konnte auch 
durch vermehrte Zuwanderung bisher nicht wettgemacht 
werden. Der Wanderungssaldo in Deutschland, also die 
Differenz zwischen Zuzügen aus dem Ausland und 
Fortzügen in andere Länder, lag bereits in den 
vergangenen Jahren auf einem sehr niedrigen, aber noch 
positiven Niveau. Für 2008 wird ein etwa ausgeglichener 
Wanderungssaldo mit gleich vielen Zu- und Fortzügen 
erwartet. 

Um die Bevölkerung auf dem derzeitigen Stand zu halten, müsste jede Mutter im 
Schnitt 2,1 Kinder zur Welt bringen. Tatsächlich liegt das statistische Mittel aber nur 
bei 1,3 bis 1,4 Kindern. Nach einer früheren Prognose des Wiesbadener Bundes-
amts wird die Geburtenzahl in den kommenden Jahren weiter zurückgehen, zumal 
dann auch weniger potenzielle Mütter in Deutschland leben. Die Zahl der Sterbefälle 
wird demnach trotz steigender Lebenserwartung zunehmen, weil die stark besetzten 
Jahrgänge ins hohe Alter hineinwachsen. 

Da das Defizit nicht durch Zuwanderung ausgeglichen werden dürfte, erwarten die 
Statistiker bis zur Mitte des Jahrhunderts einen deutlichen Rückgang der Einwohner-
zahl. Danach werden im Jahr 2050 voraussichtlich nur noch knapp 69 bis höchstens 
74 Millionen Menschen in Deutschland leben. Deutschland braucht aufgrund seiner 
demographischen Entwicklung auch in Zukunft eine Bildung, die alle „Begabungsre-
serven“ ausschöpft und deshalb auch Migranten mit möglichst guten Qualifikationen. 

Wachsendes Armutsrisiko in Deutschland 

Nach dem dritten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (Mai 2008) 
gelten 13 Prozent der Menschen in Deutschland als arm. Weitere 13 Prozent der Be-
völkerung werden nur durch sozialstaatliche Leistungen vor dem Fall unter die Ar-
mutsgrenze bewahrt. Zu diesen Leistungen gehören etwa Arbeitslosen-, Kinder- und 
Wohngeld. Vor allem für Langzeitarbeitslose sowie Alleinerziehende und deren Kin-
der ist das Armutsrisiko hoch.  

Alleinerziehende sind weitgehend chancenlos   

Dass Kinderreichtum ein Armutsrisiko darstellt, gilt vor allem für Alleinerziehende. 
Die Alleinerziehenden, bei denen es sich vor allem um Frauen handelt, haben schon 
wegen der fehlenden Betreuung für ihre Kinder kaum Möglichkeiten, sich weiterzu-
qualifizieren, um dann in höhere Einkommensklassen zu gelangen und ihr Armutsri-
siko zu reduzieren. 
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Alleinerziehende befinden sich überwiegend in den unteren Einkommensschichten. 
Fast drei Viertel von ihnen verdienen weniger als 2200 Euro im Monat. Rund 40 Pro-
zent der alleinerziehenden Eltern leben von Hartz IV. Wie chancenlos ausgerechnet 
die steigende Gruppe der Alleinerziehenden ist, zeigt zudem Hartz IV: Wer allein 
Kinder erzieht, gilt von vornherein auf dem Arbeitsmarkt als kaum vermittelbar.  

Kinderarmut nimmt stärker zu als im OECD-Schnitt un d bedeutet einen Mangel 
an elementaren Verwirklichungschancen oder Entfaltu ngsmöglichkeiten. 

Kinder sind hierzulande überproportional von Armut betroffen. Nach einer internatio-
nalen Vergleichsstudie des Kinderhilfswerks UNICEF steigt die Zahl der Kinder in 
Deutschland, die in relativer Armut leben - und das stärker als im  

 

 
Durchschnitt der OECD-Länder. Inzwischen ist jedes zehnte Kind von Armut betrof-
fen, insgesamt sind es mehr als 1,5 Millionen Kinder unter 18 Jahren. Dabei gibt es 
noch eine Dunkelziffer. Zudem sind in Deutschland Kinder häufiger arm (mehr als 10 
Prozent) als Erwachsene ohne Kinder (8,8 Prozent). Unter all jenen, die von der So-
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zialhilfe leben, bilden die Kinder die größte Gruppe. Unabhängig, ob alleinerziehend 
oder nicht: Die niedrigen Einkommen bzw. die Sozialhilfe reichen oft nicht, um Kinder 
ausreichend zu fördern, damit sie ihrerseits Chancen haben, im Erwachsenenalter 
dem Armutsrisiko zu entkommen. 

Familie im Wandel   

Grundsätzlich ist die Familie für den allergrößten Teil der Bevölkerung unverändert 
mit Abstand das wichtigste Lebensfeld, weit vor Beruf und Freizeitaktivitäten. Ju-
gendliche halten die Familie als sehr bedeutsam für ihr persönliches Glück. „Insge-
samt sind 72% der Befragten der Meinung, dass man eine Familie braucht, um 
glücklich leben zu können.“(Shell-Jugendstudie 2006, S. 50) 

Trotz des Zeitmangels, der sich nicht selten deshalb ergibt, weil sich der Beruf nur 
schwer mit der Familie vereinbaren lässt, hat der Zusammenhalt der Familien nicht 
gelitten. Vielmehr deuten verschiedene Umfrageergebnisse darauf hin, dass dieser 
Zusammenhalt in den zurückliegenden Jahrzehnten insgesamt eher noch enger 
wurde. Heute berichten 80 Prozent der Bevölkerung über einen ziemlich engen oder 
sogar sehr engen Zusammenhalt in ihrer Familie. Dieser Zusammenhalt bewährt sich 
zum einen in den regelmäßigen Kontakten zwischen engen Angehörigen, auch wenn 
sie längst nicht mehr im selben Haushalt wohnen. Zum anderen bewährt sich der 
Zusammenhalt der Familien in der gegenseitigen Unterstützung von Jung und Alt. 
Die gegenseitigen Hilfs- und Unterstützungsleistungen der Generationen sind beein-
druckend. Allerdings bedeutet der hohe Stellenwert nicht selbstverständlich auch die 
Möglichkeit, sich ausreichend um die Familie kümmern zu können. Gerade jüngere 
Eltern, deren Familienorientierung besonders stark ist, klagen nicht selten über Zeit-
mangel. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zum Top thema unserer Gesell-
schaft geworden 

Mütter - auch mit kleinen 
Kindern - wollen arbeiten. Väter 
wollen Zeit für ihre Kinder ha-
ben.  

Die Mehrheit der nicht 
berufstätigen Mütter wäre gern 
berufstätig, mit Teilzeit in 
unterschiedlichen Varianten. 
„Nur 16 Prozent der Mütter, die 
zurück in den Beruf streben, 
möchten Vollzeit arbeiten, 
knapp die Hälfte wünscht sich 
maximal eine Halbtagsstelle". 

Vorrangiges Thema bleibt für 
die meisten Familien die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

Die Befragten setzen dieses Thema in die Spitzengruppe der Aufgaben von Politik 
und sehen nach wie vor Nachholbedarf gegenüber anderen Ländern.  

 



17 

 
 

Unter den Maßnahmen, welche die Vereinbarkeit für Familien erleichtern, werden vor 
allem "ausreichend Kindergartenplätze und Kinderhorte" (74 Prozent) und "verstärkte 
Ganztagsbetreuung" (65 Prozent) genannt. Auch die Bedeutung betrieblicher Maß-
nahmen in Bereich Kinderbetreuung (61 Prozent) und flexible Arbeitszeiten (57 Pro-
zent) wird hoch eingestuft. 
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Die Bevölkerung sieht ausdrücklich neben der Politik auch die Wirtschaft stärker in 
der Pflicht. Die Erwartungen richten sich vor allem auf flexiblere Arbeitszeiten, aber 
auch auf differenzierte Teilzeitangebote und Hilfen bei der Kinderbetreuung.  
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2. Theologische Ausgangspunkte der Stellungnahme 
Die Überschrift „Freiheit, Gerechtigkeit und Verantwortung“ markiert die theologi-
schen Ausgangspunkte und die entscheidenden Leitbegriffe des Schulpapiers. Sie 
weisen auf die Grundlagen der Argumentation. Ohne Berücksichtigung dieser Grund-
lagen kann das Positionspapier nicht angemessen verstanden werden.  

 

Rechtfertigung allein aus Glauben 

Das Verständnis von Freiheit, Gerechtigkeit und Verantwortung ergibt sich aus der 
grundlegenden reformatorischen Erkenntnis, dass der Mensch allein aus Glaube von 
Gott gerechtfertigt wird (vgl. 1.7) „So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht 
wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben“ (Röm 3,28). Daraus ergibt 
sich zunächst einmal eine bestimmte Sicht des Menschen und daraus folgernd pä-
dagogische Grundorientierungen. 

Danach ist jeder Mensch ungeachtet seiner Gaben sowie seiner Leistungsbereit-
schaft und Leistungsfähigkeit von Gott bedingungslos angenommen (vgl. 2.6). Diese 
Annahme durch Gott begründet die unverlierbare Würde eines jeden Menschen als 
einzigartiges Geschöpf (vgl. 1.) und Ebenbild Gottes (vgl. 2.5). Sie widerspricht allen 
Formen der Verletzung und Beschämung (vgl. 2.2) und begründet eine Haltung der 
Förderung und Ermutigung (vgl. 2.1). Es gehört deshalb zu den Grundlagen einer 
christlich zu verantwortenden Pädagogik, dass Schülerinnen und Schüler bedin-
gungslos Personwürde (vgl. 2.5) zugesprochen wird.  

Auf diesem Hintergrund verdient u. E. Aufmerksamkeit, dass an die 40% der 15 jäh-
rigen Schülerinnen und Schüler mindestens einmal in ihrer Schullaufbahn mit Misser-
folg konfrontiert werden – sei es durch Zurückstellung, Abschulung, Sitzenbleiben 
oder ausbleibendem Bildungsabschluss. 

Da diese Würde unabhängig ist von all dem, was Menschen haben oder können, 
gehört es zur Zurechnung dieser Würde, dass jeder Mensch das Recht hat, gemäß 
seinen individuellen Gaben gefördert zu werden (vgl. 2.1). Aufgrund der Individualität 
dieser Gaben muss diese Förderung individuell und differenziert ansetzen (vgl. 1. 
und 2.2). 

Nach christlichem Verständnis gewährt Gott den Menschen durch den Heiligen Geist 
Anteil an seiner Fülle (1. Kor 12). Jedem Menschen sind Gaben verliehen (daher der 
Begriff Begabung), die ihn befähigen, die in ihrer Lebenssituation gestellten Aufga-
ben zu erfüllen und zu einem gemeinsamen Leben beizutragen.8 Eine Konsequenz 
aus dieser Sicht ist, dass mit Schülerinnen und Schülern an ihren Stärken gearbeitet 
wird (vgl. 2.2). 

 

Freiheit 

Aus der bedingungslosen Annahme des Menschen folgt ein spezifisch christliches 
Verständnis von Freiheit. Es zeigt sich in der Freiheit von überfordernden Erwartun-
gen (vgl. 2.6), sei es von anderen, aber auch von sich selbst. Freiheit ist reformato-
risch gesehen zunächst einmal die Freiheit von dem Zwang, andern – letztlich Gott - 
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7 In Klammern jeweils die Ziffern der Stellungnahme. 
8 vgl. Kirchenamt der EKD, Gerechte Teilhabe, Befähigung zur Eigenverantwortung und Solidarität. 
Eine Denkschrift des Rates der EKD, hg. vom Rat der EKD, Gütersloh 2006, S. 11. 
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gefallen zu müssen oder etwas aus sich selbst machen zu müssen. Freiheit ist als 
innere Freiheit von Ängsten, Sorgen und Zwängen zu verstehen, eine Freiheit, die 
sich dem Vertrauen auf Gottes Rechtfertigung und Gottes Barmherzigkeit verdankt. 

Diese Freiheit bleibt jedoch nicht auf das Innere des Menschen beschränkt. Sie be-
stimmt das persönliche und gemeinsame Leben in der Welt. Wer sich selbst als be-
dingungslos angenommen sehen kann, und deshalb von Ängsten und Zwängen frei 
ist, ist leistungsfähiger und leistungsbereiter als jene, die ihre Anerkennung von ihren 
eigenen Leistungen abhängig machen (vgl. 2.6). Förderung und Ermutigung begüns-
tigen Leistungsvermögen. 

Wer sich selbst als angenommen sehen kann, kann auch den Mund für sich und an-
dere aufmachen und sich als „mündiger“ Bürger für Freiheit und Demokratie einset-
zen (vgl. 2.5.) 

 

Verantwortung 

Wer im Vertrauen auf Gottes bedingungslose Annahme frei ist von der allzu großen 
Sorge um sich selbst, der wird offen für andere, gerade auch Menschen anderer Re-
ligionen und Kulturen (siehe 1.); der kann sich für die Freiheit Andersdenkender ein-
setzen (2.5) und gewinnt insgesamt eine grundlegende Verantwortungsfähigkeit 
(2.5). 

Diese Verantwortungsfähigkeit hat verschiedene Bezüge. Sie bezieht sich auf die 
soziale Gemeinschaft (vgl. 1), auf die Schöpfung, aber auch auf sich selbst (siehe 
2.5). Die Freiheit von der Sorge um sich selbst erlaubt es, Ansprüche anderer realis-
tisch einzuschätzen und auch gelassen eigene Bedürfnisse einzubringen. So entste-
hen Selbstvertrauen und Eigenverantwortung.  

Die Einbindung dieser Verantwortung in die Verantwortung vor Gott (vgl. 2.5) stellt 
diese Verantwortungsbezüge in einen alles umfassenden letztmöglichen Horizont 
von Verantwortung: Dies erlaubt eine angemessene Begrenzung und Bewertung 
menschlicher Verantwortlichkeiten. Von Gott her erfährt die menschliche Person die 
Bestimmung, als endliches Geschöpf handeln zu können und handeln zu dürfen. Sie 
gewinnt orientierende Maßstäbe für ein Leben in Selbstbestimmung und Gemein-
sinn, in Freiheit und Gerechtigkeit. Sie erfährt jedoch auch die Zusage bei Scheitern, 
Versagen und Schuld wieder neu anfangen zu können. Eine christlich verantwortete 
Bildung tritt deshalb für ein bedachtes Verantwortungslernen (2.5) sowie für Herzens- 
und Gewissensbildung (vgl. 2.2.) ein.  

Die Orientierung an der Rechtfertigung des Menschen allein aus Glauben begründet 
theologisch die kirchliche Verantwortung für Bildung und Erziehung. Christlicher 
Glaube impliziert Verantwortungsbereitschaft, gerade auch für Fragen der öffentli-
chen Bildung. Dies haben Luther, Melanchthon und Brenz von Anfang an deutlich 
gemacht.  

 

Gerechtigkeit 

Die Rechtfertigung des Menschen durch Gott verdankt sich Gottes liebend zuvor-
kommender Barmherzigkeit. Die Rechtfertigung des Menschen allein aus Glauben 
gilt nach biblisch-reformatorischer Überzeugung dem Menschen, der von sich aus 
die Anerkennung Gottes nicht herbeiführen kann. Sie entspringt einer besonderen 
Leidenschaft des biblischen Gottes für die Schwachen, wie sie in der Geschichte des 
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Volkes Israel und in der Geschichte Jesu Christi deutlich wird. Diese besondere Nä-
he zu den Schwachen verweist auf die Barmherzigkeit Gottes und findet ihren Aus-
druck in biblischen Erbarmensgesetzen, deren Kerngedanke als „vorrangige Option 
für die Armen“ bezeichnet werden kann (Gerechte Teilhabe, S. 45). Leitend ist die 
Annahme, dass es in einer Gesellschaft gerechter zugeht, wenn diejenigen, die am 
schlechtesten gestellt sind, am meisten gefördert und damit Ungleichheiten, Benach-
teiligungen, Ausgrenzungen verringert werden. Biblische Gerechtigkeit ist über eine 
verteilende und ausgleichende Gerechtigkeit hinaus immer eine „aufhelfende“ Ge-
rechtigkeit, die dann einsetzt, wenn Menschen nicht mehr in der Lage sind, von sich 
aus ein eigenständiges Leben führen zu können. Sie ist darauf ausgerichtet, dass 
bedürftige, „arme“  Menschen Unterstützung finden, um ein eigenständiges und soli-
darisches Leben zu führen. Diese Gerechtigkeit qualifiziert den Begriff der „Chan-
cengerechtigkeit“, der eingangs formuliert wird und das Eintreten für die sog. „Befä-
higungsgerechtigkeit“ (vgl. 2.1; 2.2) begründet. Befähigungsgerechtigkeit und Beteili-
gungsgerechtigkeit zusammen ergeben die Bildungsgerechtigkeit in evangelischem 
Sinn. 

Diese Bestimmung von „Bildungsgerechtigkeit“ führt notwendig zur Frage, wie hier-
zulande Bildungschancen und Bildungsgüter verteilt werden, die ja immer auch Le-
benschancen beinhalten. Dabei erfährt das pädagogische Konzept der „Chancen-
gleichheit“ (vgl. 2.1.) eine inhaltliche Konkretisierung. Es geht nicht einfach darum, 
dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Bildungsangebote bekommen, son-
dern es geht darum, dass diese Bildungsangebote entsprechend ihren Begabungen 
bekommen. Dies meint der präzisierende Begriff der „Chancengerechtigkeit“. Dazu 
gehört, dass diese Bildungsangebote individuell verschieden sein müssen. 

Das Konzept der „Befähigungsgerechtigkeit“ verstärkt diesen Ansatz im Sinne der 
aufhelfenden Gerechtigkeit. Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Lebens-
verhältnissen sollen eine energischere Förderung erfahren (vgl. 2.1.), so dass her-
kunftsbedingte Ungleichheiten a) nicht verfestigt und b) reduziert werden können. 
Belegt ist, dass Schülerinnen und Schüler aufgrund sozialer Lebensverhältnisse und 
schulischer Misserfolge besondere Schwierigkeiten haben können, eigene Gaben zu 
erkennen, auszubilden und einsetzen zu können. Sie brauchen deshalb eine Bildung, 
die sie dazu extra und gezielt befähigt.  

Zum Hintergrund der kirchlichen Stellungnahme gehört die Einsicht, dass Kinder aus 
schwächeren sozialen Verhältnissen bei gleichen kognitiven Fähigkeiten und gleicher 
Lesekompetenz eine deutlich geringere Bildungschance haben z.B. ein Gymnasium 
zu besuchen (Bundesdurchschnitt: Faktor 3,4). Sie müssen sogar höhere Leistungen 
als Kinder aus sozial stärkeren Verhältnissen zeigen, um eine entsprechende Emp-
fehlung zu erhalten. Dies stellt Anfragen an die „Gerechtigkeit“ der Grundschulemp-
fehlungen, der Aufteilung in die Schularten im dreigliedrigen Schulsystem. Es zeigt 
sich, dass die Zuweisung zur Hauptschule kumulative Effekte hat. Kompetenzen er-
fahren eine geringere Förderung, so dass der Zusammenhang von sozialer Herkunft 
und Bildungschancen eher verfestigt, denn gelockert wird. Es kommt dann nicht zu 
einer befähigenden Gerechtigkeit, die den Gebrauch von Gaben fördert. 

Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt in dieser „Befähigungsgerechtigkeit“ die 
religiöse Bildung, die es mit sinnstiftenden Lebensdeutungen zu tun hat. Um die ei-
genen Gaben einsetzen und einbringen zu können, gehört auch ein Vertrauen in die 
eigenen Begabungen und die Zuversicht, dass diese weiterentwickelt werden können 
(EKD, Gerechte Teilhabe, S. 62). Dazu gehören auch eine positive Zukunftsorientie-
rung und die Entwicklung von Ansprüchen an die eigene Person sowie an andere 
Personen (vgl. 2.5).  
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Der die bildungspolitische Stellungnahme leitende biblische Gerechtigkeitsbegriff 
entspricht – wie sich zeigen lässt – auch philosophischen Gerechtigkeitskonzepten. 
Es betrachtet Schule aus der Perspektive von sozial benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen (vgl. 2.1; 2.2) und möchte von daher Bildungsangebote und –strukturen 
verbessern helfen im Sinne der gebotenen „Option für die Armen“. 

Das Votum für ein längeres gemeinsames Lernen, für eine gebundene Ganztages-
schule, das Lernen mit individuellen Lernplänen, die Öffnung von Schule, aber auch 
für religiöse Bildung sowie die Entwicklung von Kindertagesstätten zu Familienzent-
ren ist von hieraus zu verstehen. Dazu gehört auch die Stärkung der Familie als Bil-
dungsort.  

Individualisierte Bildung im Zusammenhang und in Gemeinschaft der Verschiedenen 
wird prinzipiell allen Schülerinnen und Schülern besser gerecht und fördert gerade 
auch Höherbegabte. Zugleich entspricht dieser Ansatz auch volkswirtschaftlichen 
Erfordernissen besser9, da er eine bessere Qualifikation für alle (2.1) zum Ziel hat. 
Möglichst viele Jugendliche sollen zu einem mittleren Bildungsabschluss geführt, 
zugleich sollen Abiturquote wie Hochschulzugänge auf ein gesamteuropäisches Ni-
veau gebracht werden. Vor allem aber gilt es die Zahl der Bildungsverlierer energisch 
zu verringern. Darüberhinaus will ein solcher Ansatz auch die kulturelle und demo-
kratische Teilhabefähigkeit entwickeln helfen und damit gesellschaftlichen oder so-
zialen Risiken vorbeugen will.  

 

3. Weitere Zusammenhänge 
 

Zwei weitere Ausgangspunkte 

Mit den theologischen Ausgangspunkten sind zwei weitere Ausgangspunkte verbun-
den, die ebenfalls konstitutiv für die Stellungnahme sind und die Argumentation prä-
gen: Familienfreundlichkeit und außerschulische Bildungsarbeit. Denn schulische 
Bildung erfolgt im Zusammenhang von Erziehung, Betreuung und Bildung und im 
absichtsvollen wie zufälligen Zusammenspiel von Familie, Schule, Jugendarbeit – 
und übrigens auch Jugendhilfe.  

Der 12. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung kritisiert,  

„dass heute in Deutschland immer noch unterschieden wird zwischen Betreuung, etwa durch Eltern-
haus und Kinderkrippe, Erziehung durch Elternhaus und Kindergarten und Bildung in der Schule.“ Der 
Münchner Soziologe und anerkannte Familienforscher Hans Bertram kommentiert dies: „Eine solche 
Vorstellung von spezialisierten Institutionen, die jeweils für bestimmte Aspekte der kindlichen Entwick-
lung und Persönlichkeit zuständig sind, steht geradezu diametral den Vorstellungen der Kinderrechts-
konvention und dem Konzept kindlichen Wohlbefindens gegenüber. Denn Kinder sind keine Objekte, 
die in unterschiedliche Teile zerlegt und in ihren jeweiligen Einzelaspekten entwickelt und gefördert 
werden; vielmehr erleben Kinder von Anfang an die Gesellschaft und die Welt und sich selbst darin 
ganzheitlich. Zwar mögen sie, wenn sie klein sind, nur bestimmte Ausschnitte dieser Welt erfahren, 
aber jene Elemente des Vertrauens in andere, die sie schon sehr früh entwickeln, bilden die Basis 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung und begleiten sie ihr ganzes Leben.“10 
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9 Vgl. dazu Bildungsgerechtigkeit. Jahresgutachten 2007, hg. von der Vereinigung der bayrischen 
Wirtschaft (vbw), Wiesbaden 2007. 
10 Hans Bertram (Hg.), Mittelmaß für Kinder. Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland, 
Bonn 2008, S. 47. 
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Familienfreundlichkeit (2.4) 

Nach unserem Grundgesetz (Art. 6 GG) liegt das Erziehungsrecht und die Erzie-
hungsaufgabe zunächst und vor allem bei den Eltern. Deshalb wird argumentiert: “ 
Bildung und Erziehung geschehen zunächst in der Familie“ (2.4) 

Dies entspricht auch erziehungswissenschaftlicher Einsicht:  

“Die familiale Lebenswelt stellt eine basale Bildungswelt von Kindern und Jugendlichen auch im 
Schulalter dar, die sowohl deren Lebensführung als auch weitere bildungsrelevante Aneignungspro-
zesse umfassend beeinflusst. In den alltäglichen Interaktionen und über die Zugänge, die Familie zu 
anderen Lebenswelten eröffnet, erwerben die Heranwachsenden grundlegende Einstellungen und 
Haltungen sowie Fähigkeiten und Kenntnisse, die nicht nur maßgeblich zu ihrer personalen, sozialen 
und kognitiven Entwicklung beitragen, sondern sich auch in ihrem Blick auf die Welt, ihrer Art des 
Herangehen an die Bewältigung von Lebensaufgaben und die Lösung von Problemen sowie in die 
Wahrnehmung von Optionen und Handlungsperspektiven niederschlagen“ (12. Kinder und Jugendbe-
richt 2005, S. 137) 

Familie ist ein erster grundlegender Bildungsort. Heranwachsende brauchen Famili-
en als Ort des Austauschs, der Unterstützung, der Zuwendung und der verlässlichen 
Bindung. 

Damit Familie ihren unverzichtbaren und unersetzbaren Aufgaben gerecht werden 
kann, braucht sie Zeit, und die Eltern brauchen entsprechende Kompetenz. Die Zeit 
in und mit der Familie hat gewiss mit der Zeit zu tun, die Väter und/oder Mütter für 
ihre Kinder haben. Deshalb ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiges 
Stichwort. Es geht aber auch um die Vereinbarkeit von Familie und Schule (2.4). 
Damit Familien mehr Zeit füreinander und vor allem für ihre Kinder haben, wird (unter 
der Voraussetzung einer gebundenen Ganztagesschule) für eine zeitlich klar be-
grenzte und „hausaufgabenfreie“ Schule plädiert, die die Familie davon entlastet 
schulisches Lernen unterstützen zu müssen (die Betonung liegt auf „müssen“). 

Ohne Frage nehmen die allermeisten Eltern ihre Erziehungsaufgaben ernst – und 
ebenso gewiss interpretieren sie diese Aufgabe unterschiedlich. Nicht zu verkennen 
ist jedoch, dass Väter und Mütter öfter auch an ihre Grenzen stoßen und selber Rat 
suchen. Sie sind deshalb auf Gespräche und Beratung angewiesen. Nicht zu ver-
kennen ist jedoch, dass etliche Väter und Mütter auch überfordert und auf Anregun-
gen wie Unterstützung von außen angewiesen sind. Deshalb gilt es, die Erziehungs-
partnerschaft zwischen Schule und Elternhaus vielfältig zu stärken, vor allem Famili-
enzentren und die Eltern- und Familienbildung auszubauen.  

Eine besondere Dringlichkeit erfahren diese Vorschläge aus der Perspektive benach-
teiligter Schichten und damit aus der Perspektive der Bildungsgerechtigkeit. 

„Entwicklungs- und bildungsrelevante familiale Aneignungsprozesse von Kindern und Jugendlichen 
sind von vielfältigen Bedingungen beeinflusst. Dabei kommt dem Bildungsniveau der Eltern neben der 
– damit zusammenhängenden - ökonomischen Lebenslage der Familie, ihrer ethnischen Herkunft und 
dem beruflichen Status der Eltern eine zentrale Stellung zu, die sich u.a. in dem Zusammenhang mit 
den schulischen Bildungsleistungen von Kindern und Jugendlichen zeigt. Erfahrungen der Benachtei-
ligung von Heranwachsenden aus bildungsfernen Milieus, niedrigen sozialen Schichten und aus Fami-
lien mit Migrationshintergrund in der Schule werden zusätzlich verstärkt durch einen geringeren Zu-
gang zu lernförderlichen außerfamilialen Lernwelten im Rahmen von Freizeitaktivitäten und institutio-
nellen schulbezogenen Unterstützungsangeboten.“ (12. Kinder und Jugendbericht 2005, 135) 

Eltern aus bildungsferneren Schichten tun sich damit schwer Hausaufgaben zu un-
terstützen. Ganz unmöglich ist es für sie oft, Nachhilfe überhaupt zu bezahlen, wobei 
diese für eine große Zahl von Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schu-
len unumgänglich zu sein scheint. 
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„Bundesweit nehmen 33 Prozent der Schüler/innen der neunten Klasse Nachhilfe außerhalb der 
Schule in Anspruch fasst man privaten Nachhilfestunden und kommerziellen Nachhilfeunterricht zu-
sammen…Rund ein Fünftel der Gymnasiasten/Gymnasiastinnen nimmt kontinuierlich über die Schul-
laufbahn Nachhilfe in Anspruch….Die Nachfrage nach Nachhilfeangeboten bei Haupt- und Realschü-
lern konzentriert sich dagegen vor allem auf die Knotenpunkte im schulischen Selektions- und Über-
gangssystem…. In der Grundschule nehmen insbesondere die Viertklässler aufgrund der Übergangs- 
bzw. Übertrittsituation derartige Angebote im Umfang von 5 bis 10 Prozent in Anspruch.“ Daraus wird 
gefolgert: „Die starke Nachfrage nach außerunterrichtlichem Zusatzunterricht gerade an den Knoten-
punkten der Schullaufbahnentscheidungen zeigt, dass Bildungsbeteiligung immer mehr zu einer Sa-
che der elterlichen Möglichkeiten an Investition und Bereitschaft geworden ist. Somit hängen die 
Chancen im Wettbewerb um Bildungstitel wieder einmal vom ökonomischen Kapital des Elterhauses 
ab.“ (12. Kinder und Jugendbericht 2005, 151) 

Wer den bei uns (zu) engen Zusammenhang von Begabungsentwicklung/ Bildungs-
erfolg und sozialen Verhältnissen zumindest lockern will, muss auch hier ansetzen. 

Bedenkt man, dass die Erziehungsarbeit bis hin zur Hausaufgabenüberwachung ü-
berwiegend Sache der Mütter ist, dann geht es hier zudem um die Frage nach der 
Belastung von Frauen und insofern um Geschlechtergerechtigkeit. 

 

Außerschulische Bildungsarbeit 

Die provokative Aussage „Es gibt auch ein Leben nach und außerhalb der Schule!“ 
(2.4.) will darauf hinweisen, dass formale Bildung nicht alles und vielleicht sogar noch 
nicht einmal das Alles Entscheidende ist. 

„Das Bildungsgeschehen wird traditionell als formalisierter Prozess gedacht, der an eigens dafür ein-
gerichtete Institutionen nach vorgegebenen Regeln und vorgefertigten Plänen arrangiert und curricular 
gestaltet stattfindet. Das schulische Lernen ist ein prototypisches Beispiel für diese Form des Lernens. 
Dadurch geraten aber alle anderen Formen des Lernens, die nicht dieser Formalstruktur gleichen, aus 
dem Blick. Infolgedessen wurden lange Zeit ignoriert, dass Lernen und Bildung in formalisierten als 
auch in informellen Kontexten stattfinden….. Anders als in Deutschland wird dem informellen Lernen 
in vielen anderen Ländern ein weitaus höherer Stellenwert beigemessen.“ (12. Kinder und Jugendbe-
richt 2005, 135) 

Heranwachsende lernen von klein auf überall. Sie sind zu ihrer umfassenden Per-
sönlichkeitsentwicklung gerade im Kindes- und Jugendalter auch auf informelles Ler-
nen angewiesen, das meist ungeplant, unbeabsichtigt, auf jeden Fall aber in Eigen-
regie gestaltet und von persönlichen Interessen gesteuert wird. In Krabbelgruppen 
und auf Spielplätzen, beim Computerspiel und bei Schülerjobs, bei Parties und beim 
Shoppen und nicht zuletzt in ehrenamtlichen Tätigkeiten lernen Heranwachsende 
Wesentliches für ihr Leben. Hinzu kommt dann noch das non-formale Lernen an 
Lernorten wie Feuerwehr und Musikschule, Sportverein und in der kirchlichen Ju-
gendarbeit, wo Heranwachsende wesentliche Bildungserfahrungen machen, z.B. den 
Umgang mit Sieg und Niederlage sowie Verlässlichkeit und Verantwortung lernen. 
Das freiwillige ehrenamtliche Engagement Jugendlicher (vgl. 2.5) bekommt in diesem 
Zusammenhang eine verstärkte Bedeutung. 

Die gegenwärtige Schulentwicklung zeigt, dass die Schule dies gegenwärtig genauso 
sieht. Sie öffnet sich mit dem Konzept der „Jugendbegleiter“ für non-formale Bil-
dungsangebote und erkennt die Bedeutung informellen Lernens. 

Das lebensgeschichtliche wie gesellschaftliche Gewicht formalisierten Lernens in der 
Schule ist gewachsen - und gleichzeitig die Bedeutung eines non-formalen und in-
formellen Lernens, die nicht durch schulische Bedingungen bestimmt sind: „Schule 
ist nicht das ganze Leben. Deshalb darf Schule auch nicht alle Lebensbereiche und 
Zeitkontingente von Kindern und Jugendlichen dominieren. Allerdings werden ohne 
gute Schulen … die Begabungen, Talente und Fähigkeiten junger Menschen nicht 
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hinreichend gefördert.“ (2.7) Es hebt allerdings die „Gleichwertigkeit“ formaler und 
non-formaler Bildung hervor und insistiert bei aller Kooperationsbereitschaft auf eine 
unabhängige außerschulische kirchliche Jugendbildung – was selbstverständlich 
auch für andere Einrichtungen der Jugendbildung gilt (2.6).  

 

 

4. Zu den zentralen Argumentationslinien  
 

4.1 Individualisierung des Lernens und Differenzier ung 
Bildungsgerechtigkeit, so die Grundüberzeugung, die hinter dem Positionspapier 
steht, kann nur dort Wirklichkeit werden, wo es gelingt, allen Kindern und Jugendli-
chen in ihrer Besonderheit und Unverwechselbarkeit, in ihren je eigenen Stärken und 
Schwächen gerecht zu werden. Dies erfordert in der pädagogischen Situation den 
Blick auf jeden einzelnen Menschen als Geschöpf Gottes. Als solche sind Menschen 
ausgestattet mit einer unverlierbaren Würde, die sich wiederum in erlebter Wert-
schätzung spiegelt. Pädagogisch wirksam wird dieser Blick auf jedes Individuum, 
wenn sich aus solcher Wahrnehmung jeweils unterschiedliche und individuelle For-
men der Förderung und der Forderung sowie individuelle Rückmeldeangebote ablei-
ten. Je größer aber die Unterschiede sind zwischen den Voraussetzungen, die die 
Schülerinnen und Schüler innerhalb einer Lerngruppe mitbringen, je größer also die 
Heterogenität ist, desto größer ist die Herausforderung an die unterrichtenden Lehr-
personen. 

Solche Heterogenität und Disparitäten versucht man durch mehrgliedrige Schulsys-
teme äußerlich organisatorisch zu vermindern, indem man Schülerinnen und Schüler 
sortiert und sie unterschiedlichen „weiterführenden“ Schulen zuweist. Diese Auslese 
erfolgt nach Leistungsgesichtspunkten. Nun zeigt sich jedoch, dass solche Über-
gangsempfehlungen aber auch nach sozialen und kulturellen Kriterien selektieren11. 
Das erklärt die trotz Sortierung große Leistungsbreite selbst im Gymnasium. Dieser 
Zusammenhang von Schichtzugehörigkeit und Schullaufbahn ist in der BRD beson-
ders eng.  

„Kein Land hat so leistungshomogene Klassen wie Deutschland, auf Grund unseres gegliederten 
Schulsystems. Wir differenzieren am frühesten; Japan und beispielsweise auch die skandinavischen 
Länder unterrichten ihre Kinder bis zur 9. Klasse in einer gemeinsamen Schule. Und die Lehrer sor-
gen innerhalb unseres Systems für eine noch größere Homogenität: Deutschland hat die größte Sit-
zenbleiberquote in Europa… Die Lehrer sollten aufhören zu klagen, die Klassen seien zu inhomogen. 
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11 In den im Jahr 2007 veröffentlichten Ergebnissen der IGLU-Studie findet sich eine Übersicht über 
den Zusammenhang zwischen dem soziokulturellen Hintergrund der Schülerfamilien und der Neigung 
der Schule, die betreffenden Kindern für das Gymnasium zu empfehlen. Daraus geht hervor, dass die 
Chance für ein Kind mit dem sozialen Hintergrund „ungelernte Arbeiterschaft“ (Gruppe VII), zum 
Gymnasium empfohlen zu werden, bei gleichen Schulleistungen nur etwa ein Siebtel bis ein Sechstel 
so groß ist wie die Chance eines Kind aus der „oberen Dienstklasse“ (Gruppe I). Die Präferenzen der 
Eltern der genannten Gruppen unterscheiden sich selbst unter Einbeziehung der untersuchten kogni-
tiven Fähigkeiten der Kinder und ihrer Lesekompetenz um den Faktor 7,5, wobei festzuhalten ist, dass 
Eltern aus den unteren Statusgruppen von sich aus sehr strenge Maßstäbe an die Schulleistungen 
beim Übergang ihrer Kinder in eine Sekundarschule anlegen. 



26 

Das alles sind Lebenslügen. In all diesen Fragen stehen wir besser da als die meisten anderen Län-
der – aber wir haben deutlich schlechtere Ergebnisse im Vergleich zu ihnen.“12 

Zur gleichen Zeit arbeiten Lerngruppen mit  stark heterogenen Schülergruppen wie in 
der Grundschule13 auf der einen und die Konfirmandengruppen auf der anderen Sei-
te mit immer wieder bestätigten hohen Lernerfolgen (vgl. IGLU). Diese Erfolge ver-
danken sich differenzierten Lernangeboten und einer gemeinsamen Lernkultur. Wäh-
rend sich jedoch für Konfirmandengruppen auf ihrem Weg zur Feier des gemeinsa-
men Abendmahls verbietet, die Konfirmandinnen und Konfirmanden in „schulartspe-
zifischen“ Gruppen zu unterrichten, gilt für unser Schulsystem die Selektion (zudem 
im Lebensalter von zehn Jahren) als der einzig gangbare Weg. Zu meinen, dadurch 
entstünden homogene Lerngruppen, bezeichnet Klaus-Jürgen Tillmann als „eine Le-
benslüge mit hohen Kosten“ (Tillmann, 2004, 6).  

Denn die Annahme von Homogenität einer Lerngruppe führt zu einem Unterricht mit 
„didaktischer Monokultur“ (Reinhold Miller): 
„eine Lehrkraft für 25 bis 30 verschiedene Lernende,  

ein Thema für 25 bis 30 unterschiedlich Interessierte,  

ein Lernziel für 25 bis 30 verschiedene Gehirne,  

eine Methode für 25 bis 30 verschiedene Lerntypen,  

eine Zeitvorgabe für Schnelle und Langsame zugleich,  

ein Ergebnis für 25 bis 30 >Lernwelten< und Wirklichkeiten“.14 

Trotzdem „(greifen) vom ersten Schultag an … in unserem Schulsystem institutionel-
le Maßnahmen, die auf die Sicherung einer fiktiven Homogenität ausgerichtet sind“ 

15.  

Gleichzeitig beobachten und beklagen viele Lehrkräfte, die Unterschiedlichkeit und 
Verschiedenheit der Schüler und Schülerinnen habe in den letzten Jahrzehnten zu-
genommen.16 Trotzdem „(ist) die Sehnsucht nach der homogenen Lerngruppe … 
unter deutschen Lehrerinnen und Lehrern weit verbreitet.“17  

Das Ergebnis ist nicht sehr vorteilhaft, weder im Blick auf die Leistungen noch im 
Blick auf die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden. „Produziert werden damit 

�����������������������������������������������������������

12 Jürgen Baumert, Johannes Fried, Hans Joas, Jürgen Mittelstraß, Wolf Singer, Manifest, in: Die Zu-
kunft der Bildung, hg. von N. Kilius u.a., Frankfurt a. M. 2002, S. 198. 
13 Klaus Jürgen Tillmann, System jagt Fiktion: Die homogene Lerngruppe. In: Friedrichs Jahresheft, 
Velber 2004, S. 6, weist darauf hin, dass bereits die Grundschule „keine Schule für alle Kinder ist“, 
indem einzelne Kinder bereits vor dem ersten Schulbesuch zurückgestellt werden und auch die Integ-
ration von Kindern mit geistiger, körperlicher und seelischer Behinderung häufig nur unzureichend 
gelingt.  
14 Reinhold Miller, Stoffvermittlung ist nicht lernen! Oder: Worüber ich nicht mehr schweigen mag. 
1998. 
15 Klaus Jürgen Tillmann, a.a.O., S. 9. 
16 „Als die Unterrichtsarbeit besonders erschwerend werden vor allem empfunden: Unterschiede in 
Hinsicht auf die Anstrengungs- und Einordnungsbereitschaft (Lehrer bevorzugen Begriffe wie „Motiva-
tion“, „Arbeitsverhalten“, „Disziplin“), das intellektuelle Leistungsvermögen („Begabung“, neuerdings: 
„kognitive Kompetenz“), den Stil und die Fähigkeiten beim Umgang mit Mitschülern [zu ergänzen: und 
mit den Erwachsenen an der Schule, d. Vf.] („Sozialverhalten“),den sozialen Hintergrund („kulturelles 
Kapital“ oder auch Prägungen durch die „ethnische Herkunft“), die Kompetenz bei der mündlichen und 
schriftlichen Verwendung der deutschen Sprache.“ (Gerold Becker, 2004, S. 11. 
17 Klaus Jürgen Tillmann, a.a.O., S. 9. 
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Erfahrungen des Versagens, des Nichtkönnens, des Ausgeschlossenwerdens.“18 
Lernmotivation jedoch entsteht, so (nicht erst) die Hirnforschung, in erster Linie aus 
Könnenserfahrungen. Nur wem man etwas zutraut, der traut sich etwas zu und 
strengt sich an. 

 „Wie absurd das Ganze ist, wird erst richtig deutlich, wenn man einen Blick auf 
Schulsysteme im Ausland wirft: Ob Schweden oder Norwegen, ob Japan oder Finn-
land, ob England oder Kanada – all diese Länder haben auch in der Sekundarstufe 
ein integriertes Schulsystem; darin werden fast alle Kinder mindestens bis Ende der 
9. Klasse gemeinsam unterrichtet. … All diese Länder verzichten weitgehend oder 
völlig auf die bei uns so selbstverständlichen, traditionell so tief verankerten Maß-
nahmen der Sortierung und Aussonderung. … All diese Länder haben in den PISA-
Leistungstests wesentlich besser abgeschnitten als Deutschland – und zwar vor al-
lem bei den schwächeren Schülern, die bei uns immer wieder ausgesondert werden. 

Trotz aller dieser Maßnahmen lassen sich keine homogenen Lerngruppen herstellen. 
Selbst in dem schmalen Ausschnitt, den internationale Schulleistungsvergleiche wie 
PISA darzustellen vermögen, zeigt sich, dass die Bandbreite etwa im Blick auf ma-
thematische Fähigkeiten, enorm ist: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Original- PISA-Grafik veranschaulicht zweierlei:  

·  das große Leistungsspektrum jeweils innerhalb einer Schulart (ca. 250 Punk-
te)  

·  und die Tatsache, dass die Leistungen der stärksten Gruppe unter den Haupt-
schülerinnen und –schülern deutlich über derjenigen der schwächsten gymna-
sialen Jugendlichen liegen. 
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18 Ebda. 
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Wie auch immer das Schulwesen organisiert ist: Heterogenität ist unvermeidlich. 
Durch den Versuch vorgängiger Homogenisierung der Lerngruppen ist ihr nicht bei-
zukommen19. Diesen Holzweg sollte man endlich verlassen. Er ist zu teuer. Statt 
dessen bietet sich die verstärkte Förderung individueller Lernformen und differenzier-
ter Lernangebote samt entsprechender Lehrerausbildung an. 

Insbesondere wer möglichst vielen Schülerinnen und Schüler a) überhaupt einen 
Schulabschluss und b) einen wirksamen Schulabschluss, d.h. – man mag das be-
dauern – eben: Sekundarstufenabschluss ermöglichen will, sollte vielfältig differen-
zierte und individualisierte Lernmöglichkeiten anbieten. Das ist leichter gefordert als 
getan, für eine wirklich kompetenzorientierte schulische Bildung aber unabdingbar.  

Deshalb bedarf es noch weiterer entsprechender Versuche mit 

·  häufigerer Binnendifferenzierung des Fachunterrichts, 

·  individuellen Entwicklungsplänen auf der Grundlage individueller 
Lern(erfolgs)berichte, 

·  stärkerer individueller Verantwortung der Lernenden für das eigene Lernen 
durch ihre Beteiligung an der Lern- und Unterrichtsplanung, 

·  nachhaltigem, „verständnisintensivem Lernen“ (P. Fauser), das aber nur indi-
viduell möglich ist,  

·  individuellen Lernplänen, wie sie sich schon in Grundschulen bewährt haben 
(nicht nur in der Laborschule Bielefeld, der Jenaplanschule Jena oder der 
Französischen Grundschule Tübingen). 

Es gibt mehr Lehrpersonen, die dazu in der Lage und auch bereit sind, mehr Arbeits-
zeit zu investieren um der Kinder und Jugendlichen willen; sie scheitern bislang in 
der Regel am System. Hier liegt Energie brach bzw. sie wird vergeudet, anstatt sie 
zu nutzen, um die „Versagerquote“ in unserem Schulsystem zu verringern.  

Gültige Forschungsergebnisse, die individuelle Lernformen mit dem üblichen, auf ein 
mittleres Leistungsniveau und durchschnittliche Lerngeschwindigkeiten ausgerichte-
ten Unterricht vergleichen und nicht nur die Lehrerzentriertheit in unterschiedlichen 
Lernsettings untersucht haben, gibt es nur wenige (Brügelmann). Fallstudien aus 
Schulen, die die Herausforderung heterogener Lerngruppen angenommen haben, 
zeigen jedoch Erfolge. Dies gilt beispielsweise für die Jenaplanschulen, für die al-
tersgemischte Klassen konstitutiv sind.20 

Heterogenität und Individualisierung im Religionsun terricht 

Auch in Religionsgruppen ist die Heterogenität im Steigen begriffen, weil im Blick auf 
den Religionsunterricht zusätzliche Faktoren an Bedeutung gewinnen: 

·  Lerngruppen werden aus mehreren Parallelklassen, teilweise sogar schul-
übergreifend zusammengesetzt; 

·  der an den Grundschulen eingeführte Unterricht in jahrgangsübergreifenden 
Klassen (jüK) führt auch im Religionsunterricht zu Lerngruppen, die sich aus 
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19 Vgl. den Forschungsüberblick bei Hans Brügelmann, Heterogenität, Integration, Differenzierung. 
Befunde der Forschung, Perspektiven der Pädagogik, Vortrag auf dem DGfE-Kongreß Halle 2001, im 
Folgenden zit. nach dem Ms.) 
20 Gisela John, Helmut Frommer, Peter Fauser (Hg.), Ein neuer Jenaplan. Befreiung zum Lernen. Die 
Jenaplanschule 1991-2007, Seelze-Velber 2008. 
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fünf- bis neunjährigen Kindern zusammensetzen können (veränderte Stich-
tagsregelung bei der Einschulung, Verweildauer in der jüK zwischen zwei und 
drei Jahren); 

·  in kleineren Hauptschulen sind immer häufiger Religionsgruppen von Klasse 
5-7, manchmal sogar bis Klasse 8 anzutreffen; 

·  in der Diasporasituation kombinieren sich die genannten Faktoren. 

Man kann darüber klagen; erfolgversprechender ist es, sich besser darauf vorzube-
reiten. 

Der konfessionelle Religionsunterricht in Form der konfessionellen Kooperation 
schafft zudem bewusst und gewollt Heterogenität mit dem Ziel des Begegnungsler-
nens sowie des Lernens an der Differenz. 

1. Heterogenität in schulischen Lerngruppen ist nicht eine erschwerende Ausnahme-
bedingung, sondern längst die Normalität. Als solche muss sie in den Blick genom-
men und für die Stärkung eigener Identität durch Begegnung mit dem authentisch 
anderen genutzt werden. 

2. Die erlebte Heterogenität, besser: Unverwechselbarkeit jedes Individuums in der 
Lerngruppe und in der Schule, auch im Religionsunterricht, ist nur ein kleiner Aus-
schnitt der gesamtgesellschaftlichen Realität. Die Begegnung mit dem und den ande-
ren, mit unterschiedlichste Voraussetzungen und Bedürfnislagen, Fähigkeiten und 
Stärken, braucht Erprobungslernen in der Schule und nicht künstliche Segregation. 

3. Lehrerbildung in allen drei Phasen – der akademischen, dem Vorbereitungsdienst 
und der berufsbegleitenden Fortbildung -, insbesondere kirchliche Lehrerbildung, 
muss dem Umgang mit Heterogenität und Individualisierung, Binnendifferenzierung 
und individueller Förderung einen prominenten Stellenwert einräumen. Neue Erfah-
rungen brauchen Übungsräume und solange mehr Übungszeiten, wie noch der er-
lebte Unterricht in angeblich homogenen Lerngruppen und seine Lehrerzentriertheit 
aus der Erinnerung das eigene Lehrerhandeln massiv beeinflusst. 

4. Nicht nur, weil es homogene Lerngruppen faktisch nicht gibt, sondern weil die 
Wahrnehmung, Würdigung und Zuwendung zu jedem einzelnen Kind der bedin-
gungslosen Zuwendung Gottes zu uns Menschen entspricht, kann evangelische Bil-
dungsverantwortung sich nicht weiterhin implizit oder explizit an der Aufrechterhal-
tung der Fiktion von Homogenität beteiligen, sondern muss versuchen, die Hetero-
genität der ihr anvertrauten Kinder als Schatz zu entdecken. Dazu müssen Lehrerin-
nen und Lehrer gestärkt, dazu muss das System Schule ermutigt werden. 
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4.2 Längeres gemeinsames Lernen – ein Weg zu mehr B ildungsgerechtigkeit 
„Wir arbeiten mit an Wegen zu einer schulischen Differenzierung ohne Stigmatisie-
rung. Wir wollen längeres gemeinsames Lernen durch noch weiterzuentwickelnde 
Differenzierungskonzepte ermöglichen - möglichst bis zur 10. Klasse. Unser gemein-
sames Ziel ist eine bessere Qualifikation für alle. So sollen möglichst viele Jugendli-
che zu einem mittleren Bildungsabschluss geführt und die Abitursquote und Hoch-
schulzugänge gesamteuropäisch angepasst werden.“ (Positionspapier 2.1). 

Damit erklären die Kirchen ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an neuen Entwicklungen 
und zu eigenen Anstrengungen, Auswege aus bildungspolitischen Sackgassen in 
einer Richtung zu finden, wie sie in führenden PISA-Ländern, aber auch in anderen 
Bundesländern, z. B. in Nord- und Ostdeutschland, gegangen werden, heißen sie 
nun Stadteilschule, Gemeinschaftsschule, Basis- oder Regelschule. „Sachsen und 
Thüringen (präsentieren) das erfolgreiche und sehr flexible Vorbild der Zweigliedrig-
keit. Hier gibt es praktisch keine Schulen, die ein Risikomilieu darstellen. … Langfris-
tig werden wohl auch Baden-Württemberg und Bayern schon aus demografischen 
Gründen den Weg in die Zweigliedrigkeit öffnen.“ (Prof. Jürgen Baumert). 

Aber auch in Baden-Württemberg öffnet sich die Bildungspolitik vorsichtig entspre-
chenden Entwicklungsperspektiven: „Wir wollen ein durchgängiges sechsjähriges 
Bildungsangebot schaffen, in dem die Schüler entweder den Haupt- oder den Real-
schulabschluss erwerben können.“ (KM Rau lt. Südd. Zeitung v. 15.12.2008) Andere 
formulieren es direkter und deutlicher: „Gemeinsames Lernen in einer Schule bis zur 
zehnten Klasse für alle Kinder und Jugendlichen.“ (Landesjugendring BW) 

Die Perspektive längeren gemeinsamen Lernens21 folgt mehreren Zielsetzungen.  

·  Im Blick auf das trotz hohen Aufwands nicht so optimale Abschneiden deut-
scher Schülerinnen und Schüler in allen (!) neueren internationalen Ver-
gleichsuntersuchungen (PISA, IGLU, TIMSS) soll eine „bessere Qualifikation 
für alle“ erreicht werden, damit „möglichst viele Jugendliche zu einem mittleren 
Bildungsabschluss geführt“ werden und dadurch „die Abiturquote und Hoch-
schulzugänge gesamteuropäisch angepasst werden“ (2.1). In den besser ab-
schneidenden Ländern hat sich nämlich die Annahme bestätigt, dass die 
Ausweitung der gemeinsamen Lernzeit über die Grundschule hinaus die Lern-
leistungen der Jugendlichen wie auch die Zahl höherer Bildungsabschlüsse 
erhöht, wodurch einer Vielzahl von Kindern und Jugendlichen ein qualifizierter 
Zugang zu umfassender Bildung ermöglicht wird. 

·  Negativeffekte früher Selektion wie z.B. das Brachliegenlassen von Begabun-
gen bzw. die Entmutigung von Kindern und Jugendlichen sollen vermieden 
werden. Stattdessen sollen die kompetenz- und zugleich persönlichkeitsför-
derlichen Formen gemeinsamen Lernens der ersten Grundschulklassen wei-
tergeführt werden. 22 Es ist doch merkwürdig, dass die deutschen Schülerin-
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21 Dazu generell Renate Valtin: „Länger gemeinsam lernen kann kein Ziel an sich sein, sondern ein 
Weg, um Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit besser zu fördern und ihnen mehr Gelegenheit zum ge-
meinsamen Lernen zu eröffnen - ohne Selektionsdruck und den damit verbundenen negativen Aus-
wirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung.“ (aus Valtin, Renate: Länger gemeinsam lernen – eine 
notwendige, aber nicht hinreichende bildungspolitische Forderung. In: Gerd-B. v. Carlsburg/Irena 
Musteikienè (Hg.): Bildungsreform als Lebensreform. Frankfurt, Berlin, Bern 2005. S. 243-251. 
22 Auch der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung, Vernor Muñoz, empfiehlt nach sei-
nem Deutschlandbesuch 2006, die bisherige Praxis für den Übergang von der Grundschule zur Se-
kundarstufe I zu prüfen und zu überdenken - in Europa bildet die deutsche Regelung weithin eine 
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nen und Schüler am Ende der Grundschule bei den Leseleistungen (IGLU) im 
obersten Drittel der untersuchten Länder liegen und dabei weniger „streuen“ 
als später bei den 15 Jährigen (PISA), wo die Streuung größer ist bei zudem 
nur noch mittelmäßigem Abschneiden23. 

·  Die Chancengleichheit soll erhöht werden. Wenn die Grundschulempfehlun-
gen in Deutschland – leider – so eng mit der sozialen Herkunft der Schülerin-
nen und Schüler verbunden sind, und das trotz vieler Bemühungen der Betei-
ligten, bietet es sich als ein Mittel an, den Zeitpunkt des Übergangs nach hin-
ten zu verschieben, bis sich klarere und tragfähigere Bildungsperspektiven er-
geben. 

PISA-Tabelle: Relative Chancen für eine Gymnasialpräferenz der Lehrkräfte bzw. der Eltern 
nach sozialer Lage (EGP) der Schülerfamilien 
 

 
Diese Tabelle zeigt, dass bei gleichen Schulleistungen (=Modell III) für ein 
Kind aus der oberen Dienstklasse (Gruppe I) die Chance, für ein Gymnasium 
empfohlen zu werden, mehr als viermal so hoch ist wie für ein Kind mit dem 
sozialen Hintergrund „un- und angelernte Arbeiter“ (Gruppe VII). Die Schul-
wahlpräferenzen der Eltern der genannten Gruppen unterscheiden sich bei 
Einbeziehung (=“Kontrolle“) der kognitiven Fähigkeiten und Leseleistungen der 
Kinder um den Faktor 7,5. Längeres gemeinsames Lernen wird so als ein Mit-
tel angesehen, um die Bildungsgerechtigkeit im Schulsystem zu erhöhen und 
den sozial Benachteiligten gerechter zu werden. Denn die Aufteilung der 
Schülerinnen und Schüler nach dem 4. Schuljahr zementiert und verstärkt so-
gar sozial bedingte Benachteiligung. 

·  Längeres gemeinsames Lernen – z.B. in einer verlängerten Grundschule oder 
in einem zweigliedrigen System der Sekundarschule – soll einen Rahmen für 
einen Unterricht bieten, der individuelles Lernen ermöglicht und differenzierte 
Lernangebote vorhalten kann. Denn längeres gemeinsames Lernen bedeutet 
keinen Verzicht auf Differenzierung, sondern will „eine „Differenzierung ohne 
Stigmatisierung“ durch individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler 
mit dem Ziel gesteigerter Kompetenzvermittlung. 
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Ausnahme. Denn nur in Deutschland und Österreich wechseln die Kinder schon nach der 4. Klasse 
auf weiter führende Schulen. 
23 Hans Bertram (Hg.), Mittelmaß für Kinder. Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland, 
Bonn 2008, S. 42 ff. 
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·  Längeres gemeinsames Lernen und die damit verbundene Heterogenität der 
Schülerschaft soll Verantwortungsnahme erleichtern und demokratisches Ler-
nen fördern.24 

·  Schließlich sehen Politiker in der Organisation längeren gemeinsamen Ler-
nens auch eine Option angesichts der demographischen Entwicklung, weiter-
hin qualifizierte Schulangebote in für Kinder erreichbarer Nähe zu gestalten. 

Zusammengefasst urteilt W. Meyer-Hesemann, Ko-Vorsitzender der Amtschefkonfe-
renz der KMK: „Eine Schule für alle Kinder mit einem längeren gemeinsamen Lernen 
bis zum Abschluss der Sekundarstufe I bietet einen guten Rahmen, Bildungschancen 
und Bildungsqualität zu verbessern und ist als Gemeinschaftsschule zugleich leben-
diger Ausdruck des gemeinsamen Anliegens, gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
Inklusion zu sichern.“25  

Längeres gemeinsames Lernen in heterogenen Lerngruppen hat weitere Vorteile. 
Die dadurch verstärkte Notwendigkeit zu individuellen Lernformen und Lernarrange-
ments kommt allen Lernenden zugute, auch den Hochbegabten. Diese brauchen – 
ebenso wie etwa Schüler mit Leserechtschreibschwäche – höchst individuelle Lern-
angebote, wenn sie angemessen gefördert und herausgefordert werden sollen. 

Stärker individualisiertes Lernen leitet die Lernenden öfter und länger dazu an, zu-
nehmend bewusster und durch Übung kompetenter Verantwortung für das eigene 
Lernen zu übernehmen. Dies hat wiederum positive Auswirkungen auf kognitive 
Lernfortschritte, etwa im Blick auf die Wissensakkumulation.  

Wenn ältere und/oder leistungsstärkere Kinder und Jugendliche zudem ihren Mit-
schülern als Lernpartner helfen, verbessern beide ihre kognitiven Leistungen. Da-
durch wird aber auch ihre beider soziale Kompetenz gefördert.  

Stärkere Differenzierung und Individualisierung des Lernens schlägt sich auch insge-
samt in einer höheren Wertschätzung von Heterogenität nieder. Kinder lernen aus-
gesprochen gerne von älteren Kindern. Größere Wertschätzung individueller Unter-
schiedlichkeit, also von Individualität, ließ sich bei pädagogisch geschickter Klassen-
führung mit zieldifferentem (!) Lernen auch in Klassen mit höherem Anteil an Migran-
tenkindern beobachten. Das ist für eine Schule in der Pluralität nicht unwesentlich. 
Vor allem Grundschulen fördern dadurch wohl auch die soziale Kohärenz. Solche 
Ergebnisse sprechen dafür, Heterogenität und differenzierte und individualisierte 
Lernangebote auch in den weiter führenden Klassen zu fördern und für entsprechen-
de Versuche an Sekundarschulen.  

Hier ist an eine Stärkung des gemeinsamen Lernens zu denken, das etwa in offenen 
Unterrichtsformen ihren Platz hat, die sowohl individuelles Lernen als auch Teamfä-
higkeit fördern und der „Differenzierung ohne Stigmatisierung“ dient. Ein qualitativ 
und quantitativ verstärktes und längeres miteinander und voneinander Lernen fördert 
das integrative und inklusive Lernen auf vielfältige Weise und dient somit der Befähi-
gungsgerechtigkeit. Auch eine schülerorientierte Rhythmisierung von Unterricht kann 
in diesem Zusammenhang einen wichtigen Beitrag zum gemeinsamen Lern- und Le-
bensraum Schule leisten.  
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24 Enja Riegel, Mit der Erfahrung von „Demokratie“ mündig werden – Aspekte einer „Bürgerschule“, In: 
Wolfgang Beutel/Peter Fauser, Demokratiepädagogik. Lernen für die Zivilgesellschaft, Schwal-
bach/Ts. 2007, S. 154-170. 
25 W. M.-H., Bildungserfolg und soziale Herkunft. In: Die deutsche Schule 100.Jg. (2008), H. 2, S. 143-
150, Zitat S. 146. 
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Es darf jedoch nicht unterschlagen werden, dass die von Rainer Lehmann durchge-
führte „Element“-Studie zur sechsjährigen Grundschule in Berlin ambivalente Resul-
tate erbracht hat26. Zwar haben die Grundschüler in den Klassen 5/6 einerseits höhe-
re Lernzuwächse im Leseverständnis erzielt als die Kinder in den grundständigen 
Gymnasien. Andererseits erreichen die relativ wenigen leistungsstarken Schüler in 
den Gymnasien bessere Werte. Die „schwächeren“ Schüler werden also besser ge-
fördert. Das ist nicht nichts! Aber auch die leistungsstarken bedürfen angemessener 
Herausforderungen. Wieder einmal bestätigt sich die nicht neue Einsicht, dass das 
Schulsystem allein nicht den Ausschlag geben kann. 

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass integrative Schulsysteme mit einer 
heterogenen Schülerschaft nur bei einem klaren Bekenntnis zu hoher Leistungsbe-
reitschaft auch tatsächlich gute Ergebnisse bringen, wie die frühere Berliner Bil-
dungssenatorin Sibylle Volkholz in der Diskussion über die Berliner „Element“-Studie 
festhält und auf einen erfolgreichen kanadischen Distrikt verweist, in dem 97% der 
Schüler der Aussage „Ich gebe in der Schule mein Bestes“ zustimmen.27 Diese Leis-
tungsbereitschaft muss bei allen Schülerinnen und Schülern gestärkt werden – und 
darf nicht durch „Abschulung“ oder öffentliche Stigmatisierung der besuchten Schul-
art – quasi als „Kollateralschaden“ - unterminiert werden. 

Längeres gemeinsames Lernen ist sodann verbunden mit den Perspektiven einer 
rhythmisierten gebundenen Ganztagesschule, dem Zusammenführen von formalem 
und non-formalem Lernen, dem Angebot von Betreuung und einer besseren Ausstat-
tung der Schule mit weiterem pädagogischen, sozialpädagogischen und sonstigem 
Personal. 

Die Erfolgsaussichten längeren gemeinsamen Lernens hängen jedoch entscheidend 
mit der Unterrichtsqualität zusammen Und hier gilt: „Unterrichtsqualität ist der 
Schlüssel zur Erreichung von Bildungsgerechtigkeit. […] Unterricht muss sich an den 
individuellen Lernwegen der Schüler orientieren.“28 Deshalb wird sich auf Dauer auch 
das Gymnasium für Entwicklungen öffnen, mit der die Potenziale ihrer zunehmend 
heterogenen Schülerschaft deutlicher befördert werden können. Die äußeren Mög-
lichkeiten werden entscheidend verbessert, wenn immer mehr Gymnasien infolge der 
Einführung des G8 zu Ganztagesschulen werden.29 

In diesem Zusammenhang muss ausdrücklich auf das berufsbildende Schulwesen in 
Baden-Württemberg verwiesen werden, das zur Durchlässigkeit des Schulsystems 
viel beiträgt – so wie es der erste Bildungsbericht des Landes Baden-Württemberg 
von 2007 dokumentiert und wie es die PISA-Forscher zu Recht rühmen. Dieser Weg 
der Ausschöpfung von Begabungsreserven durch eine hohe vertikale Durchlässigkeit 
scheint jedoch ausgereizt zu sein. Deshalb sollten jedenfalls zur Weiterentwicklung 
der Struktur des Schulsystems in Baden-Württemberg im Sinne einer verbesserten 
Bildungsgerechtigkeit verschiedene Differenzierungskonzepte sorgfältig geprüft und 
modellhaft erprobt werden. Zudem müssen die Kooperationen zwischen den Grund-
schulen und den weiter führenden Schulen deutlich gestärkt werden. 

Um es noch mal deutlich zusammenzufassen:  
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26 Die Ergebnisse der Studie können im Internet unter www.senbjs.berlin.de eingesehen werden. 
27 In: Die Zeit online vom 29.4.2008. 
28 BOS u.a., Bildungsgerechtigkeit, S. 151.  
29 Zu den Chancen in diesem Prozess vgl. BAUMANN, Ganztagsschule. 
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Strukturelle Veränderungen des Schulsystems im Hinb lick auf Bildungsgerech-
tigkeit und auf die Qualitätsmerkmale einer guten S chule führen nur dann we-
sentlich weiter, wenn die finanziellen, personellen  und räumlichen Rahmenbe-
dingungen an den Schulen deutlich verbessert werden . So sollten nicht nur ge-
nügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen, sondern darüber hinaus auch qualifizierte 
Psychologen, Sozialarbeiter und Logopäden, um eine wirklich individuelle Förderung 
der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten und die Quote der Sitzenbleiber deut-
lich zu reduzieren (Beispiel Finnland). 

Ein spezifisches Anliegen des Positionspapiers ist die erklärte Bereitschaft der Kir-
chen, „Konkretionen modellhaft umzusetzen“(2.). Als Bildungsträger haben die Kir-
chen immer wieder gezeigt, wie es öffentlich anerkannt gelingen kann, Schulen für 
Menschen zu führen, für die öffentlich kein Schulbesuch vorgesehen war. Evangeli-
sche Schulen können auf viele Pionierleistungen zurückblicken. Das gilt für die Mäd-
chenbildung ebenso wie für die Beschulung „Behinderter“, für Flüchlingskinder wie 
für Kinder in strukturschwachen Regionen. Das hängt mit dem Selbstverständnis e-
vangelischer Schulen zusammen. Denn nach evangelischem Bildungsverständnis, 
das auf der christlichen Wahrnehmung von Mensch und Wirklichkeit beruht und die 
Förderung der gesamten Persönlichkeit und ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben einschließt, lässt sich formulieren: 

„Selbstverständnis evangelischer Schulen ist es, jeder Schülerin und jedem Schüler 
bestmöglich gerecht zu werden und ihnen eine optimale Förderung zu bieten. Das 
gilt für Kinder und Jugendliche, die durch ihre soziale, kulturelle oder religiöse Her-
kunft benachteiligt sind, ebenso wie für Schülerinnen und Schüler mit guten Bil-
dungsvoraussetzungen, deren Leistungspotenzial vielfach nicht angemessen ausge-
schöpft wird.“30   

Diese diakonische Verpflichtung zur Förderung der benachteiligten Schülerinnen und 
Schüler soll zusammen mit der Förderung der leistungsstärkeren die Entwicklung 
größerer Bildungsgerechtigkeit in unserem Land nachhaltig stützen. Kein Kind darf 
verloren gehen. Jedes Kind und jeder Jugendliche soll die Erfahrung machen kön-
nen, mit seinen besonderen Gaben gebraucht zu werden und dabei das Gefühl der 
Verantwortung zu entwickeln(2.2).  

Die Kirchen möchten also Modelle für längeres gemeinsames Lernen weiter entwi-
ckeln, die den Qualitätsmerkmalen guter Schule entsprechen und keineswegs zur 
Gleichmacherei führen. Diese sind an evangelischen Schulen konkret zu erproben, 
zu evaluieren und dann in den öffentlichen Bildungsdiskurs einzubringen. Ganz kon-
krete Möglichkeiten gäbe es derzeit dazu in Mössingen (längeres gemeinsames und 
altersübergreifendes Lernen in verlängerter Grundschule und einer in Jenaplantradi-
tion geführte Sek I) oder im Kirchenbezirk Brackenheim (gemeinsame Haupt- und 
Realschule bis zur Klasse 10), wenn die zuständigen Regierungspräsidien dem zu-
stimmen. 

Solche grundsätzlich entwicklungsoffenen Modelle dienen auch einer Schärfung des 
jeweiligen Schulprofils und einer Weiterarbeit in den Leitbildprozessen vor Ort und 
können von da her auch staatlichen Schulen neue Impulse bringen, um der Integrati-
on von Kindern und Jugendlichen in unsere Gesellschaft zu dienen und dabei auch 
das wichtige interreligiöse Lernen zu befördern. Insbesondere Schulentwicklungs-
prozesse, bei denen die Förderung der religiösen Dimension im Schulleben und da-
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30 EKD, Schulen 41. 
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mit auch der sozialen Kompetenz im Vordergrund steht, sollten vorangetrieben wer-
den. Auf vielerlei Weise bringen sich in diese Entwicklungen gerade auch die Religi-
onslehrerinnen und Religionslehrer engagiert ein.  

„Eine Kirche der Freiheit braucht Schulen, durch die sie ihrer Bildungsverantwortung 
in der Gesellschaft gerecht werden kann.“31  
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4.3 Rhythmisierte, gebundene Ganztagesschule 

Noch bis vor einer Generation von Schülerinnen und Schülern gab es Schulen in 
Ganztagsform nur unter besonderen pädagogischen Anforderungen (Schulen für 
Erziehungshilfe, Landerziehungsheime, Internate, Förderschulen,…) und kaum im 
Bereich der öffentlichen Regelschule. Heute hat sich die allgemeine Lage in den letz-
ten Jahren grundlegend geändert. Zum einen haben veränderte Sozial- und Arbeits-
strukturen in den Schulen Anforderungen (siehe oben 4.2, aber auch G 8), zum an-
deren staatliche Förderprogramme32 Bedingungen geschaffen, unter denen über ei-
ne veränderte Verweildauer der Kinder und Jugendlichen an der Schule nachgedacht  
– und vor allem unter denen pädagogische Konzepte zur Gestaltung des Schultages 
entwickelt werden konnten. „Im Blick auf die Hauptschulen, soziale Brennpunktschu-
len und das achtjährige Gymnasium ist die Ganztagsschulentwicklung unumkehr-
bar.“33 

Der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg hat am 20. Februar 2006 über den 
Ausbau von Ganztagsschulen an allen allgemein bildenden Schulen und den Grund- 
und Hauptschulen mit besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung ent-
schieden.  

„Ausbauziel bei den Ganztagsschulen ist: Bis zum Schuljahr 2014/15 sollen Ganz-
tagsschulen an 40% der öffentlichen Grund-, Haupt- und Realschulen eingerichtet 
werden sowie – als Maßnahme der Qualitätsoffensive G8 – an allen Gymnasien. Mi-
nisterpräsident Oettinger hat in seiner Regierungserklärung am 23. Juli 2008 unter 
anderem angekündigt, dass künftig alle zweizügigen Werkrealschulen im Interesse 
einer qualitativen Stärkung der Hauptschule die Möglichkeit erhalten, einen Mittleren 
Bildungsabschluss anzubieten und Ganztagsschule nach Landeskonzept zu wer-
den.“34 

Ganztagesschulen mit freiwilligen Nachmittagsangeboten können das Lernen nicht 
wirklich rhythmisieren und dabei die starken Lernphasen echt nutzen. Denn nur eine 
gebundene, also für alle Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schule verbindliche 
Form der Ganztagsschule kann verhindern, dass Ganztagesschulen „zu Bewahran-
stalten für Kinder aus Familien mit schwierigen Verhältnissen verkommen“.35  

Evangelische Schulen haben schon länger (gute) Erfahrungen mit Ganztagesange-
boten gemacht. Insbesondere weiterführende Schulen wurden schon ab den siebzi-
ger Jahren bildungspolitisch begründet und gezielt als gebundene Ganztagesschulen 
(z.B. die Ev. Realschule in Gefrees) eingerichtet. 
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32 Verwaltungsvereinbarung Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003 – 2007 des 
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16. September 2005, http://www.kircheundganztagsschule.de/cms/startseite/ganztagsschule/ vom 
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33 Eine Übersicht über die Ganztagsschulprogramme des Landes ist zu finden unter: http://www.km-
bw.de/servlet/PB/-s/tv7ssb2ie6i31htcjdxm1yqpb910yth/show/1188075/bersicht%20GTS-
Programme%20BW.pdf vom 22.01.2009;  (http://www.ganztagsschulen.org/1112.php) 
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Die evangelische Kirche spricht sich, darin in Übereinstimmung mit dem Ministerrat 
des Landes Baden-Württemberg und dem Landesfamilienrat, für die flächendecken-
de Einführung der rhythmisierten Ganztagesschule in gebundener Form aus. Dies ist 
nicht mit der Forderung zu verwechseln, alle Schulen in Ganztagsschulen umzuwan-
deln. Es bedeutet allerdings, dass für jedes Kind unter zumutbaren räumlichen Krite-
rien eine Ganztagsschule erreichbar sein muss. 

Durch ihre Entlastungseffekte liegt die Ganztagsschule in gebundener Form auch im 
Interesse der Familien. Darum formuliert das Schulpolitische Papier der Landeskir-
chen: „Wir sind überzeugt, dass eine hausaufgabenfreie Schule auch eine große Ent-
lastung für das Miteinander in vielen Familien und ein wichtiger Beitrag zur geforder-
ten und geförderten Familienfreundlichkeit ist.“ (2.4)  

Entscheidend ist neben der organisatorischen Form der Ganztagsschule das ihr 
zugrunde liegende pädagogische Konzept. Kindern sollen vielfältige Lernchancen 
geboten werden. Eine Pflichtschule muss Kinder in all ihren Fähigkeitsdimensionen, 
also leiblich, seelisch, geistig, geistlich zu fördern suchen. In Schulen einer demokra-
tischen Gesellschaft sollen Kinder und Jugendliche Erfahrungen der Gemeinschaft, 
des Zusammenarbeitens und des demokratischen Zusammenlebens machen kön-
nen.  

Das Eintreten der Evangelischen Landeskirchen für eine flächendeckende Einfüh-
rung der Ganztagsschule in der gebundenen Form orientiert sich auch an einem un-
verkürzten, mehrdimensionalen Verständnis von Bildung. Gradmesser ist dabei die 
Förderung aller Kinder und Jugendlichen mit ihren jeweiligen Gaben sein. „Der Bil-
dungsbegriff zielt auf alle Menschen und schließt alle Orte und sämtliche Gegenüber 
im sozialen Umfeld mit ein“36.  

Somit kann die Ganztagsschule nicht einfach eine verlängerte Halbtagsschule sein. 
Sie wird zum Lern- und Lebensraum, zum Ort, der Schülerinnen und Schülern vielfäl-
tigste Angebote auch kommunaler und anderer außerschulischer Partner bereitstel-
len kann – dies trägt zudem dem Gedanken der Nachhaltigkeit von Bildung in be-
sonderer Weise Rechnung. Das kann am Beispiel des „Demokratielernens“ verdeut-
licht werden. Die internationale Civic-Studie hat schon 2002 erbracht, dass deutsche 
Schülerinnen und Schüler relativ gut Bescheid wissen über demokratische Einrich-
tungen und Verfahren. Unterdurchschnittlich schnitten sie jedoch bei der von ihnen 
geäußerten Bereitschaft ab, entsprechend zu handeln. Eine Schlussfolgerung aus 
diesem Befund heisst „Schule als demokratischer Ort und partnerschaftlich orientier-
tes Lernzentrum im Gemeinwesen“. Diese ergibt sich auch aus dem von Bund und 
Ländern geförderten Projekt „Demokratisch lernen und leben“. Konkret meint das: 
„Die Schule muss daher Lern- und Erfahrungsräume zur Verfügung stellen, die die 
Herausbildung von Engagementbereitschaft und –motivation sowie demokratischer 
und zivilgesellschaftlicher Handlungsorientierungen junger Menschen fördern.“37 Sol-
che Übungs- und Erfahrungsräume benötigen Partner außerhalb der Schule und Zeit 
in der Schule. Wer die begründete Einschätzung teilt, „Fähigkeiten zur demokrati-
schen und die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme bilden die Voraussetzung 
für die Zukunftsfähigkeit der demokratischen Gesellschaft und den gesellschaftlichen 
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36 Oberkirchenrat Dr. Jürgen Frank in einem Interview; http: www.ganztagsschulen.org/880.php vom 
14.01.2009; Autor: Ralf Schmitt, 24.02.2004.  
37 Schule als demokratischer Ort und partnerschaftlich orientiertes Lernzentrum im Gemeinwesen. 
Zehn Thesen zu bürgerschaftlichen Entwicklungspotenzialen von (Ganztags-)Schulen, in. Lernende 
Schule 43/2008, S. 7. 
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Zusammenhalt“38, wird deshalb den entsprechenden Lernprozessen mehr Zeit ein-
räumen, wie sie nur die Ganztagesschule für alle bietet. 

Wusste man bislang aus empirischen Studien zur Ganztagesschule verlässlich nur 
wenig, aber immerhin, dass sie die Gewaltbereitschaft von Schülerinnen und Schü-
lern senken und die Kooperation zwischen den Lehrpersonen verstärken, so lässt 
sich mit der großen bundesweiten Ganztagesschuluntersuchung heute sagen: „Der 
Betreuungsgedanke allein reicht für ein Ganztagesprofil im Sekundarbereich nicht 
aus. Es geht darum, eine fundierte Balance zwischen Schülerorientierung und kom-
petenzorientiertem Bildungskonzept zu erzielen, die vielfältige Chancen für Partizipa-
tion und informelles Lernen beinhaltet.“39 

Die bessere Anbahnung personaler und sozialer Kompetenzen spielt ebenso eine 
Rolle wie die Tatsache, dass Ganztagsschulen für leistungsstärkere wie für leis-
tungsschwächere Schülerinnen und Schülern sowie bildungsferne Milieus eine Palet-
te von spezifischen Unterstützungsangeboten entwickeln, erproben und evaluieren 
können. 

Als ein mögliches Beispiel kann die seit 1996 als Ganztagsschule (seit 2003 auch ab 
Klasse 1) geführte Burgschule in Esslingen gelten.40  

Bildungspolitische Forderungen wie individuelle Förderung, Integration und Soziale 
Gerechtigkeit brauchen einen zeitlichen und organisatorischen Rahmen wie den der 
gebundenen Ganztagesschule. Sie lassen sich gerade in der Ganztagsschule mit 
besonderer pädagogischer und sozialer Aufgabenstellung in vielfältigerer Weise als 
in der Halbtagsschule planen und umsetzen. 

 

„Wir halten fest: Es gibt ein Leben nach und außerh alb der Schule!“ (2.4)  

Die Ganztagsschule in gebundener Form bietet einen verbindlichen Zeitrahmen von 
mind. 4 Tagen á 8 Zeitstunden. Somit kommt innerhalb des pädagogischen Konzepts  
dem Aspekt der Rhythmisierung – also der „pädagogischeren Zeiteinteilung“41 - eine 
besondere Bedeutung zu. Der erweiterte zeitliche Rahmen ermöglicht in höherem 
Maße die an unterschiedlichen Stellen geforderten ganzheitlichen (bewegten, pro-
jektorientiertem, handlungsorientierten,…) Formen des Lehrens und Lernens. „Der 
Tag kann in einem Rhythmus verlaufen, der kindlichen lernpsychologischen und bio-
physischen Bedürfnissen entspricht.“42 „Nur in der voll gebundenen Form von Ganz-
tagsschule ist eine Rhythmisierung des Unterrichtstages, d.h. eine sinnvolle Vertei-
lung des Unterrichts auf den ganzen Schultag möglich.“43 

7 Stunden Schule und 3 Stunden Hausaufgaben belasten Schülerinnen und Schüler 
- und ihre die Familien - mehr als 8 Stunden Schule ohne Hausaufgaben! Mit dieser 
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38 Ebda. 
39 Heinz Holtappels et al.: Ganztagesschule in Deutschland. Ergebnisse der Ausgangserhebung der 
Studie ‚Studie zur Entwicklung von Ganztagesschulen’ (StEG), Weinheim und München 2007, S. 374.  
40 Klaus Hummel: Ganztagsschule – mehr als nur einen Tag Schule, in: 
http://www.landesfamilienrat.de/PDFdoku/Microsoft%20Word%20-
%20DokumentationGanztagsschule2008-11-20.pdf vom 12.02.2009. 
41 vgl. Hentig, Hartmut v.: Einführung in den Bildungsplan 2004, 19. 
42 Hildebrandt-Stramann,R.: Mehr Zeit für Kinder; Vortrag zur bundesweiten Tagung "Was bewegt die 
Bewegte Schule?"; am 30. Mai 2006 in Hannover; http://www.ganztaegig-
lernen.org/www/web519.aspx vom 23.1.2009. 
43 Schnitzler,M.: I. Grundwissen Ganztagsschule: Definitionen und Zahlen, S. 6, in: Pädagogisch -
Theologisches Zentrum (Hrsg.): Brücken bauen – Ganztagsschulen als Chancen. Heft 1, ptz 2004 . 
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Gleichung kann ein Beitrag zur geforderten und geförderten Familienfreundlichkeit 
geleistet werden.  

Eine weitgehend hausaufgabenfreie Schule  bedeutet nicht eine Verstaatlichung der 
Familie, sondern im Gegenteil: die Selbstbegrenzung der Schule: Um 16.00 h ist 
Schluss, ein Nachmittag in der Woche – der Mittwochnachmittag - bleibt verlässlich 
frei von Schule. Ehrenamtliches Engagement sowie die Möglichkeit der Auswahl für 
unterschiedlichste Angebote informellen Lernens sowie für den Konfirmandenunter-
richt sind wichtiger Bestandteil dieser im weiteren Sinne verstandenen Rhythmisie-
rung 

Dieses ganzheitliche, integrative – und deshalb auch sich selbst begrenzende! - Ver-
ständnis von Bildung hat sich die Konfirmandenarbeit bereits mit der Veröffentlichung 
des ptz „Brücken bauen – Ganztagsschulen als Chancen“ (2006) zu eigen gemacht. 
Unter der Überschrift „Vom Konfirmandenunterricht zur Konfirmandenarbeit“ weist M. 
Hinderer auf einen Perspektivenwechsel hin, der einem differenzierten Angebot einer 
gebundenen Ganztagsschule zugute käme: „Die Konfirmandenarbeit sucht sich 
durch handlungs- und projektorientierte, aber auch durch liturgische Arbeits- und Un-
terrichtsformen gegenüber der Schule als eigenständiges Bildungsangebot zu profi-
lieren.“44  

 

4.4 Formelles und informelles Lernen im Kindes- und  Jugendalter 

In Familie, Kindergarten, Schule, Konfirmandenarbeit und Jugendarbeit 

Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. (Afrikanisches Sprichwort) 

Das bildungs- bzw. schulpolitische Positionspapier der Evangelischen Landeskirchen 
in Baden und Württemberg geht von einem systemischen Ansatz der Betrachtung 
von Bildungseinrichtungen aus. Diese systemische Sichtweise lädt zum Perspektiv-
wechsel ein. Nicht länger kann die institutionelle Perspektive einer einzigen oder der 
jeweiligen Bildungseinrichtung dominieren. Es darf beispielsweise nicht länger nur 
nach der Schulreife eines Kindes gefragt werden, nicht aber nach der Kindgemäßheit 
der Schule bzw. den entwicklungsgerechten Einschulungszeiten oder altersgerech-
ten Lernformen. Durch eine systemische Betrachtungsweise von Bildung im Zusam-
menhang kommen auch die anderen Lernorte und Bildungsmöglichkeiten besser in 
den Blick. 

 

Verbessertes Zusammenspiel: Bildung ist mehr als Sc hule  

Schon 2001 gaben das Bundesjugendkuratorium und 2003 die Leipziger Thesen der 
Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe wichtige Anregungen. Unter der Überschrift „Bil-
dung ist mehr als Schule“ wird ein umfassendes Bildungsverständnis beschrieben, 
das die Schule, Tageseinrichtungen für Kinder, die Familie, die Angebote der Kinder- 
und Jugendarbeit, aber auch betriebliches Lernen und die Lernmöglichkeiten im all-
täglichen Umfeld von Kindern und Jugendlichen in einen Gesamtzusammenhang 
stellt. Kinder und Jugendliche lernen dort jeweils Unterschiedliches. Entsprechend ist 
es nur nützlich, wenn die in ihren spezifischen Bildungseinrichtungen Verantwortli-
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chen den Blick auf Zusammenhänge und insbesondere die Übergänge richten. Das 
entlastet auch die jeweilige pädagogische Einrichtung. 

Die neuerdings verstärkten Bemühungen um Erziehungspartnerschaft von Eltern und 
Erzieherinnen bzw. Eltern und schulischen Lehrpersonen nehmen diese Grundein-
sicht auf, dass Erziehung und Bildung im Zusammenwirken von verschiedenen Insti-
tutionen und an verschiedenen Lernorten gemeinsam bedacht und abgestimmt wer-
den müssen. Dabei können auch die der jeweiligen Institution besonderen Lerngele-
genheiten herausgearbeitet werden. Die hergebrachte und geläufige Unterscheidung 
etwa zwischen der Familie, in der erzogen, und der Schule, in der gebildet würde, ist 
viel zu schematisch. Auch früher stimmte sie nicht. Kinder lernen ja eine Menge in 
der Familie – oder könnten es zumindest: Laufen, Sprechen, Fühlen, Hinsehen etc. 
Auf der anderen Seite konnte und kann Schule gar nicht anders, als immer schon 
auch Erziehungsaufgaben wahrzunehmen.  

„’Keiner schafft es alleine’. Nur in einem verbesserten Zusammenspiel von privater 
und öffentlicher Verantwortung, in einem Zusammenspiel von Bildung, Betreuung 
und Erziehung sowie von Familie, Schule und Jugendhilfe wird man den Herausfor-
derungen des Aufwachsens nachhaltig begegnen können.“45 Dieses Zusammenwir-
ken gilt es bewusst zu organisieren. Schule ist zu öffnen, andere Akteure im Ge-
meinwesen sollten partnerschaftlich einbezogen werden. (2.3) Das Bundesjugendku-
ratorium hat in seinem Positionspapier „Neue Bildungsorte für Kinder und Jugendli-
che“ (2004) dazu vorgeschlagen, lokale Bündnisse für Bildung zu gründen. Sie sollen 
örtlich Bildungs- und Erziehungskonzepte entwickeln mit dem Ziel, dass bewährte 
Bildungsorte für Kinder und Jugendliche (z.B. Chöre, Jugendfeuerwehr/-rotkreuz, 
Messdienst, Naturschutzverbände) und neue, auch zivilgesellschaftlich verankerte 
Bildungsorte für Kinder und Jugendliche entstehen (vgl. das sog. service learning als 
Freiwillige etwa im Altenheim oder als Jungscharleiter in der kirchlichen Jugendar-
beit) bewusster wahrgenommen und anerkannt werden. Ausdrücklich betont das 
Bundesjugendkuratorium, dass die Einbindung der Schule zwingend erforderlich sei. 
Dabei kommt es allerdings darauf an, dass sich nicht eine Institution in den Vorder-
grund spielt. Ebenso gilt es die Gefahr zu vermeiden, diese Angebote schulisch zu 
vereinnahmen. Vielmehr müssen der eigenständige Bildungsauftrag außerschuli-
scher Angebote, beispielsweise „kirchlicher Jugendbildung (Kinder- und Jugendar-
beit, KonfirmandInnenarbeit oder kirchenmusikalische Angebote) als Beitrag zur um-
fassenden Persönlichkeitsbildung ernst nehmen und weiter(zu)entwickeln.“ (2.6) 
Dann tragen solche Vorschläge der wachsenden Bedeutung nicht formaler Bildung 
angemessen Rechnung und ermöglichen „einen sinnvollen Wechsel von formalen 
und nonformalen Lernangeboten“(2.2) 

 

Bildungsorte und Lernwelten: die verschiedenen Mögl ichkeiten nutzen…  

Auch der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht (2005) betont den Zusammenhang von 
Bildung, Betreuung und Erziehung und plädiert in systemischer Perspektive für ein 
Bildungsverständnis, das sich nicht primär an den Institutionen, sondern am Lebens-
lauf orientiert. Zwei Grundgedanken werden formuliert: „Bildung von Anfang an“ und 
„Bildung ist mehr als Schule“. Dabei geht es um das Zusammenwirken von privater 
und öffentlicher Erziehung, von Familie und Kinderbetreuung, von Schule und außer-
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41 

schulischen, auch gewerblichen Angeboten. Kinder und Jugendliche sollen auf ganz 
unterschiedlichen Wegen und in möglichst breiter Form durch verschiedene Bil-
dungsangebote erreicht werden, kurz von „Bildungsorten“ und „Lernwelten“. Mit Bil-
dungsorten werden Angebotsstrukturen, Orte und Institutionen mit expliziter Bil-
dungsfunktion oder zumindest implizitem Bildungsauftrag bezeichnet, z.B. Schule, 
Kindergarten, Konfirmandenunterricht oder Jugendarbeit (organisiertes Lernen). 
Lernwelten sind nicht an einen geografischen Ort gebunden, zeit-räumlich nicht ein-
grenzbar, sie haben einen geringen Grad an Standardisierung und dienen keinem 
spezifischen Bildungsauftrag. Bildungsprozesse kommen in ihnen gewissermaßen 
nebenher zustande (lebensweltliches Lernen). Typische Lernwelten sind Medien und 
Gleichaltrigen-Gruppen, aber auch Gelegenheits- und Ferienjobs und die örtlichen 
Arrangements im unmittelbaren Lebensumfeld. Als Sonderfall wird die Familie be-
schrieben, die formallogisch zu den Lernwelten gehört, als Institution jedoch klare 
Strukturen und fest gefügte Ordnungen besitzt und als primäre Sozialisationsinstanz 
in hohem Maße das Leben von Kindern und Jugendlichen und ihre Bildungsprozesse 
prägt. Was für eine bessere Verknüpfung von formalen, nonformalen und informellen 
Lernen gilt, gilt auch für die Verknüpfung von Bildungsorten und Lebenswelten: Ge-
genseitige Wahrnehmung, Anerkennung der prinzipiellen Gleichwertigkeit und des 
unterschiedlichen Bildungsauftrags, Kooperation auf Augenhöhe, Organisation des 
Austauschs in einem kommunalen Netzwerk aller Beteiligten. 

 

…und ergänzen 

Die Summe dessen, was Kinder in ihrem Alltag erfahren und lernen müssen, um für 
die Zukunft gerüstet zu sein, stellt eine enorme Herausforderung für Familien und 
Schule dar. Familien mit ihren Möglichkeiten der erfahrungsbezogenen Alltagsbil-
dung auf der einen und die Schule mit ihrem fächerorientierten, lebensweltabstrahie-
renden Lernen auf der anderen Seite sind – wenn sie allein gelassen werden - ten-
denziell überfordert, insbesondere bei Kindern aus bildungsbenachteiligten Schich-
ten, Kinder aus „prekären“ Lebensverhältnissen. „Was Kindern aus armen Familien 
fehlt, ist weit mehr als der richtige Coach zum richtigen Zeitpunkt. Es ist vor allem … 
der Glaube daran, dass sie es aus eigener Kraft schaffen können. Die Hoffnung, 
dass sie im Leben eine Chance bekommen und das Beste daraus machen werden, 
haben nur wenige von ihnen.“46 Sie brauchen neben der Familie und Schule weitere 
Erfahrungsfelder, intensivere Begleitung, zu der auch eine „Kultur des Hinsehens“ (A. 
Merkel) gehört, aber noch viel mehr.  

Angebote für kulturelle und sportliche Betätigungen, für kreatives und musisches Ar-
beiten, für soziale und mediale Erfahrungen gehören dazu, wenn man Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit geben will, Selbstvertrauen und Kompetenz entwickeln 
können, die ihnen zu entfalten in Familie und Schule nicht möglich ist, in der Familie 
nicht, wenn Eltern in prekären Verhältnissen sich aufgeben haben, in der Schule 
nicht, weil sie schlicht  – trotz vielfältiger Anstrengungen – z.B. mit „multipel deprivier-
ten“ Kindern überfordert sind. Es braucht daher neben dem Zusammenwirken von 
Familien und Bildungseinrichtungen wie Kindergarten und Schule vor allem auch de-
ren Ergänzung durch Angebote der Jugendarbeit, der Jugendhilfe, von Freiwilligen-
initiativen.  
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Ohne eine gezielte Ergänzung von Familie und Schule, „dieser beiden Wegbegleiter 
des Aufwachsens durch andere Akteure ist das Projekt individuelle Zukunftsgestal-
tung fast notgedrungen in seinem Erfolg bedroht.“47 

Immer häufiger – und nicht nur im Rahmen inclusiver Bildungsangebote - müssen 
formale und nonformale Lernangebote „durch Betreuungsangebote ergänzt … wer-
den.“(2.6) Diese können von außen kommen, haben aber auch in der Schule ihren 
Ort. Für Schule bedeutet es eine Chance, wenn in ihr „vermehrt Personen mit sozial- 
oder heilpädagogischer, psychologischer und seelsorgerlicher Qualifizierung zur Un-
terstützung einer umfassenden Bildung eingesetzt werden.“ (2.7)  

Was aber meint denn nun formale bzw. und nonformale Bildung? 

 

Formale Bildung und informelles Lernen (2.2) 

In den jeweiligen Kontexten wird auf verschiedene Weise gelernt. International ge-
bräuchlich ist die Unterscheidung zwischen formaler, informeller und nichtformeller 
Bildung. Unter formaler Bildung wird „das gesamte hierarchisch strukturierte und zeit-
lich aufeinander aufbauende Schul-, Ausbildungs- und Hochschulsystem gefasst, mit 
weitgehend verpflichtendem Charakter und unvermeidlichen Leistungszertifikaten. 
Unter nichtformeller Bildung ist jede Form organisierter Bildung und Erziehung zu 
verstehen, die generell freiwilliger Natur ist und Angebotscharakter hat. Unter infor-
meller Bildung werden ungeplante und nicht intendierte Bildungsprozesse verstan-
den, die sich im Alltag von Familie, Nachbarschaft, Arbeit und Freizeit ergeben, aber 
auch fehlen können. Sie sind zugleich unverzichtbare Voraussetzung und ‚Grundton’, 
auf dem formelle und nichtformelle Bildungsprozesse aufbauen. Erst das Zusam-
menspiel dieser drei Formen ergibt Bildung im umfassenden Sinn. Deshalb müssen 
sie strukturell und funktional aufeinander bezogen werden.“ (Bundesjugendkuratori-
um 2001, 22f.)  

Um einem Missverständnis zu wehren: Alle diese Lernformen finden sich in allen Bil-
dungseinrichtungen und gesellschaftlichen Bereichen. Sie sind nicht für einen be-
stimmten Bereich exklusiv. Man kann also nicht behaupten, in der Familie werden 
nur informell gelernt. Gleichwohl überwiegen nicht formale und informelle Bildung in 
der Familie und das Schwergewicht formaler, d.h. absichtlicher und auf Zertifizierung 
zielender Bildungsarbeit liegt bei speziellen Bildungseinrichtungen wie der Schule 
oder in der beruflicher Ausbildung.  

Neuere Studien behaupten, dass mehr als 50% dessen, was Kinder und Jugendliche 
lernen, eher beiläufig gelernt wird. Auch das spricht dafür, organisiertes Lernen und 
Erziehung zeit-räumlich einzugrenzen. Freilich kann man auch in den Bildungsein-
richtungen beiläufig und informell lernen. Er wirkt nachhaltig. So wird in der Schule 
über die beabsichtigten Lernprozesse hinaus vielfach nicht intendiertes Lernen an-
gestoßen. Der berühmt-berüchtigte „heimliche Lehrplan“ der Schule ist ein alltägli-
ches Beispiel, man denke beispielsweise an den Umgang mit natürlichen Ressour-
cen. Wird in der Schule nur von Umwelt oder Bewahrung der Schöpfung geredet o-
der auf einen sparsamen Umgang mit Ressourcen geachtet? Oder: Werden Schulen 
im Sinne einer „Lern- und Lebensgemeinschaft“ entwickelt, „in denen auf einen ge-
rechten Umgang geachtet und eine Kultur des Respekts und des Miteinanders ge-
pflegt wird“ (2.3)  
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Wo die nonformale Bildung in ihrer wirklichen Bedeutung erkannt wird, wird man auf 
die „Gleichwertigkeit von formaler und nonformaler Bildung“ Wert legen und den au-
ßerschulischen Bereich so ausstatten, „dass Kooperationen zwischen außerschuli-
schen Bildungsträgern und Schule … auf Augenhöhe erfolgen können.“ (2.6) 

Jedoch: Nicht alles, was gelernt wird und was zu lernen notwendig ist, ist also orga-
nisierbar oder bedarf der Organisation. Auch im Alltag und nebenbei lassen sich 
wichtige Erfahrungen machen. Moralerziehung etwa – ja kein unwichtiger Bereich - 
passiert gerade auch im alltäglichen Umgang miteinander und voneinander (Pesta-
lozzi: „Liebe und Beispiel“). Ebenso machen Menschen die „nützliche Erfahrung, 
nützlich zu sein“ (H.v.Hentig), gewiss nicht nur in Bildungseinrichtungen. Hentig 
nennt es im Gegenteil „eine Ur- und Erbschwäche aller Reformen im deutschen Er-
ziehungs- und Bildungswesen, dass sie innerhalb der Institutionen vor sich gehen 
sollen, denen ‚education’ obliegt.“48 Er macht deshalb den Vorschlag eines sozialen 
Pflichtjahrs, um allen Jugendlichen die Möglichkeiten zu eröffnen, wie sie sich im 
Rahmen von Freiwilligendiensten ergeben (z.B. Aktion Sühnezeichen, um nur ein 
Beispiel zu nennen). Auch diakonische und kirchlichen Angebote ermöglichen bzw. 
unterstützen das freiwillige Engagement von Jugendlichen; sie bieten dabei Beglei-
tung und Qualifizierung (2.5).  

Für eine Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure in formalen und nonformalen 
Bildungsangebote braucht es stabile Kooperationsbeziehungen sowie Räume inner-
halb wie außerhalb von Schule (2.7). Vor allem aber bedarf es ausreichender Zeit-
räume. 

 

Zeitliche Begrenzung der jeweiligen und aller Erzie hungsinstitutionen zusam-
men  

Was in der Schule gelernt werden kann, kann noch besser gelernt werden. Dazu soll 
(s.o.) länger gemeinsam gelernt werden, gilt es verstärkt auf die Qualität des Unter-
richts zu achten und soll die Ganztagsschule in gebundener Form flächendeckend 
angeboten werden (2.2). Der größere Tageszeitraum, der damit Schule eingeräumt 
wird, dient dazu, das organisierte Lernen, die personale wie soziale Bildung nachhal-
tiger zu ermöglichen und zugleich Beteiligungsgerechtigkeit und Chancengleichheit 
aller Kinder und Jugendlichen zu verbessern.  

Damit ist aber keiner beliebigen Ausweitung von Schulzeit das Wort geredet. Erstens 
muss das Lernen in anderen (gesellschaftlichen) Zusammenhängen zu seinem 
Recht kommen. Zweitens braucht es Räume für informelles Lernen durch Erproben 
und Mitwirken, in Altersgruppen und sozialem Engagement. Beides nötigt Schule zu 
einer ihrer Sache angemessenen zeitlich klaren Begrenzung (2.4). Ein Acht-Stunden-
Schultag ist genug. Ein rechtzeitiges Ende der Schule (um 16 Uhr; einschl. des selb-
ständigen Arbeitens an Übungsaufgaben) ist familienfreundlich und öffnet die not-
wendigen Mindestspielräume für außerschulische Bildung und ehrenamtliches Enga-
gement im Gemeinwesen. Denn: „Bildung ist mehr als Schule“(BMFSFJ 2002). Und 
weil man für manch andere Aktivitäten auch mal Zeit braucht, ist es sinnvoll, nicht 
alle Nachmittage schulisch zu verplanen, sondern mindestens einen Nachmittag pro 
Woche frei zu halten von schulischen Lernverpflichtungen – um des lebensweltlichen 
Lernens der Kinder und Jugendlichen willen. 
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Neben der zeitlichen Begrenzung des schulischen Arbeitsalltags für Lernende wie 
Lehrende wird so eine Rhythmisierung des Lernens im Tages- wie im Wochenlauf 
immer wichtiger. Ein für die Lernenden freier Nachmittag in der Mitte der Woche gibt 
Raum für Lehrerkonferenzen, für Konfirmandenunterricht, für Freizeit und für ge-
meinwesenorientierte Arbeit an anderen (Lern)orten und in anderen Zusammenhän-
gen, jedenfalls zur Unterbrechung schulischen Lernens. 

 

4.5 Vernetze Bildungslandschaften und Partnerschaft en 

Diese Fokussierung allein auf schulisch-formale Bildung wird dem tatsächlichen Be-
darf an non-formaler und informeller Bildung und deren Wert für die Bildung eines 
jeden Menschen nicht gerecht und bedarf deshalb der Korrektur. 

Die beiden Evangelischen Landeskirchen von Baden und Württemberg verweisen 
deshalb in ihrem Positionspapier „ Freiheit, Gerechtigkeit und Verantwortung“ auf die 
hohe Bedeutung nicht-formalisierter Lerngelegenheiten hin und betonen den Wert 
von personalem und medialem Lernen. Hingewiesen wird auf die Notwendigkeit von 
Bildungspartnerschaften und die institutionelle Vernetzung der unterschiedlichen Bil-
dungsangebote und Formen. Die Landeskirchen sehen Mitgestaltungsmöglichkeiten 
beim Übergang von Kindergarten zur Grundschule, begrüßen die Entwicklung von 
Bildungszentren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, möchten Schulen noch 
stärker hin zu wichtigen Akteuren des Gemeinwesens öffnen und plädieren für 
wohnortnahe Schulstandorte zur Vermeidung überlanger Schulwege. 

Um solche Perspektiven zu realisieren bietet es sich an, Schulentwicklung, Berufs-
bildung, außerschulische Jugendbildung sowie Jugendhilfe zu vernetzen und die 
entsprechenden Planungsprozesse zu koordinieren, als: „vernetzte Bildungsland-
schaften“ zu erproben. Das erleichtert eine vorausschauende Standortplanung und 
entsprechende kommunale Entscheidungen. Indem sie möglichst viele Partner aus 
den genannten bereichen einbeziehen, gehen vernetzte Bildungslandschaften noch 
über die wichtige, weil grundlegende Erziehungspartnerschaft zwischen staatli-
chen/kommunalen Bildungseinrichtungen wie Kindergarten bzw. Schule und Eltern 
oder andere Zweierpartnerschaften wie die zwischen Schule und Wirtschaft hinaus.  

 

Beispiele für Bildungslandschaften in Baden-Württem berg 

Vernetzte Bildungslandschaften, auch Bildungsregionen genannt, spielen in der 
deutschen Bildungsentwicklung und Bildungspolitik eine zunehmend gewichtigere 
Rolle. In Baden-Württemberg haben sich derzeit drei Bildungsregionen als regionale 
Bildungslandschaft mit eigener, fest verankerter Struktur, Strategie und Aufgabe ge-
bildet: die Bildungsregion Ravensburg49, die Bildungsregion Freiburg50 und die Bil-
dungsregion Ortenau e.V.51  

Jeder Stadtkreis und jeder Landkreis in Baden-Württemberg kann ab September 
2009 eine vom Land geförderte Bildungsregion einrichten. Die Förderung des Lan-
des wird wahlweise durch die Gestellung von Personal oder Gewährung von Zu-
schüssen erfolgen, wobei sich die Höhe der Landesförderung nach der jeweiligen 
Schülerzahl eines Stadt- bzw. Landkreises richtet. Ziel der Landesförderung ist  es, 
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„flächendeckende kreisbezogene Netzwerke von Schulen, Wirtschaft, gesellschaftli-
chen Organisationen und Einrichtungen der außerschulischen Jugendbildung zu 
schaffen.“52  

Getragen ist die Idee vernetzter Bildungsregionen von der Überzeugung, dass „in der 
systematischen Zusammenarbeit und der gemeinsam getragenen Verantwortung 
aller an Bildung und Erziehung beteiligten Akteure einer Region“53 ein Mehrwert für 
Kinder und Jugendliche generiert werden kann. Um Bildungsbiographien erfolgreich 
zu gestalten, so die Überzeugung, reicht es nicht aus, dass einzelne Akteure für sich 
sehr gut arbeiten, sie müssen auch miteinander sehr gut zusammenarbeiten.  

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende sind nicht nur Schüler, sondern immer 
zugleich Zielgruppe von Vereinen, Einrichtungen der Jugendhilfe, kirchlichen Bil-
dungsangeboten und anderen mehr. Eltern und Geschwister, Freunde, Tagesmütter, 
Spielgruppen, Kitas, Kirchen, Vereine, Musik- und Kunstschulen, Bibliotheken, 
Sportstätten, Medien oder auch Initiativen der Jugendhilfe und von Betrieben bieten 
Bildungsräume und dort ein Lern-Potential, das unverzichtbar ist. Es geht, wie erste, 
von der Bertelsmann-Stiftung dokumentierte Erfahrungen in Herford und Leverkusen 
belegen54, weit über schulisches Lernen hinaus. „Aus der Perspektive des Kindes 
fördern Bildungsregionen die vertikale Vernetzung entlang der Bildungsbiografie von 
der Kita bis zum Eintritt in den Beruf und die horizontale Vernetzung der Bildungsin-
stitutionen, die das Kind über den Tag oder die Woche fördern und fordern.“55  

Die vertikale und horizontale Vernetzung der einzelnen Bildungseinrichtungen und 
Bildungsanbieter kann und soll mehr sein als nur die Summe der einzelnen Teile. So 
ergibt sich zum Beispiel erst aus dem Zusammentragen und systematischen Ab-
gleich der verschiedenen Blickrichtungen, also der Heranwachsenden selbst, ihren 
Lehrkräften, Eltern, Vereinstrainern und anderer mehr, ein tragfähiger Befund über 
Stärken und Schwächen des Einzelnen.56 

Die überwiegende Mehrzahl der in Deutschland bisher fest eingerichteten Bildungs-
regionen hat ein Organisationsmodell gewählt bei dem alle Fäden in den Händen 
einer so genannten Steuerungsgruppe zusammen laufen. Sie wird aus Vertretern der 
Schulträger und der Schulaufsicht gebildet. Diese Steuerungsgruppe als staatlich-
kommunale Verantwortungsgemeinschaft bildet dann zusammen mit einem regiona-
len Bildungsbüro das zentrale Strukturelement des Bildungsprojekts.57 

Einen anderen Weg geht die Bildungsregion Ortenau e.V.58, die als eingetragener 
Verein neben Vertretern der Schulträger und Schulaufsicht auch Vertreter der Eltern-
schaft, der regionalen Wirtschaft, der Kirchen, der Bundesagentur für Arbeit, und an-
derer mehr in die zentrale Leitungsstruktur der Bildungsregion einbindet. Neben dem 
geschäftsführenden Vorstand liegen hier alle Entscheidungskompetenzen in Händen 
des erweiterten Vorstandes und der Mitglieder.  

Die räumliche Ausdehnung bestehender Bildungsregionen orientiert sich meist an 
den Stadt- oder Landkreisgrenzen, weil diese Raumschaft nicht nur Ort für Identi-
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52 Zit. nach Rundschreiben Nr. 87/2009 des Landkreistages Baden-Württemberg an die Landratsämter 
in Baden-Württemberg 
53 Stern, C. u.a. (Hrsg.), Bildungsregionen gemeinsam Gestalten, Gütersloh 2008, S. 9. 
54 ebd., S. 45. 
55 E. Heister-Neumann nach Stern, C. u.a., 2008, S. 28. 
56 Dr. Meier J. nach Stern, C. u.a., 2008, S. 19 
57 I. Busse u.a. nach Stern, C. u.a., 2008, S. 68 
58 www.bildungsregion-ortenau.de 
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tätsbildung und soziale Beziehungen ist, sondern in aller Regel auch dem Bildungs-
radius der Heranwachsenden entspricht. 

Allen bekannten Organisationsmodellen von Bildungsregionen gemeinsam ist die 
Vorstellung von einer Wertschöpfungskette Bildungsbiografie, in der jede Bildungs-
einrichtung, ob staatlich oder privat, und jedes Bildungsangebot, ob formaler, non-
formaler oder informeller Art, einen wertvollen und Wertgeschätzten Beitrag zur Bil-
dung und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen leisten und die deshalb im Rah-
men der regionalen Vernetzungsbemühungen gefördert werden sollen. 

 

Chancen 

Bildungsregionen als Netzwerke regionaler Bildungseinrichtungen und Bildungsan-
bieter stellen eine neue Form regionaler Förderung auch für kirchliche Bildungsan-
gebote dar. Im Gegensatz zur bisher dominierenden Anbieter-perspektive, in der je-
der privater Bildungsanbieter sich selbst mit meist ressourcenverschwenderischen 
Marketingbemühungen erst einmal der Öffentlichkeit gegenüber präsentieren muss, 
sind regionale Bildungsregionen konsequent aus der Nutzerperspektive entwickelt. 
Mittelpunkt und Ausgangspunkt aller Betrachtungen sind hier die Kinder und Jugend-
lichen sowie deren Eltern. Ihnen eröffnet das regionale Bildungsnetzwerk Zugang zu 
allen vorhandenen Bildungsangeboten und Bildungseinrichtungen der Region.  

Für private, zivilgesellschaftliche und somit auch kirchliche und diakonische Bil-
dungsanbieter bedeutet dies: Aus der bisherigen Konkurrenz der größten Marketing-
budgets wird eine Konkurrenz der besten Bildungsangebote, die nun alle über eine 
gemeinsame Plattform der Öffentlichkeit zugänglich werden. Nicht mehr die Frage 
„werde ich überhaupt wahrgenommen?“ steht im Vordergrund, sondern die Frage 
„wie, mit welchem Bildungsangebot und Bildungsverständnis will ich mich auf der für 
alle gleichen regionalen Bildungs-Plattform präsentieren?“. Der Perspektivwechsel 
befördert dadurch eine Qualitätssteigerung vorhandener Bildungsangebote.  

Wesentliches Instrument zur Umsetzung der Idee einer gemeinsamen Präsentati-
onsplattform aller Bildungsangebote ist beispielsweise in der Bildungsregion Ortenau 
die Entwicklung eines regionalen Bildungsatlas, der alle Bildungsangebote umfassen 
soll.  

Die gleichrangige und aus Nutzersicht somit gleichwertige Präsentation sowohl staat-
licher wie privater, sowohl formaler wie non-formaler und informeller Bildungsange-
bote über eine einheitliche Plattform des regionalen Bildungsnetzwerkes bietet die 
Chance, Bildung nicht mehr allein als schulische Leistung in staatlicher Verantwor-
tung zu verstehen, sondern den hohen Wert aller Bildungsangebote und aller Lernor-
te einer Region in die Bildungs- und Jugendhilfeplanung einzubeziehen.  

Von Seiten der Diakonie wird solche Entwicklung schon länger favorisiert. Denn „ein 
ganzheitliches Konzept von Bildung, Betreuung und Erziehung erfordert flächende-
ckend die Verknüpfung von Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung auf 
Kreis- und Gemeindeebene.“ (Diakonisches Werk Württemberg59) Dabei ist aller-
dings darauf zu achten, dass die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Partnern auf Augenhöhe erfolgt. „Schule als zentraler Bildungsort kooperiert gleich-
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59 Vgl. dazu DWW, Abt. Jugend und Familie, Integratives Konzept von Bildung, Betreuung und Erzie-
hung, 30.6.2007. 
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berechtigt mit anderen Partnern der Bildung, Betreuung und Erziehung, unter Beach-
tung und Akzeptanz des jeweils eigenständigen Auftrags der Kooperationspartner. 
Jede Schule schließt verbindliche Kooperationsvereinbarungen mit Partnern und or-
ganisiert sich als Netzwerkpartner im Gemeinwesen. Integrierte, auf Partnerschaft 
angelegte Modelle zwischen Kindergarten und Schule, Schule und Elternorganisatio-
nen, Schule und Jugendhilfe, Schule und Gemeinwesen sowie Schule und Beruf 
werden besonders gefördert.“ (DWW 2007��

�

4. 6 Bildung, Wertebildung, Religiöse Bildung 

„Über die Aneignung des heut gewiss notwendigen Verfügungs- und Orientierungs-
wissens hinaus müssen öffentliche Bildungseinrichtungen dem sozialen Lernen, der 
Herzens- und Gewissensbildung ein stärkeres Augenmerk schenken.“ (2.2) Aus-
gangspunkt dafür ist ein mehrdimensionales Bildungsverständnis wie es in der 
Denkschrift „Maße des Menschlichen“ formuliert wurde: „Ein mehrdimensionales Bil-
dungsverständnis, begreift Bildung als ‚Zusammenhang von Lernen, Wissen, Kön-
nen, Wertbewusstsein, Haltungen (Einstellungen) und Handlungsfähigkeit im Hori-
zont sinnstiftender Deutungen des Lebens’.“ (2.6) 

Ein solches mehrdimensionales Bildungsverständnis benennt ausdrücklich Herzens-
bildung, Wertebildung und religiöse Bildung als unverzichtbaren Teil von Bildung. 

Mit Herzensbildung wird ein Bildungsbegriff genannt, der für den Protestantismus 
eine besondere Bedeutung hat. Hier geht es um die Fähigkeit sich anderen Men-
schen zuwenden zu können. Herzensbildung ist zu verstehen als das Vermögen, 
sich in andere einzufühlen, sie zu respektieren und mitleiden zu können, hat aber 
auch damit zu tun, sich selber gut zu kennen. Sie ist die Ergänzung zur reinen Wis-
sensvermittlung und bildet die Grundlage für so wichtige Eigenschaften wie Teamfä-
higkeit, Verantwortungsfähigkeit, Konfliktmanagement, aber auch die Kraft wieder 
aufzustehen. Herzensbildung ist sowohl Fundament der Verantwortungsfähigkeit als 
auch Grundlage eines stabilen Selbstwertgefühls. 

Wertebildung 

Das Schulpapier hebt an verschiedenen Stellen die Bedeutung einer Wertebildung 
hervor. Leitende Werte sind Menschenwürde, Freiheit, Mündigkeit (2.5), Verantwor-
tung (ebd.) Gerechtigkeit (2.2). Festgestellt wird, dass „Bildung im evangelischen 
Sinne der Entfaltung einer für Gott-offenen Humanität und der Orientierung des Han-
delns an christlichen Werten“ dient (1.). 

Bewusst wird der heute häufig verwendete Begriff der „Wertevermittlung“ vermieden. 
Denn es geht um eine „Orientierung an christlichen Werten“ bzw. die Entwicklung 
von „Wertbewusstsein“(2.6). Denn Werte kann man nicht vermitteln; man kann sie 
sich allenfalls bewusst zu eigen machen. Sie sind - mit Hans Joas gesprochen - als 
Vorstellungen zu verstehen, von denen man ergriffen wird. Sie enthalten ein passivi-
sches Element. Werte verdanken sich persönlichen Erfahrungen, die weder selber 
herzustellen, noch von anderen einfach weiter zu geben sind. Allerdings sind sie der 
Reflexion zugänglich, was die Möglichkeit einer Wertekommunikation eröffnet. Damit 
folgt Joas einem Wertebegriff, der sich deutlich von zwei landläufigen Verständnis-
sen abgrenzt: Nämlich dass Werte so etwas seien wie die Oberbegriffe eines Nor-
mensystems oder dass sie unsere persönlichen Ziele und Wünsche repräsentieren. 
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Hans Joas definiert Werte als „emotional stark besetzte Vorstellungen über das 
Wünschenswerte“60. Werte sind nach diesem Verständnis Zielbilder und Zielvisionen, 
die einen (un-)bewusst auswählen lassen aus allen denk- und fühlbaren Wünschen. 
Sie begrenzen, was des Wünschens wert ist. Es kommt sehr darauf an, welche Ziel-
bilder Menschen heute bewegen und welche Wertvorstellungen sich daraus ergeben.  

Die auch für unsere Gesellschaft so wichtigen Werte wie Freiheit, Verantwortung, 
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung verdanken sich weitge-
hend der biblisch-christlichen Tradition. Sie wurzeln zum einen in der umfassenden 
biblischen Vorstellung von „Schalom“, wie ihn Jesus im Anschluss an die Propheten 
des Alten Testaments entworfen hat:  

„Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat 
in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja ge-
reicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht (Jesaja 61,1-2):  »Der 
Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen; er 
hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie 
sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnaden-
jahr des Herrn.“ (Luk 4, 16-19) 

Werte haben zum anderen ihren Grund, ihr Wurzelwerk im „Urbild“, in der Beziehung 
Gottes zu jedem einzelnen Menschen. Gott hat jeden Menschen zu seinem Ebenbild 
bestimmt und hat ihr beziehungsweise ihm in Jesus Christus eine unveräußerliche 
Würde als Gottes geliebter Sohn oder Gottes geliebte Tochter zugesprochen. 

Die beiden evangelischen Kirchen „verstehen Werteorientierung und Wertekommu-
nikation als Auftrag aller Fächer und der ganzen Schule.“ (2.5) Es gibt kein Fach, bei 
dem die Auswahl und die Art der Bearbeitung von Themen nicht durch Vorentschei-
dungen und Vorstellungen von gutem Leben bestimmt sind. Diese Werteorientierun-
gen und die sie leitenden Bilder von einem guten Leben gilt es zu formulieren und 
innerhalb des gesamten Fächerkanons zusammen mit den Schülerinnen und Schü-
lern zu kommunizieren. Der Religionsunterricht ist ein Raum in dem diese grundle-
genden Zusammenhänge thematisch werden. 

Religiöse Bildung 

Religiöser Bildung geht es im Kern um die grundlegenden Vorstellungen des Men-
schen von dem Selbst, der Welt und einem guten Leben. Es geht um diejenigen Le-
bensdeutungen, die im persönlichen und gemeinsamen Leben Sinn stiften können 
und deshalb auch einen Beitrag zur Integration zu leisten vermögen. „Wir wollen Kin-
dern und Jugendlichen sinnstiftende Lebensdeutungen durch religiöse Bildung eröff-
nen und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten.“ (2.5) 

Religiöse Bildung greift damit die „Probleme konstitutiver Rationalität“ auf, die nach 
dem PISA- Forscher Jürgen Baumert ein entscheidender Zugang zum Verständnis 
der Welt bilden. Ohne eine religiöse und philosophische Bildung kann die Welt nicht 
verstanden und Allgemeinbildung nicht erworben werden.61 

Religiöse Bildung bringt in besonderer Weise jene grundlegenden Vorstellungen ein, 
die mit Gott bzw. mit Transzendenz zu tun haben. Sie eröffnet gerade dadurch einen 
Raum, in dem in Abgrenzung oder Zuordnung die eigenen Lebensdeutungen entwor-
fen, geklärt und weiterentwickelt werden können. Dies gilt auch für Lebensdeutungen 
�����������������������������������������������������������

60 Joas, Hans: Die kulturellen Werte Europas. Eine Einleitung, in: Die kulturellen Werte Europas, hrsg. 
v. H. Joas u. K. Wiegandt, S.16. 
61 Die anderen Zugänge bieten Mathematik und die Naturwissenschaften; Sprache, Literatur und 
Kunst sowie Geschichte, Politik, Ökonomie und Recht. 
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aus anderen Religionen und Weltanschauungen. Christlich-religiöse Bildung entwirft 
aufgrund ihrer eigenen Grundlagen einen Raum, in dem sich Menschen auch in ihrer 
Verschiedenheit wahrnehmen und respektieren können. In diesem Zusammenhang 
will sie zur Entdeckung bringen, dass Menschen unbedingt angenommen sind, auch 
wenn sie scheitern und sich verfehlen. In diesem Zusammenhang will sie Menschen 
Perspektiven für eine Verantwortung eröffnen, die von Konventionalität und Zwängen 
befreit ist. 

„Religiöse Bildung weist auf die Gottebenbildlichkeit und die Menschenwürde hin – 
und damit auf die Grenzen des Menschen. Sie betont damit den denkbar weitesten 
Verantwortungshorizont des Menschen, nämlich die menschliche Verantwortung vor 
Gott.“ (2.5) Indem christlich-religiöse Bildung auf den Gott verweist, der in Jesus 
Christus offenbar geworden ist und der allen Menschen Zukunft versprochen hat, 
bietet sie einen Horizont an, in dem Menschen  

·  Freiheit im Sinne einer Freiheit von der allzu großen Sorge um sich selbst,  

·  Verantwortung im Sinne einer Offenheit für andere, für die Schöpfung und für 
sich selbst sowie  

·  Gerechtigkeit im Sinne eines Einsatzes für die Schwachen gewinnen können. 

Religiöse Bildung will damit einen wichtigen Beitrag zur Allgemeinbildung und zum 
Bildungsauftrag der Schule leisten. 

 

4.7 Inklusives Lernen – Beispiel Johannes Brenz Sch ule Stuttgart 

Klasse 1-4 gemeinsam – wie geht das?  

1. Gemeinsames Lernen als schulische Herausforderun g 

In der schulpolitischen Landschaft blühen derzeit Visionen auf. Weitreichende Forde-
rungen werden lauter: „Wir brauchen eine Schule für alle“62. „Die andere Schule – 
jetzt!“63. Viele Rektoren, Lehrergewerkschaften, Elternbeiräte, Schulverbände und 
Bildungsinitiativen stimmen ein.64 Auch evangelische Landeskirchen melden sich in 
einem Positionspapier zur Schulpolitik zu Wort: „Wir arbeiten mit an Wegen zu einer 
schulischen Differenzierung ohne Stigmatisierung. Wir wollen längeres gemeinsames 
Lernen durch noch weiterzuentwickelnde Differenzierungskonzepte ermöglichen – 
möglichst bis zur 10. Klasse“65. 

Solche schultheoretischen Ideen, seien sie als Wunsch, Vision oder politische Forde-
rung vorgetragen, stoßen unwillkürlich auf harsche Kritik, zu Recht. Denn wie soll 
das gehen? Nicht in Finnland, sondern hier in unserem Land und so, dass bessere 
Lernerfolge erzielt werden und finanzierbar bleiben? Schulische Musterbeispiele sind 
dünn gesät, auch in evangelischen Schulen. Die größte Hürde besteht in einer zurei-
chenden inklusiven Didaktik und Schulorganisation. Sie bilden die Knackpunkte, die 
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62 Robert Giese und Lothar Sack im Tagesspiegel 18.6.2007. 
63 Titel des Publik-Forum, Dossier 11/ 2007. 
64 Vgl. die von vielen Trägern unterstützte Initiative „Länger gemeinsam lernen“ in: http://www.laenger-
gemeinsam-lernen.de/ 
65 Evangelische Landeskirchen 2008, 2. 
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conditio sine qua non. Hier herrscht enormer Entwicklungsbedarf. Anfänge sind je-
doch an unterschiedlichen Orten längst gemacht66. Wie gemeinsames Lernen in he-
terogenen Gruppen für alle erfolgreich verwirklicht werden kann, lässt sich an aus-
gewählten Praxisbeispielen aufzeigen. Sie können zu didaktischen und schulorgani-
satorischen Lern- und Entwicklungsimpulsen werden. Darauf liegt der Fokus des fol-
genden Praxismodells67, denn „als Träger von Bildungseinrichtungen sind die Kir-
chen bereit, Konkretionen modellhaft umzusetzen.“68 

Die Johannes Brenz Schule, eine Stuttgarter Grundschule in Trägerschaft der Ev. 
Schulstiftung Stuttgart, treibt die Heterogenität der Lerngruppe auf die Spitze. Die 
differierenden Lernvoraussetzungen einer neu eingeschulten Klasse sind schon ex-
trem. Die einen lesen bereits halbwegs flüssig, andere müssen sich noch mit dem 
ersten Buchstaben im Alphabet vertraut machen. Und nun bildet diese Schule seit 
dem Schuljahr 2005/06 gemeinsame Lerngruppen von Klasse 1-4! Wie soll das ge-
lingen? 

2. Das Lernkonzept der Johannes Brenz Schule 

Im Faltblatt dieser zweizügigen Innenstadtschule ist zu lesen: „Vom ersten Schultag 
an werden die Kinder von den Größeren in die Rituale und Regeln der Gemeinschaft 
eingebunden. Verschiedenheit ist Normalität und wird als Chance verstanden und 
genutzt (…). Jede Lerngruppe besteht aus maximal 24 Kindern aller vier Schuljahr-
gangsstufen (…). Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf können intensiver betreut 
werden. Offene Unterrichtsformen ermöglichen den Kindern individuelle Lernwege, 
wobei sich kooperative Lernformen mit selbständiger Einzelarbeit abwechseln (…).  

Der gemeinsame Gruppenunterricht  umfasst alle Hauptfächer und den Fächerver-
bund Mensch, Natur und Kultur sowie Religion und Sport. In diesem Unterricht sind 
freie Arbeitsformen  der wichtigste Bestandteil. Täglich vor der großen Pause findet 
in der Unterrichtszeit eine zweistündige Freiarbeit statt. Jedes Kind lernt dabei von 
Anfang an ein Repertoire an Methoden des selbständigen Arbeitens.“ Ein roter Fa-
den durchzieht die Freiarbeit69. Für jede Jahrgangsstufe erstellen die Lehrerinnen 
und Lehrer auf der Grundlage des Bildungsplanes in Baden-Württemberg und des 
Schulcurriculums einen Zeitplan der Fächer für ein Schuljahr, aus dem hervorgeht, 
welche Ziele und Kompetenzen das Kind zu welchem Zeitpunkt erreichen soll. Dieser 
Plan wird den Kindern vorgestellt und mit ihnen besprochen. 

Im Stufenunterricht  werden Kinder der gleichen Schuljahrgangsstufe aus den bei-
den Zügen A und B jeweils in einer A- bzw. B-Gruppe zusammengefasst. In diesen 
Unterrichtszeiten lösen sich die altersgemischten Gruppen auf. Die Kinder wechseln 
die Zimmer. In der Altersstufe werden sie in die Grundlagen der Fächer Deutsch, Ma-
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66 Es sei z. B. an die dörflichen Zwergschulen der Vergangenheiten, die gemeinsame Eingangsstufe 
des Schulprojektes „Schulanfang auf neuen Wegen“ in Baden Württemberg oder an die Waldorfschu-
len, Montessorischulen, integrierte Gesamtschulen oder verschiedene Modellschulen erinnert. 
67 Wichtige andere Aspekte wie z. B. Elternarbeit oder Leistungsmessung werden ausgeblendet. 
68 Evangelische Landeskirche 2008, 1f. 
69 Vgl. im Folgenden Johannes Brenz Schule 2005. 
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thematik und Englisch eingeführt. Die erste und zweite Jahrgangsstufe erhält je 5 
Stunden, die dritte und vierte Jahrgangsstufe je 7 Stunden. 

10.35  

-  

11.20  

Gruppenunterricht  

mit  

Erzieherin 

Gruppenunterricht  Stufenunterricht 

Frau D./ 

Frau R./Frau L./ 
Frau B.  

Gruppenunterricht  Stufenunterricht 

Frau D./ 

Frau R./Frau L./ 
Frau B. 

11.20  

-  

11.35  

P a u s e P a u s e P a u s e P a u s e P a u s e 

11.35  

-  

12.20  

Pause 
½ 

 

MeNuK 
¾ 

Frau D. 

Religionsunterricht  Stufenunterricht 

Frau D./ 

Frau R./Frau L./ 
Frau B. 

Religionsunterricht 

 

 Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  

8.00  

-  

8.45  

Freiarbeit 

mit 

Erzieherin 

Sport 

Frau H. 

Freiarbeit 

mit 

Erzieherin 

Stufenunterricht 

Frau D./ 

Frau R./Frau L./ 
Frau B. 

Freiarbeit 

 

8.45  

-  

9.15  

Freiarbeit 

mit 

Erzieherin 

Gruppenunterricht  Freiarbeit 

mit 

Erzieherin 

9.15 
– 

9.30 

Vesper Vesper  Vesper  

Stufenunterricht 

Frau D./ 

Frau R./Frau L./ 
Frau B. 

Sport 

Frau H.  

9.30 
– 

9.50 

Hofpause Hofpause  Hofpause  Hofpause  Hofpause  

Pause ½ 

 

Vesper Pause ½ 9.50  

-  

10.35  

Gruppenunterricht  

mit  

Erzieherin  Musikschule  

Frau 
L./ 

Frau 
B. 

Gruppenunterricht  

Gruppenunterricht  Musikschule  

Frau 
L./ 

Frau 
B. 

 
Stundenplan Lerngruppen A-TEAM  
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12.20  

-  

13.00  

Gruppenunterricht  Essen  Essen  Team 

Ab  

12 Uhr       Pause    

     

 

Gruppenunterricht 

Biberbanden-
Treffen 

 

13.00 
– 

13.30  

Essen   Essen Schwim- 

men 

Frau H. 

Essen 

 

13.45 
– 

15.15 

   

AG-Nachmittag 

 

 

Der gesamte Gruppenunterricht wird von der Gruppenlehrkraft  erteilt. Sie ist auch 
Stufenlehrkraft, arbeitet eng mit den anderen Stufenlehrkräften  zusammen und trifft 
sich mit ihnen regelmäßig zum Informationsaustausch70. Es gibt eine enge Koopera-
tion zwischen Schule und Hort . In drei Doppelstunden pro Woche wird die Grup-
penlehrkraft von den beiden Erzieher/innen  des Horts unterstützt. Die Erzie-
her/innen beobachten, unterstützen und beraten die Kinder beim Lernen. Der Hort 
bietet mit 16 Themenräumen im Schulgebäude ein altersgemäßes Angebot während 
der Freispielzeit an.  

Einzelne thematische Räume wie die „Kochmütze“, „Holzwerkstatt“ oder „Geniemei-
le“, die aus den Interessen und Bedürfnissen der Kinder entstanden sind, liegen ne-
ben dem Klassenzimmer. Sie und auch die Flure sind als Lern- und Themenland-
schaften  gestaltet und können auch im Unterricht während der Freiarbeit genutzt 
werden. Durch eine geeignete Klassenzimmereinrichtung und vielfältige Lernmateria-
lien, die in Regalwänden frei zugänglich sind, wird den Kindern eine anregende und 
strukturierende Umgebung  für ein individualisiertes, kooperatives und selbst ge-

steuertes Lernen geboten71. 

Für jedes Kind (Hort-, Kernzeit- und Schul-
kind) gibt es eine individuelle Entwick-
lungsdokumentation, um die Individualität 
und Ressourcen der Kinder klarer erken-
nen und gezielter fördern zu können. Dazu 
dienen drei Instrumente: Die Schatzmap-
pe des Kindes  mit eigenen Notizen, Ent-
würfe, Arbeitsproben, Lerntagebuch oder 
Lobzettel, die Beobachtungsmappe der 
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70 Vgl. die Aufgabenverteilung von Gruppen- und Stufenlehrer/innen ebd. S. 5. 
71  Die folgenden Bilder sind vom Autor aufgenommen. 
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Lehrer und Erzieher mit Beobachtungen, Vorkommnissen und Entwicklungsnotizen 
und die Dokumentationsmappe mit Inhalten aus der Beobachtungs- und Schatz-
mappe, die für die Dokumentation der Entwicklung des Kindes von entscheidender 
Bedeutung sind. Die Inhalte aus der Schatzmappe, die einen „Repräsentationscha-
rakter“ haben, werden zusammen mit den Kindern einmal pro Schuljahr ausgewählt 
und ausgewertet. Leistungsdefizite und –stärken können durch eine individuelle Ent-
wicklungsbegleitung zeitnah erkannt und gefördert werden. Der persönlichen Lern-
entwicklung entsprechend gibt es auch die Möglichkeit einer längeren oder kürzeren 
Verweildauer in der Lerngruppe. 

3. Impressionen eines Unterrichtsbesuchs 

Die erste Doppelstunde beginnt mit einem Adventsritual. Eine Kerze wird angezün-
det, mit Flötenbegleitung ein Lied gesunden, die Kinder sitzen an Tischen in Sech-
ser-Gruppen. Dies könnte an jeder anderen Schule so sein. Beim näheren Hinsehen 
fällt auf: Die drei zusammengestellten Tische sind unterschiedlich hoch, die Kinder 
sehr unterschiedlich groß. Das gemeinsame Lernen ist Prinzip, bis hin zur Tisch-
gruppe. Die Lehrerin leitet in die Freiarbeit über: Sie gibt mit kleinen Kommentaren 
individuelle Arbeiten zurück, die sie durchgesehen hat, fragt die Lernstufen, ob sie 
ihre Aufgaben kennen und geht auf einzelne Schüler ein. Das alles in weniger als 5 
Minuten. Dann gibt sie ein akustisches Zeichen, die Kinder schwärmen aus, die Frei-
arbeit beginnt. Das Klassenzimmer verwandelt sich in einen Bienenschwarm. Die 
Kinder holen ihre Lernmaterialien aus den Regalen und suchen geeignete Arbeits-
plätze auf, an den Tischgruppen, an Tischen entlang der Wände mit z. T. schon 
durch Namenskärtchen reservierten Plätzen, auf dem Flur und im angrenzenden 
Themenraum. 

Leon arbeitet mit der Vokabelbox, Mira macht an der Schreibfibel weiter, Franziska 
hat sich das Nagelbrett zu Recht gerückt. Sie löst Aufgaben, in dem sie mit einem 
Gummi geometrische Figuren bildet. Sam arbeitet an den Satzkarten. Er hat ADHS 
und wird in zwei Doppelstunden pro Woche von Sandra, einer Ergotherapeutin un-
terstützt. 

Mark versucht den Geheimnissen der Uhrzeit im Tages-
lauf auf die Spur zu kommen.  

 

Lisa und Maren liegen auf dem Boden  
und arbeiten am Rechenbrett. 
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Sie lesen ihre Aufgabenkärtchen, legen ihre Perlen, es sieht 
höchst kompliziert aus, doch die beiden wissen wie es geht. 
Am Ende aber stimmt das Ergebnis mit der Kontrollkarte 
nicht überein. Die Lehrerin kommt dazu und mahnt an, sich 
durchgehender zu konzentrieren. Sie bietet ihnen an, in der 
nächsten Freiarbeitsphase zu assistieren. Alle scheinen wie 
selbstverständlich zu wissen, wie was geht. Oder sie unter-
richten sich gegenseitig und geben sich Tipps. Und die Leh-
rerin ist dort, wo’s brennt.  

Zehn Minuten vor Schluss wird das Ende angekündigt. Die 
Materialien werden weggeräumt und die getane Arbeit im 
Wochenblatt unter der entsprechenden Rubrik vermerkt.  

Annika hat eine Körperbehinderung (spastische Lähmung). Sie wird von einer Hilfs-
kraft im freiwilligen sozialen Jahr unterstützt. Das ist zwei Stunden pro Woche so. 
Ansonsten ist sie wie jedes andere Kind überall dabei, auch bei der 20-minütigen 
Präsentation von Florian zum Berufsbild seines Onkels und auch beim Lerngang ins 
Stuttgarter Planetarium, das an diesem Morgen noch auf dem Programm steht. 

 

 

Die personelle Ausstattung entspricht weitgehend der einer öffentlichen Schule, wie 
die Rektorin versichert. Dazu kommen fünf bis sieben zusätzliche Stunden der Erzie-
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herinnen vom Hort und je eine Stunde Deputatsermäßigung pro Lehrkraft. Die finan-
ziellen Möglichkeiten liegen aufgrund des Schulgeldes und effizienter Fundraising-
Aktionen sowie der Arbeit eines Freundeskreises über dem Normalniveau, so dass 
auch der erhöhte Finanzbedarf für qualitativ gute Freiarbeitsmaterialien abgedeckt 
werden konnte. Die größte schulorganisatorische Herausforderung besteht bei die-
sem Konzept des jahrgangsübergreifenden Lernens aus Sicht der Rektorin, eine ide-
ale Mischung der Lerngruppe herzustellen. Sie muss eine entsprechende Verteilung 
nach Geschlecht, Konfession (50 % ev.), Jahrgangszugehörigkeit und Hortkinderan-
teil berücksichtigen und zugleich das einzelne Kind und seine pädagogischen Be-
dürfnisse im Blick behalten.  

Der Übergang in die weiterführenden Schulen stellt, so die Rektorin, kein Problem 
dar. „Zwar wird die Leistungsrückmeldung von den Eltern oft erst richtig wahrge-
nommen, wenn sie in der vierten Klasse auch mit einer Note beziffert wird. Die Kin-
der bekommen das jedoch gut hin.“ Die Rektorin ist überzeugt, dass ihr Lernen viel 
effizienter ist. „Sie haben gelernt wie man lernt und wissen, wo sie ansetzen müssen, 
um erfolgreich zu sein.“  

Bei der Frage, was sie am gemeinsamen Lernen nicht so gut bzw. gut findet, zieht 
Jasmin aus der zweiten Jahrgangsstufe den Mundwinkel hoch: „Dass die Älteren 
meckern, wenn wir beim Abschreiben länger brauchen (…). Aber gut ist, dass die 
uns helfen können, wenn die Schlange bei Frau Meier (Lehrerin) grad so lang ist.“ 

5. Schlussfolgerungen 

Wie erklärt es sich, dass dieses Lernkonzept bei einer so extremen Heterogenität im 
Klassenzimmer erfolgreich ist? Der Schlüssel liegt m. E. in einer inklusiven Didaktik 
mit fein abgestimmter Lernorganisation. Die schöpfungstheologisch begründete Ein-
zigartigkeit und Verschiedenheit der Kinder wird als Normalität akzeptiert. Auf eine 
äußere Differenzierung der Schüler/innen nach Leistungsniveaus und die daraus fol-
genden Konsequenzen der Selektion und Stigmatisierung so weit wie möglich ver-
zichtet. Es gibt eine gemeinsame Lerngruppe und dennoch keine Uniformität. Es wird 
eben nicht am gleichen Ort, in der gleichen Zeit, mit den gleichen Methoden, am glei-
chen Lerngegenstand, mit dem gleichen Ziel gearbeitet.  

Der Verzicht auf äußere Differenzierung wird kompensiert durch einen hohen Grad 
an innerer Differenzierung. An der Johannes Brenz Schule lässt sich die sog. Bin-
nendifferenzierung auf allen Ebenen deutlich ablesen: Am Raumkonzept, der Koope-
ration mit dem Hort, dem Angebot des Lernmaterials, der Rhythmisierung der Zeit, 
der Mischung der Lerngruppen und nicht zuletzt an der personalen Ausstattung und 
an den diversen Sozialformen. Gelernt wird allein, zu zweit, in Grüppchen, in Jahr-
gangsstufen und in der übergreifenden Grundschulmissung. Dies alles ist kein Ein-
heitsbrei, sondern ein delikates Lernmenü mit unterschiedlichen Gängen, an deren 
Zubereitung die Schüler/innen selbständig mitwirken. Das selbst gesteuerte, indivi-
dualisierte und kooperative Lernen hat auch in der Freiarbeit einen roten Faden. Es 
orientiert sich an den zu erwerbenden Kompetenzen. Es wird individuell begleitet, 
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dokumentiert und evaluiert. Dazu braucht es besondere Rahmenbedingungen, nicht 
zuletzt eine vielfältige Binnendifferenzierung und eine entsprechende Qualifizierung 
des Personals. Die Johannes Brenz Schule arbeitet in einem interdisziplinären Team 
von Lehrer/innen, auch Sonderschullehrer/innen, Erzieher/innen, Therapeuten und 
einer (externen) Psychologin. Sie ist in ihrem Schulentwicklungsprozess weit fortge-
schritten, doch noch nicht am Ende. Ihrem Namenspatron, dem württembergischen 
Reformator Johannes Brenz macht sie alle Ehre. Mit der Schulordnung von 1559 
führte er in Dörfern und kleinen Städten die sog. Partikularschulen, also Schulen für 
alle ein. Er bezog den reformatorischen Grundsatz, der fortwährenden Erneuerung 
auch auf das Schulwesen: Schola semper reformanda! 

Von der Johannes Brenz Schule können Impulse ausgehen für die schwierige Frage, 
wie es gelingen kann auf die Selektierung, Milieubildung und Stigmatisierung von 
Kinder als Haupt-, Real-, Gymnasial- und Sonderschulkinder zu verzichten und den-
noch mit gleichem oder gar größerem Erfolg gemeinsam zu lernen ohne dabei Lern- 
und Gruppendifferenzierungen aufzugeben. Ein ermutigendes Beispiel! 

Quellen: 

Johannes Brenz Schule 2005: Konzeption für die Altersmischung der Johannes Brenz Schule Stutt-
gart in der Schul- und Hortarbeit“ beschlossen von der Schulkonferenz am 21.07.2005. In: 
http://www.jbs-stuttgart.de/pdf/Konzept_Altersmischung.pdf 

Johannes Brenz Schule (Hg.): Faltblatt zur Schule. 
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Inklusion – Herausforderung und Chance für die Schu lentwicklung 

Positionen 
Im Herbst 1973 rief der deutsche Bildungsrat in Deutschland zum ersten Mal öffentlich zur 
Integration auf72. 

Als „Strukturplan für die pädagogische Förderung behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder und Jugendlicher“ (S.11) orientiert er sich an dem Ziel, diese „best-
möglich zu fördern, ihnen abgestuft in den normalen Einrichtungen einen Platz einzu-
räumen und ihnen so als vollberechtigten Mitgliedern unserer Gesellschaft zu begeg-
nen“ (S.12). Zur Reduzierung der Zahl der in Sonderschulen geförderten Schü-
ler/innen wird eine Binnenreform der allgemeinen Schulen gefördert. 
 

Auf der Grundlage dieses Berichts wurden in Deutschland eine Reihe von Schulversuchen 
zur gemeinsamen Erziehung begonnen, deren Auswertungen durchweg positive Resultate 
erbrachten. Als Konsequenz daraus wurde in den „Empfehlungen zur sonderpädagogischen 
Förderung in den Schulen der Bundesrepublik Deutschland“ der Kultusministerkonferenz 
(Mai 1994) den Veränderungen pädagogischen Arbeitens Rechnung getragen. 

Stichworte sind: personenbezogene, individualisierende und nicht mehr vorrangig auf 
Institutionen bezogene Sichtweise sonderpädagogischer Förderung. An die Stelle der 
Sonderschulbedürftigkeit tritt der sonderpädagogische Förderbedarf, dessen Erfül-
lung nicht mehr an den Förderort Sonderschule gebunden ist. Es gilt „die Bemühun-
gen um gemeinsame Erziehung und gemeinsamen Unterricht für Behinderte und 
Nichtbehinderte zu unterstützen“73. In den folgenden Jahren wurden in diesem Sinn 
Empfehlungen für alle Behinderungsarten veröffentlicht. 
 

In seiner Berliner Rede zur Bildung formuliert der Bundespräsident im Jahr 2006:74 „Bil-
dungschancen sind Lebenschancen. Sie dürfen nicht von der Herkunft abhängen.“ (S.1) In-
nerhalb der Ausführungen zur individuellen Förderung schreibt er in bezug auf Inklusion: 

„ Mehr Teamwork macht es auch leichter, Kinder mit Behinderungen gemeinsam mit 
ihren nicht-behinderten Altersgenossen zu unterrichten. … lernen auf diese Weise 
schon sehr früh, dass es normal ist, verschieden zu sein. Ich wünsche mir, möglichst 
viele Kinder könnten diese Erfahrung machen“ (S.13). 
 

Die Bundesregierung schreibt im Juli 200775 

Die Erfüllung sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht an Sonderschulen ge-
bunden. Ihm kann auch in sonstigen allgemein bildenden Schulen vermehrt entspro-
chen werden. Die Bildung behinderter junger Menschen ist verstärkt als gemeinsame 
Aufgabe für grundsätzlich alle Schulen anzustreben. 
„Die gemeinsame Erziehung und Ausbildung behinderter und nicht behinderter Kin-
der unter einem Dach kann ein wirksamer Weg sein, spätere Diskriminierungen im 
Alltag zu vermeiden und Integration in allen gesellschaftlichen Bereichen voranzutrei-
ben.“ (S.8). 
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72 (Deutscher Bildungsrat, 1974) 
73 (KMK, 1974, S. S.718) 
74 Bundespräsidialamt, 2006 
75 Deutscher Bundestag, 2007 . Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordne-
ten Dr. Ilja Seifert …. Drucksache 16/5838) 
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„Da die bestehenden Angebote noch nicht ausreichen, um allen begründeten Anträ-
gen auf integrative Beschulung Rechnung tragen zu können, sollten die Bemühungen 
zur Erweiterung des integrativen Bildungsangebots ausgeweitet werden. Mit der Eu-
ropäischen Konferenz zur Integration behinderter Menschen vom Juni dieses Jahres 
hat die Bundesregierung unter anderem das Ziel verfolgt, einen Impuls in diese Rich-
tung zu setzen.  
Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Wünsche der Eltern ebenso wie 
die der Kinder und Jugendlichen Berücksichtigung finden müssen und die Schaffung 
eines möglichst hohen Anteils an integrativer Beschulung realisiert werden sollte.“ 
(S.9). 

Trotz dieser übereinstimmenden Äußerungen deutscher Politiker, sind bis heute in keinem 
der Landesgleichstellungsgesetze entscheidende Konsequenzen für die Bildungspolitik im 
Bereich der Sonder- oder allgemeinen Pädagogik gezogen worden.  

Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen 
Im Februar 2006 besuchte der Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung der Verein-
ten Nationen, Vernor Munoz für eine Woche Deutschland und analysierte die Umsetzung 
des Rechts auf Bildung unter vier Perspektiven:  

Die Auswirkungen des föderalen Systems 
Die Reform des Bildungssystems in bezug auf die Ergebnisse der PISA Studie 
Die Struktur des Bildungswesens 
Der Paradigmenwechsel bei der Migration in Verbindung mit demografischen Verän-
derungen und sozio-ökonomischen Faktoren. 

Sein Ergebnis: 

·  Die PISA-Ergebnisse haben gezeigt, dass in Deutschland ein enger Zusammenhang 
zwischen sozialem / Migrationshintergrund der Schüler und den Bildungsergebnissen 
besteht. Die daraufhin eingeleiteten Maßnahmen zur Bildungsreform zielen auf ein 
System, das den spezifischen Lernerfordernissen des einzelnen Schülers besser 
entgegenkommt. „In dieser Hinsicht legt der Sonderberichterstatter der Regierung 
eindringlich nahe, das mehrgliedrige Schulsystem, das selektiv ist und zu einer Form 
der De-facto-Diskriminierung führen könnte, noch einmal zu überdenken. In der Tat 
geht der Sonderberichterstatter davon aus, dass bei dem Auswahlprozess, der im 
Sekundarbereich I stattfinden (…) die Schüler nicht angemessen beurteilt werden 
und dieser statt inklusiv zu sein exklusiv ist. Er konnte im Verlauf seines Besuchs 
beispielsweise feststellen, dass sich diese Einordnungssystem auf arme Kinder und 
Migrantenkinder sowie Kinder mit Behinderungen negativ auswirken. 

·  Im Hinblick auf Kinder von Migranten und Kinder mit Behinderungen vertritt der Son-
derberichterstatter die Auffassung, dass es notwendig ist, Aktionen einzuleiten, um 
soziale Ungleichheiten zu überwinden und um gleiche und gerechte Bildungsmög-
lichkeiten für jedes Kind sicherzustellen, insbesondere für diejenigen, die dem margi-
nalisierten Bereich der Bevölkerung angehören“ (Zusammenfassung des Berichts, 
offizielle deutsche Version). 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung reagierte auf den Bericht wie folgt (BMFB 
2008)76 

·  Eine der wichtigsten Ziele bei der Weiterentwicklung des deutschen Bildungssystems 
ist es, die Abhängigkeit von Bildungserfolg und sozialer Herkunft zu reduzieren … 
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76 Quelle: http://www.bmbf.de/de/7763php vom 2.2.2008 
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·  Eine bewusste bildungspolitische Ungleichbehandlung … ist nirgends in Deutschland 
erkennbar. … In dem im Juli 2006 begonnenen Prozess zur Erarbeitung eines „Nati-
onalen Integrationsplans“ kommt der Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund durch gezielte Sprachförderung in Kindergarten und Schule 
und der Verbesserung von Bildungschancen und Bildungsbeteiligung besonderer 
Stellenwert zu. … 

·  Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen haben in Deutschland ein Recht auf Bil-
dung. Sie werden vom Bildungssystem nicht ausgegrenzt, sondern in Deutschland 
besonders intensiv gefördert. … Behinderte Schüler werden entweder in Regelschu-
len gemeinsam mit nichtbehinderten Schülern oder in Sonder- bzw. Förderschulen 
unterrichtet. Die integrativen Angebote werden in den Ländern weiter ausgebaut … 
Die Bildungsausgaben für die individuellen Förderung in Förderschulen sind über-
durchschnittlich hoch. 

Zahlen und Daten 
Im Jahr 2005 wurden von insgesamt 9.475.193 Schülerinnen und Schülern 484.253  Schü-
ler/innen (5,1%) mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet.77 

 

Für das Jahr 2003 ergibt sich bundesweit folgende Verteilung der Schülerinnen und Schüler 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf Sonder- und allgemeine Schulen78: 
 

Förderschwerpunkt Schüler – Anzahl davon in So-
Schulen 

davon in 
allg.Schulen 

Lernen 258.618 228.912 (88,5%) 29.706 (11,5%) 

Sehen 6.167 4.736 (76,8%) 1.431 (23,2%) 

Hören 13.717 11.013 (80,3%) 2.704 (19,7%) 

Sprache 45.837 35.883 (78.3%) 9.954 (21,7%) 

Körp./mot.Entwicklung 27.324 22.937 (83,9%) 4.387 (16,1%) 

Geistige Entwicklung 72.277 70.286 (97,2%) 1.991 (2,8%) 

Emotion/soz. Entw. 42.627 30.523 (71,6%) 12.104 (28,4%) 

Ohne Zuordnung 16.310 15.359 (94,2%) 951 (5,8%) 

Kranke 9.844 9.676 (98,3%) 168 (1,7%) 
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77 Quelle: (Deutscher Bundestag, 2007)S.2. 
78 Quelle für diese und alle folgenden Angaben: (Kultusministerkonferenz, 2005). Die Daten der KMK 
sind die einzigen Informationen die es in diesem Zusammenhang gibt. Einschränkungen: der Besuch 
der allgemeinen Schule allein ist noch keine Integration, einige Bundesländer zum Beispiel Baden 
Württemberg zeigen auffallend hohe Zahl, obwohl sie kein Konzept gemeinsamen Lernens haben (wie 
diese Zahl zu Stande kommen ist nicht erkennbar). Schuljahr 2005/06  484.253 Förderschüler, davon 
14,1% (68.040) Integrationsschüler/innen. 
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Insgesamt 492.721  429.325 (87,1%) 63.369 (12,9%) 

Tab 1: Verteilung bundesweit, nach Förderschwerpunkten 

 

Die KMK resümiert: „Trotz einer 
zunehmenden Tendenz, Schüler 
mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf auch in allgemeinen Schu-
len zu unterrichten, ist die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler an 
Sonderschulen von 1995 bis 2002 
kontinuierlich um 10,0 Prozent von 
390.500 auf 429.300 gestiegen, die 

Sonderschulbesuchsquote stieg damit von 4,3 Prozent auf 4,8 Prozent“ (KMK S.XII)79.  

Von den Integrationsschüler/innen besuchten 65,3 Prozent die Grundschule, 15,0 Prozent 
die Hauptschule, 7,9 Prozent integrierte Gesamtschule und 2,7 Prozent die Orientierungsstu-
fe. (KMK S.XIII). 

 

Interessant sind auch die Länderergebnisse, hier wird deutlich, wie unterschiedlich die ein-
zelnen Bundesländer integrativen Unterricht ermöglichen.  

 

Land Sch in Sonder-
schulen 

in Allgemeinen 
Schulen 

Bsp. Lernen 
Verhältnis  

BW  55.199 17.018 2,6 : 1 

BY 63.033 5.479 9,5 : 1 

BE 13.738 5.830 2,5 : 1 

BB 13.834 4.198 8,3 : 1 

HB 2.461 2.372 0,6 : 1 

HH 7.525 1.548 12,7 :1 

HE 26.326 3.337 9,7 : 1 

MV 12.834 1.423 51,3 :1 

NI 40.024 1.496 51,03 :1 

NW 104.618 9.767 11,1 : 1 
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79 Die oben genannten Zahlen von 2005 bestärken diese Tendenz. 
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RP 17.668 1.329 14,2 : 1 

SL 4.058 1.284 3,1 : 1 

SN 22.246 1.612 93,5 : 1 

ST 17.594 476 53,9 : 1 

SH 12.196 4.428 2,5 : 1 

TH 15.971 1.799 20,6 : 1 

Tab. 2: Übersicht nach Bundesländern 

 

Im Ländervergleich zeigen sich deutliche Unterschiede, deren Ursachen pädagogisch nicht 
zu erklären sind: 

Lernen Bremen 61% Sachsen 1% 

Sprache Bremen 100% Sachsen-Anhalt 3% 

emotionale Entwicklung Hamburg 100% Niedersachsen 5% 

Körperliche Entwick-
lung 

Brandenburg 79% Rheinland-Pfalz 3% 

Hören Brandenburg 67% Bayern 5% 

Sehen Thüringen 8%  Schl.H. 100% 

Tab. 3: Förderort allgemeine Schule im Ländervergleich nach Förderschwerpunkten 

 

Es gibt also weder innerhalb eines Bundeslandes noch zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern eine einheitliche Entscheidungspraxis zur Überführung eines Kindes in die Sonderschu-
le.  

Von Land zu Land unterscheidet sich innerhalb eines Förderschwerpunktes die Zuweisung 
zur allgemeinen oder zur Sonderschule ebenso wie innerhalb eines Bundeslandes zwischen 
den Förderschwerpunkten. (Die Frage des Verhältnisses von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf zu allen Schülerinnen und Schülern ist damit noch gar 
nicht angesprochen: wer wird wann und von wem als förderbedürftig diagnostiziert?). In kei-
nem Land zeigt sich eine deutliche, das heißt grundsätzlich gültige Position zur Integrations-
politik. 

Besonders junge Menschen mit „geistiger Behinderung“ im Sekundarstufen-Alter sind unter 
inklusivem Aspekt benachteiligt, wie überhaupt der Förderschwerpunkt geistige Behinderung 
unterdurchschnittlich in integrativen Maßnahmen vertreten ist.  

Für die Förderschwerpunkte Lernen und emotionale / soziale Entwicklung wird seit 1960 in 
zahlreichen Studien immer wieder nachgewiesen, dass die entsprechenden Schülerinnen 



62 

und Schüler bestimmten unterprivilegierten sozialen Gruppen angehören und dass Kinder 
mit Migrationshintergrund überrepräsentiert sind. 

Ausländische Schülerinnen und Schüler 
Im Laufe der neunziger Jahre stieg die Zahl der nichtdeutschen Schülerinnen und Schüler  
an allgemeinbildenden Schulen um 18% von 8,8% (1991) auf 9,4% (1999). Diese Tendenz 
zeigt sich auch an den Sonderschulen, hier stieg der Anteil von 13,5% (1991) auf 14,7% 
(1999). 

Im Zeitraum von 1995 bis 2003 stieg der Anteil ausländischer Schüler an Sonderschulen von 
14 ,3 Prozent auf 15,9 Prozent. Dabei lag der Anteil der Schüler mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen bei 65 Prozent. Von deutschen Schülern besuchten zum gleichen Zeitraum nur 51,1 
Prozent die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen. Der Anteil der ausländischen Schü-
ler an der Gesamtzahl der Sonderschüler im Förderschwerpunkt Lernen ist mit 19,4 Prozent 
höher als in sonstigen Schwerpunkten mit 11,9 Prozent.  

Auch hier gibt es einen erkennbaren Unterschied in den Bundesländern: 1999 gab es z.B. in 
Niedersachsen eine Überrepräsentanz mit dem Faktor 2,22; BW Faktor 1,96; Rheinland-
Pfalz 1,76; in den neuen Bundesländern besteht eine Unterrepräsentanz (siehe Tabelle80).  

Als Grund wird häufig die mangelnde Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler  mit 
Migrationshintergrund genannt, allerdings gibt es wenig Belege dafür, dass gerade die Son-
derschulen besondere Kompetenzen und Ressourcen zum Ausgleich haben. 
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80 Berechnung von (Powell & Wagner, 2002) 
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Abschlüsse  
2003 verließen 48.200 Schüler die Sonderschule, davon erreichten 18,3 Prozent den Haupt-
schulabschluss 79,9 Prozent verließen die Schule ohne Hauptschulabschluss (60,1 Prozent 
davon Förderschwerpunkt Lernen).  

9% aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland verlassen die Schule ohne Abschluss, bei 
Schulabgängern nichtdeutscher Herkunft sind es 20%; 1998 kamen 1/3 dieser Schülerinnen 
und Schüler von einer Sonderschule! Für die Berufsaussichten ist die Ausgangsposition: kein 
Schulabschluss zusammen mit dem Etikett Sonderschule nicht besonders positiv. 

Der Europäische Vergleich 
Bezogen auf den Anteil sonderpädagogischer Förderung im Rahmen des europäischen Bil-
dungssystems scheint Deutschland einen Mittelplatz einzunehmen. Etwa fünfeinhalb Prozent 
aller deutschen Schüler erhalten sonderpädagogische Förderung. Auffallend an der folgen-
den Grafik ist die hohe Quote sonderpädagogischer Förderung in den skandinavischen Län-
dern, insbesondere in Dänemark, Island und Finnland. In Finnland erhalten - mittlerweile - 
über 21% aller Schülerinnen im Laufe ihrer Schulkarriere irgendwann einmal eine sonderpä-
dagogische Unterstützung.  

Das Bild relativiert sich allerdings, wenn man hinzu zieht, an welchem Ort die sonderpäda-
gogische Förderung stattfindet. Dann stellt man nämlich fest, dass gerade bei den genann-
ten skandinavischen Ländern diese Förderung in der Regelschule stattfindet und nur in klei-
nem Umfang (blaue Säulen) in speziellen Sondereinrichtungen. 

 

 
 
 
 
 
Abbildung 2: Anteil der 
SchülerInnen mit 
sonderpädagogischem 
Förderbedarf.  
(blaue Säule: davon in 
Sondereinrichtungen)81 
 
 

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang das Beispiel Finnland: Den Finnen scheint es mit 
ihrem aufwändigen Unterstützungssystem gelungen zu sein, nicht nur die Schulform, son-
dern auch die Erscheinungsform der Lernbehinderung zum Verschwinden gebracht zu ha-
ben. Die Zahl der Abgänger, die die finnische Gemeinschaftsschule ohne Abschluss verlas-
sen, liegt unter 1%. Daneben unterhält Finnland allerdings nach wie vor ein separierendes 
System sonderpädagogischer Förderung für Kinder mit geistiger oder mit Sinnesbehinderun-
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81 Quelle: EADSNE 2003, Grafik: (Katzenbach & Schroeder, 2008, S. 12)) 
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gen. Und hier ist Quote der Separation mit den deutschen Verhältnissen vergleichbar, aller-
dings mit sinkender Tendenz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3:  
SchülerInnen mit 
sonderpädagogischem 
Förderbedarf in 
Sondereinrichtungen 82 
 

 
 

Zeitpunkt des Übergangs in ein vertikal gegliedertes Schulsystem (Deutsches PISA Konsor-
tium 2004)  

Klasse 4 : Deutschland 

Klasse 6 : Belgien, Luxemburg, Mexiko, Irland, Großbritannien, Schweiz, Liechtenstein 

Klasse 8 : Niederlande (7), Italien, Portugal, Polen, Frankreich, Österreich, Russland, Tsche-
chien, Ungarn 

Kein vertikal gegliedertes System : Australien, Brasilien, Dänemark, Finnland, Griechen-
land, Island, Japan, Kanada, Korea, Lettland, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Spanien, 
USA 

Fazit 
Diese Sachverhalte werden allenthalben gesehen und anerkannt, allerdings - zumindest von 
Teilen der deutschen Bildungspolitik - nicht ursächlich auf die Organisation unseres Bil-
dungswesens zurückgeführt. Das sehen führende Bildungsforscher anders: „Die Befunde der 
Bildungsforschung … sprechen so eindringlich für eine andere, nicht-hierarchische Schul-
struktur und eine förderorientierte Unterrichtskultur, dass die politischen Akteure in den Par-
teien, die abstrakt für längeres gemeinsames Lernen eintreten, endlich den Mut fassen soll-
ten, dafür auch … zu werben.“83  
Der finnische EU-Ratspräsident kommentiert: "Auch unter Berücksichtigung der verschiede-
nen Ansätze der Mitgliedsstaaten hinsichtlich der Organisation ihrer Bildungs- und Ausbil-
dungssysteme gibt es doch auch einige Forschungsergebnisse, die es nahe legen, dass in 
einigen Fällen eine zu frühe Differenzierung von Schülern in getrennte Schulen verschiede-
ner Art auf der Grundlage von Begabung negative Auswirkungen auf die Leistungen benach-
teiligter Schüler haben"84.  
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82 (Quelle: EADSNE 2003, Grafik: (Katzenbach & Schroeder, 2008, S. 13) 
83 (Merkelbach, 2006), er bezieht sich auf (Baumert, 2006), (Klemm, 2006), (Oelkers, 7-8/2006) 
84 EU zit. nach (Demmer, 3/2007, S. 28). 
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Das bundesdeutsche Bildungssystem bearbeitet die Dialektik von Gleichheit und Differenz 
im Hinblick auf behinderte und benachteiligte Schülerinnen und Schüler im wesentlichen 
durch Selektion. Es setzt auf ein nach wie vor hochgradig segregierendes Schulsystem. Es 
wird die passende Schule für das jeweilige Kind gesucht, und nicht die Schule für das Kind 
passend gemacht. Die Grundlage der daraus folgenden Platzierungsentscheidungen sind im 
Wesentlichen scheinbar objektivierbare und stabile Persönlichkeitsmerkmale: Alter Bega-
bung und Behinderung. Die auf Selektion ausgerichtete Schulstruktur führt zu einer deutli-
chen Benachteiligung von Kindern aus Armutslagen, von Kindern mit Migrationshintergrund 
und mit Behinderungen, so zumindest das Fazit des Menschenrechtsbeauftragten. Ohne 
übrigens den Anspruch auf eine besonders gute Förderung der leistungsstarken Schülerin-
nen und Schüler einlösen zu können. Das schlechte Abschneiden bei PISA ist auch darauf 
zurückzuführen, dass in Deutschland das obere Leistungsdrittel nicht besser als in den ande-
ren Ländern abgeschnitten hat, dafür aber die leistungsschwachen Schüler ganz besonders 
schlecht dastanden. 

Alternativen 
Ab 1993 – als Folge der Auswertung der integrativen Schulversuche - wurde in Deutschland 
eine ‚Pädagogik der Vielfalt in Gemeinsamkeit‘ systematisch und theoretisch begründet 
(Prengel 1993; Hinz 1993; Preuss-Lausitz 1993)85. Sie geht von der faktischen Heterogenität 
in jeder Schulklasse aus und entfaltet ein Konzept der Gemeinsamkeit unterschiedlichster 
Schülergruppen und Schülerpersönlichkeiten, seien es nichtbehinderte und behinderte Kin-
der, Mädchen und Jungen, deutsche und ausländische Kinder, Kinder verschiedener Religi-
onen und aus religionsfernen Familien, aus armen und aus wohlhabenden Familien, schu-
lisch begabte und schulschwache Kinder usw. Die Unterschiedlichkeit der Kinder wird nicht 
mehr als Störfaktor betrachtet, sondern als Ausgangslage und auch als Zielvorstellung der 
pädagogischen Arbeit. Die Akzeptanz der Unterschiede steht im Zentrum. Daher treten in 
einer inklusiven Klasse neben den behinderten Kindern auch andere Kinder mit ihren beson-
deren pädagogischen Bedürfnissen in den Blick der Lehrpersonen.  

International kam es durch die Salamanca-Erklärung 199686 zu einer Erweiterung des Inklu-
sionsbegriffes. In ihrem ‚Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse‘ heißt es: 
„Das Leitprinzip, das diesem Rahmen zugrunde liegt, besagt, dass Schulen alle Kinder, un-
abhängig von ihren  physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder 
anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen. Das soll behinderte und begabte Kinder einschlie-
ßen, Kinder von entlegenen oder nomadischen Völkern, von sprachlichen, kulturellen oder 
ethnischen Minoritäten sowie Kinder von anders benachteiligten Randgruppen oder –
gebieten.“87  
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85 (Prengel, 1993), (Hinz, 1993), (Preuss-Lausitz, 1993)  
86 (Salamanca-Erklärung, 1996) An der UNESCO-Weltkonferenz "Pädagogik für besondere Bedürf-
nisse: Zugang und Qualität", die von 7. bis 10. Juni 1994 in Salamanca in Spanien stattfand, nahmen 
über 300 Vertreter von 92 Regierungen und 25 internationalen Organisationen teil. Hohe Beamte aus 
Bildung und Verwaltung, Politiker und Spezialisten trafen mit Vertretern der Vereinten Nationen und 
internationaler Nichtregierungsorganisationen zusammen. Diese Konferenz nahm in ihrer Schlusssit-
zung die Salamanca Erklärung und den Aktionsrahmen an, die einen weltweiten Konsensus zur schu-
lischen Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung darstellen. Die Bundesregierung 
hat diese Erklärung unterzeichnet. 
87 (Salamanca-Erklärung, 1996, S. 14) 
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Diese Aufzählung konkretisiert das Aufgabenspektrum einer inklusiven Pädagogik. Die Er-
weiterung des Konzeptes über Behinderung hinaus findet man auch in neueren sonderpäda-
gogischen Theorie-Entwürfen, die noch nicht den Inklusionsbegriff verwenden. So versteht 
etwa der Schweizer Heilpädagoge und Integrationsforscher Urs Haeberlin88 (1996) in seinem 
grundlegenden Werk, das auf christlich-abendländischer Ethik fußt, die Heilpädagogik als 
wertgeleitete „Pädagogik für Benachteiligte und Ausgegrenzte“; und geht damit begrifflich 
weit über Behinderung hinaus: ‚Benachteiligte‘ und ‚Ausgegrenzte‘ gibt es unabhängig von 
Behinderung in jeder Schulklasse, in jeder gesellschaftlichen Gruppierung89. 

Kernideen der Inklusiven Schule 
1. der Anspruch, alle Heterogenitätsdimensionen, d.h. neben Behinderung und Benachteili-
gung eben auch Geschlecht, kultureller und sozio-ökonomischer Hintergrund zu berücksich-
tigen, und  

2. binäre Unterscheidungen wie eben behindert/nicht-behindert, weiblich/männlich, 
deutsch/nicht-deutsch etc. verlieren an Bedeutung und können zugunsten konsequenter In-
dividualisierung aufgehoben werden. Dabei wird nicht bestritten, dass es Schülerinnen und 
Schüler gibt, die einen besonderem Unterstützungsbedarf aufweisen. Die Organisation die-
ser spezifischen Hilfen sollte aber dem Prinzip "Die Experten zu den Kindern und nicht die 
Kinder zu den Experten" folgen. 

3. Die hier aufgezeigte Pädagogik bezieht sich auf alle Kinder. Denn jedes Kind ist ein be-
sonderes Kind, jedes Kind ist verschieden, hat eigene Bedürfnisse und verdient individuelle 
Beachtung. 

4. Eine inklusive Schule entspricht den darin erhobenen Forderungen und trägt der Realität 
heterogenen Lernens Rechnung. Sie geht von der Verschiedenheit der Kinder als selbstver-
ständlich aus. Deshalb findet in ihrem Unterricht neben gemeinsamen Arbeitsphasen selbst-
gesteuertes Lernen mit Lehrerbegleitung in Kleingruppen oder in Einzelarbeit statt. Die Re-
gelschullehrer und -lehrerinnen werden bei Bedarf von sonderpädagogischen Lehrpersonen 
und erforderlichenfalls von weiteren Fachkräften unterstützt90. Eine zweite Lehrperson ist zur 
Unterstützung der ganzen Klasse da und nicht nur für ein besonderes Kind. Bei Bedarf wird 
für jedes Kind auf der Basis des gemeinsamen Lehrplanes ein individualisiertes Curriculum 
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88 (Haeberlin, 1996) 
89 Mehrere andere Theorie-Entwürfe aus der Sonderpädagogik mit solchem erweiterten Personenkreis 
findet man referiert bei Hinz (2004, S. 53 ff. 
90 In Schulregionen, in denen so gearbeitet wird - wie etwa im Bezirk des kanadischen 
Schulinspektors Gordon Porter (vgl. Perner 1997) - , verändert sich die Funktion der 
sonderpädagogischen Lehrpersonen mit der Zeit erheblich. Aus den früheren Special Educators sind 
dort ‚Method and Resource Teachers‘ geworden, Methoden- und Ressourcen-Lehrer in Regelschulen. 
Sie arbeiten in der allgemeinen Klasse kooperativ für alle Schülerinnen und Schüler mit, sie 
vergrößern das Methodenrepertoire im Unterricht und im sonstigen Schulleben, sie kennen spezielle 
Lehr-, Lern- und Arbeitsmittel für besondere pädagogische Bedürfnisse und wissen, wie man an diese 
Ressourcen herankommt, und sie haben Kontakte zu außerschulischen Diensten, die gelegentlich 
benötigt werden. Die Methoden- und Ressourcen-Lehrkräfte verkörpern geradezu „die Neudefinition 
der Sonderpädagogenrolle“ (Hinz 2000a, S. 128) im inklusiven Schulwesen. Nach den kanadischen 
Erfahrungen stellen sie eine der wichtigsten Komponenten der schulischen Inklusionspädagogik dar. 
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erarbeitet. Die benötigten personellen und materiellen Ressourcen werden zur Verfügung 
gestellt, ohne dass einzelne Kinder etikettiert und stigmatisiert werden müssten. 

Konsequenzen 
„Für mich ist es ein zentraler Prüfstein für die Zukunftsfähigkeit unserer bundesstaatlichen 
Ordnung, ob ihr die Verbesserung unseres Bildungssystems gelingt“91. Dieses neuerliche 
Bekenntnis des Bundespräsidenten zu einem inklusiven Schulsystem kann durchaus als 
Politikum gewertet werden. Deutschland hat als einer der ersten Mitgliedsstaaten am 30. 
März 2007 am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York das Abkommen der Vereinten 
Nationen (VN) über die Rechte behinderter Menschen unterzeichnet. Insgesamt haben an 
diesem Tag mehr als 80 Staaten das Übereinkommen gezeichnet. Im deutschen Bundestag 
steht nämlich die Ratifizierung der UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen an. 
Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als wäre der Regierung gar nicht bewusst, 
dass sie sich am 30. März 2007 vor den Vereinten Nationen mit ihrer Unterschrift dazu ver-
pflichtet hat, sich in Deutschland für ein inklusives Schulsystem einzusetzen. 
 
Die Konvention sagt nämlich unmissverständlich in Artikel 24 (Bildung), Absatz 1: 
„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht behinderter Menschen auf Bildung. Um die 
Verwirklichung dieses Rechts ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancen-
gleichheit zu erreichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem 
auf allen Ebenen und lebenslange Fortbildung“ 
 
In den Absätzen 2 und 3 heißt es ebenso deutlich:  
„Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher,  
a) dass behinderte Menschen nicht auf Grund ihrer Behinderung vom allgemeinen Bildungs-
system ausgeschlossen werden und dass behinderte Kinder nicht auf Grund ihrer Behinde-
rung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder von der Sekundar-
schulbildung ausgeschlossen werden;  
b) dass behinderte Menschen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie 
leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Grundschulunterricht 
und einer entsprechenden Sekundarschulbildung haben“  
(zitiert nach der deutschen Arbeitsübersetzung des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales; für „integrativ“ steht im englischen Original durchgehend „inclusive“) 

Nimmt man noch den europäischen Kontext hinzu (In Europa werden durchschnittlich 79,8% 
aller Schülerinnen und Schüler integrativ beschult, in Deutschland gerade 12%), dann wird 
deutlich, es besteht dringend bildungspolitischer Handlungsbedarf. Gegenwärtig ist aber 
nicht zu erkennen, dass die Bundesregierung oder die Kultusministerien der Länder Aktivitä-
ten in Richtung gemeinsamen Unterrichts unternehmen. Eher ist das Gegenteil zu beobach-
ten. Zwar vermeiden alle Bundesländer, sich offen vom gemeinsamen Lernen zu verab-
schieden. Dennoch ist eine Tendenz zu beobachten die dieses wahrscheinlich macht.  

Herausforderungen für kirchliche Positionen 
·  Kirche stellt sich an die Seite derer, die für Inklusion eintreten 
·  Kirchliche Schulen werden zu Modellen und Vorreitern  
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91 Bundespräsidialamt, aaO S.5 
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·  Eine deutliche kirchliche Stellungnahme bringt die Diskussion in Gang  
·  Man könnte auch von Österreich lernen (vgl Wien..) 

 

Inhaltliche Schwerpunkte einer solchen Position  

ein grundsätzlich uneingeschränktes Bildungsangebot für alle  

die Begleitung individueller Entwicklung  

die Herausforderung zur je möglichen Leistungsfähigkeit  

Leistungsbewertung, die individuelle Entwicklungen würdigt  

Verbindung von Herausforderung und Akzeptanz  

Unterstützung von Gemeinsamkeit und Individualität  

Schulentwicklung, die inklusive Werte berücksichtigt und die umfassende Vielfalt kindlicher 
und Jugendliche Herkunft, Lebensbedingungen, Ausgangslagen, Zukunftschancen aner-
kennt 

Über Sozialleistungen und Bürgerrechte hinaus braucht Anerkennung und Teilhabe auch 
kulturelle Repräsentation. Individuell und gesellschaftlich Akzeptanz wird erst dann möglich 
sein, wenn Menschen mit Behinderungen und Angehörige anderer Randgruppen nicht als 
eine zu integrierende Minderheit, sondern als integraler Bestandteil der Gesellschaft ver-
standen werden.  
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Anhang: Ganztagsschule – oder: Wovon ist überhaupt die Rede? 

Heute stellt sich das Bild des Ganztagesangebotes an Schulen in Baden-
Württemberg folgendermaßen 
dar92:
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